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Aufgrund von § 20 Abs. 2 S. 1, § 23 Abs. 2 S. 1 und 
§ 24 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 
1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) 
vom 09.04.2024 (GVBl. I/24, Nr.12) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung einer staat-
lichen Universitätsmedizin im Land Brandenburg vom 
21.06.2024 GVBl. I/24, Nr. 30, in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung von Prü-
fungsordnungen zur Gewährleistung der Gleichwertig-
keit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen (Hoch-
schulprüfungsverordnung – HSPV) vom 04.03.2015 
(GVBl. II/15, Nr. 12), geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 09.04.2024 (GVBl. I/24, Nr. 12) in Verbin-
dung mit § 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundordnung der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
04.09.2019 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020), zu-
letzt geändert durch die Zweite Satzung zur Änderung 
der Grundordnung der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 17.07.2024 (Amtliche Bekannt-
machungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 04/2024) in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Ba-
chelor- und Masterstudiengänge (ASPO) vom 
13.07.2022 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2022), zu-
letzt geändert durch die Erste Satzung zur Änderung 
der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Ba-
chelor- und Masterstudiengänge (ASPO) in der Neufas-
sung vom 13.07.2022 vom 17.07.2024 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 03/2024) erlässt der Fakultätsrat 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) die folgende:1 
 

 

Studien- und Prüfungsordnung 

für den Studiengang 

Kultur und Gesellschaft  

(Bachelor of Arts) 
 

vom 02.07.2025 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Ziele des Studiums 
§  3 Abschlussgrad 
§  4 Unterrichtssprache 
§  5  Studienbeginn 
§  6 Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 
§  7 Auslandsaufenthalt 
§  8 Lehr- und Prüfungsformen sowie Organisation 

von Prüfungen 
§  9 Prüfungsberechtigung 

 
1Der Präsident hat am 27.05.2026 seine Genehmigung er-
teilt. 

§ 10 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen sowie Anrech-
nung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

§ 11 Verpflichtende Studienberatung 
§ 12 Bachelorarbeit 
§ 13 Abschlusskolloquium 
§ 14 Wiederholung von Prüfungen, endgültiges 

Nichtbestehen des Bachelorstudiums 
§ 15 Bewertung von Prüfungen und Berechnung der 

Gesamtnote 
§ 16 Studienwechsel 
§ 17 Inkrafttreten 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
(zu § 1 ASPO) 

 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 13. Juli 2022, geändert durch Satzung vom 
17.07.2024, werden für den Studiengang Kultur und 
Gesellschaft mit dem Abschluss Bachelor of Arts an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder) gemäß § 1 Abs. 2 ASPO 
wie folgt ergänzt bzw. erläutert.  
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ASPO) 
 
1Das Studium soll den Studierenden die Fähigkeit zum 
wissenschaftlichen Denken und verantwortungsbe-
wussten Handeln vermitteln und einen Beitrag zu ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung leisten. 2Dabei vermittelt 
der Studiengang Kultur und Gesellschaft den Studie-
renden fundierte Fachkenntnisse in einer der angebote-
nen kulturwissenschaftlichen Fachdisziplinen (Kulturge-
schichte, Vergleichende Sozialwissenschaften, Litera-
turwissenschaft sowie Sprach- und Medienwissen-
schaften), die als Major absolviert wird. 3Alle Major wer-
den auch als Minor angeboten. 4Ergänzt wird der ge-
wählte fachdisziplinäre Major entweder um einen der 
fachdisziplinären oder einen der weiteren angebotenen 
Minor sowie die Ausbildung in mindestens einer moder-
nen Fremdsprache. 5Das obligatorische Praktikum im 
Modul „Fremdsprache und Praxis“ ermöglicht Erfahrun-
gen auf kulturwissenschaftlich relevanten Praxisfeldern. 
6Im Minor „Angewandte Kulturwissenschaften“ ist ein 
ergänzender Pflichtpraktikumsanteil vorgesehen. 7Opti-
onaler Bestandteil des Studiums ist ein Studien- oder 
Praktikumsaufenthalt im Ausland. 8Im Minor „Mehrspra-
chigkeit und Internationalität“ ist ein mindestens dreimo-
natiger Studienaufenthalt im Ausland verpflichtend vor-
gesehen. 
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§ 3 
Abschlussgrad 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und § 2 Abs. 1 ASPO) 
 
Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Bachelor-
studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Arts“ 
(B.A.) erworben. 
 
 

§ 4 
Unterrichtssprache 

 
1Die Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel 
Deutsch. 2Optionale Lehrangebote können in Englisch 
und auch in weiteren Fremdsprachen angeboten wer-
den. 3Sofern für einen Minor (gemäß § 6 Abs. 7 und 8) 
eine abweichende Unterrichtssprache gilt, wird dies 
transparent im Modulkatalog dargelegt; dieser wird in 
geeigneter Form ergänzend zu dieser Studien- und Prü-
fungsordnung veröffentlicht. 4Sofern die Studierenden 
sich für einen Auslandsstudienaufenthalt gemäß § 7 
entscheiden, richtet sich die Unterrichtssprache im Aus-
land nach dem Studienangebot der gewählten Partner-
institution. 5Die diesbezüglichen Informationen werden 
transparent durch die Abteilung für Internationales zur 
Verfügung gestellt. 
 
 

§ 5 
Studienbeginn 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 und § 5 Abs. 2 S. 2 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium kann zum Wintersemester und zum 
Sommersemester eines jeden Jahres aufgenommen 
werden. 2In Doppelabschlussabkommen können hier-
von abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
 
(2) Eine Orientierungshilfe für ein zeitlich abgestimmtes 
Studium gibt der Studienverlaufsplan, der in geeigneter 
Form ergänzend zu dieser Studien- und Prüfungsord-
nung veröffentlicht wird. 
 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 5, § 4 Abs. 2, 
§ 5 Abs. 1 S. 1 und § 7 ASPO) 

 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 
2Der Studienumfang beträgt 180 ECTS-Credits.  
 
(2) 1Der Bachelor-Studiengang Kultur und Gesellschaft 
setzt sich strukturell aus sieben Modulen, der Bachelo-
rarbeit sowie dem Abschlusskolloquium zusammen. 
2Jedes Modul wird mit einer Gesamtprüfung abge-
schlossen, die sich aus den erbrachten Leistungen in 
den besuchten Veranstaltungen und Modulteilprüfun-
gen zusammensetzt. 3Es ist dabei darauf zu achten, 
dass die einzelnen Prüfungsbestandteile sich auf das 
Modulthema beziehen und einen nachvollziehbaren 
Gesamtzusammenhang bilden. 4Der Aufbau des Studi-
engangs, die Verteilung der ECTS-Credits und des 
Workloads sind in der folgenden Modulübersichtsta-
belle ersichtlich. 5In Doppelabschlussabkommen 

können hiervon abweichende Bestimmungen getroffen 
werden. 6In diesem Fall werden die Abweichungen im 
Aufbau, bei der Verteilung der ECTS-Credits oder des 
Workloads sowie ggf. der Notengewichtung in den Do-
kumenten des jeweiligen Doppelabschlussabkommens 
festgelegt und den Studierenden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 7Grundsätzlich ist der Bachelorstudiengang 
Kultur und Gesellschaft wie folgt aufgebaut:
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Modul  ECTS-Credits 
Präsenzstudium 

in LVS 

Präsenzstudium 
in Stunden 

Selbststudium 
in Stunden 

Arbeitsaufwand 
(gesamt) 

1 

Einführungsmodul: Forschendes Lernen 

- Disziplinäre Perspektiven auf Kulturwissenschaft (6 ECTS-Cre-
dits) 

- „Lernen, Zitieren und Recherchieren im digitalen Zeitalter“ 
(3 ECTS-Credits) 

- Wissenschaftliche Challenge (9 ECTS-Credits) 
- „Was ist Kulturwissenschaft?“ (6 ECTS-Credits) 
- „Lesen und Schreiben in der Kulturwissenschaft“  

(6 ECTS-Credits) 

30 10 150 750 900 

2a 
Fachdisziplinärer Major: Grundlagen 

- Obligatorische Grundlagen (15 ECTS-Credits) 
- Wahlobligatorische Grundlagen (15 ECTS-Credits) 

30 8 – 16 120 – 240 660 – 780 900 

2b Fachdisziplinärer Major: Vertiefung 

- frei wählbare Vertiefungen des Majors (30 ECTS-Credits) 
30 8 – 20 120 – 300 600 – 780 900 

3a2 Fachdisziplinärer Minor: Grundlagen 

- Obligatorische Grundlagen (15 ECTS-Credits) 
15 4 – 6 60 – 90 360 – 390 450 

3b 
Fachdisziplinärer Minor: Vertiefung 

- frei wählbare Vertiefungen des Minors (15 ECTS-Credits) 
15 4 – 10 60 – 150 300 – 390 450 

4 

Fremdsprache und Praxis 

- Abschluss der Niveaustufe B2 in der 1. Fremdsprache 
(12 ECTS-Credits) 

- mind. 4 Wochen Praktikum in Vollzeit (min. 6 ECTS-Credits) 

SOWIE (WAHLOBLIGATORISCH) 

- Abschluss der Niveaustufe C1 in der 1. Fremdsprache bzw. B1 
in der 2.Fremdsprache (12 ECTS-Credits) 

ODER 

- weitere praxisrelevante Elemente (max. 12 ECTS-Credits) 

30 4 – 12 60 – 180 720 – 840 900 

5 

Forschungsmodul 

- Kolloquium (6 ECTS-Credits) 

SOWIE (WAHLOBLIGATORISCH) 

- Viadrina-Lehrforschungsprojekt („Guided Group Research“) mit 
Bezug zum Major oder Minor (12 ECTS-Credits) 

ODER 

- Stärkung des disziplinären Profils im Major oder Minor durch 
frei wählbare Vertiefungsveranstaltungen (12 ECTS-Credits) 

18 2 – 6 30 – 90 450 – 510 540 

Schriftliche Bachelorarbeit  9 0 0 270 270 

Abschlusskolloquium (als mündliche Bachelorprüfung) 3 0 0 90 90 

Summe 180 40 – 80 600 – 1200 4200 – 4800 5400 

 
2 Die Struktur der weiteren, nicht fachdisziplinären Minor kann von der Grundstruktur der fachdisziplinären Minor abweichen, wobei der Gesamtumfang eines Minors grundsätzlich 30 ECTS-Credits 
beträgt. Die konkrete Ausgestaltung der angebotenen Minor ist im Modulkatlog enthalten, der in geeigneter Form ergänzend zu dieser Studien- und Prüfungsordnung veröffentlicht wird. 
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8Über Ausnahmen von der Verteilung der ECTS-Credits 
gemäß Satz 4 entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

(3) 1Modul 1 ist das Einführungsmodul „Forschendes 
Lernen“, das insbesondere die Studieneingangsphase 
umfasst. 2Die erfolgreiche Teilnahme an den im Modul 
angebotenen Veranstaltungen ist für alle Studierenden 
obligatorisch, im begründeten Fall entscheidet der Prü-
fungsausschuss über Ausnahmen von dieser Rege-
lung. 3Der Abschluss des Moduls soll zum Ende des 2. 
Fachsemesters erfolgen. 
 

(4) 1Die Module 2a und 2b bilden den fachlichen 
Schwerpunkt des Studiums (Major). 2Modul 2a 
(30 ECTS-Credits) bilden inhaltliche und methodische 
Grundlagen des Majors. 3Die erfolgreiche Teilnahme an 
den (wahl)obligatorischen Einführungsveranstaltungen 
des in Modul 2 gewählten Majors ist für alle Studieren-
den obligatorisch, diese werden mindestens einmal im 
Studienjahr angeboten. 4Modul 2b (30 ECTS-Credits) 
bilden frei aus dem spezifischen Lehrangebot wählbare 
Vertiefungsveranstaltungen in derselben Fachdisziplin 
der Kulturwissenschaften. 5Alle Majors werden auch als 
Minors gemäß Abs. 5 angeboten. 
 

(5) 1In den Modulen 3a und 3b erfolgt eine ergänzende 
Profilierung des Studiums (Minor), diese kann in der 
Wahl einer weiteren Fachdisziplin der Kulturwissen-
schaften gemäß Abs. 6 S. 1, oder einer der weiteren 
Optionen gemäß Abs. 7 und 8 bestehen. 2Das Minor-
Angebot im Studiengang unterscheidet zwischen fach-
disziplinären Minors gemäß Abs. 6 und 7 und nicht 
fachlich ausgerichteten Minors gemäß Abs. 8. 3Modul 
3a (15 ECTS-Credits) bildet in fachdisziplinären Minors 
die inhaltlichen und methodischen Grundlagen. 4Die er-
folgreiche Teilnahme an den spezifischen (wahl)obliga-
torischen Einführungsveranstaltungen des gewählten 
fachdisziplinären Minors ist für alle Studierenden obli-
gatorisch, diese werden mindestens einmal im Studien-
jahr angeboten. 5Modul 3b (15 ECTS-Credits) bilden 
frei aus dem spezifischen Lehrangebot wählbare Ver-
tiefungsveranstaltungen im fachdisziplinären Minor. 6Im 
Fall der nicht fachlich ausgerichteten Minors kann der 
Aufbau von der Struktur der fachdisziplinären Minors 
(gemäß S. 3 – 5) abweichen. 
 

(6) 1Als Fachdisziplin der Kulturwissenschaften gemäß 
den Absätzen 4 und 5 können in den Modulen 2a/b (als 
Major) und 3a/b (als fachdisziplinärer Minor) gewählt 
werden: 
 

− Sozialwissenschaften, 
− Kulturgeschichte, 
− Literaturwissenschaft, 
− Sprach- und Medienwissenschaften, 

 
2Folgende Veranstaltungen sind bei der Wahl der ent-
sprechenden Fachdisziplin der Kulturwissenschaften im 
Major oder Minor (Modul 2a bzw. 3a) obligatorisch: 
 

i. Sozialwissenschaften:  
a) Sozial- und Gesellschaftstheorie, 
b) Sozialwissenschaftliche Methoden 

ii. Kulturgeschichte:  
a) Grundlagen kulturgeschichtlichen Arbeitens, 
b) Europäische Geschichte im globalen Kontext 
 

iii. Literaturwissenschaft:  
a) Einführung in die Literaturwissenschaft;  
b) Übung zur Einführung in die Literaturwissenschaft  
 

iv. Sprach- und Medienwissenschaften:  
a) – Einführung Sprachwissenschaft, 

– Projekt: Angewandte Sprachanalyse 

b) – Einführung Medienwissenschaft  
– Projekt: Angewandte Medienanalyse  

 
3Bei der Wahl des Major Sprach- und Medienwissen-
schaften (Module 2a/b) müssen die beiden angebote-
nen Kombinationen absolviert werden. 4Bei der Wahl 
des fachdisziplinären Minor Sprach- und Medienwis-
senschaften (Module 3a/b) muss eine der Kombinatio-
nen aus „Einführung“ und dazugehörigem „Projekt“ in 
der Option „Sprachwissenschaft“ oder „Medienwissen-
schaft“ gewählt werden 
 
(7) 1In den Modulen 3a/b kann statt eines fachdiszipli-
nären Minors gemäß Abs. 6 auch einer der folgenden 
fachdisziplinären Minor gewählt werden: 
 

− Central and Eastern European Studies,  
− Gender Studies,  
− Philosophie. 
 
2Folgende Veranstaltungen und/oder Prüfungsleistun-
gen sind bei der Wahl des entsprechenden fachdiszip-
linären Minor zu erbringen: 
 
i. Central and Eastern European Studies:  
a) Einführung in Kultur und Geschichte der Central 

and Eastern European Studies 
b) Einführende Lehrveranstaltung zum Themengebiet 

„Central and Eastern European Studies“ (wahlobli-
gatorisch) 

 
ii. Gender Studies:  
a) Gesellschaft und Geschlecht, 
b) Sprache und Geschlecht 
 

iii. Philosophie:  
a) Einführung in die Geschichte der Philosophie, 
b) Seminare zu Grundproblemen der Kultur- und So-

zialphilosophie (wahlobligatorisch) 
 
(8) 1Als weitere nicht fachdisziplinäre Minor können in 
den Modulen 3a/b aus folgenden Bereichen gewählt 
werden: 
 
− Angewandte Kulturwissenschaften, 
− Digital Studies,  
− Jura: Staats- und Europarecht, 
− Jura: Strafrecht, 
− Mehrsprachigkeit und Internationalität, 
− Wirtschaftswissenschaften: Business Manage-

ment, 
− Wirtschaftswissenschaften: Economics. 
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2Die konkrete Ausgestaltung der nicht fachdisziplinären 
Minor ist im Modulkatalog enthalten, der in geeigneter 
Form ergänzend zu dieser Studien- und Prüfungsord-
nung veröffentlicht wird. 
 
(9) 1Modul 4 „Fremdsprache und Praxis“ (30 ECTS-Cre-
dits) umfasst folgende Pflichtelemente: 
a) Abschluss des Niveaus von B2 in der ersten moder-

nen Fremdsprache (12 ECTS-Credits). 
b) Absolvierung eines mindestens vierwöchigen 

Pflichtpraktikums in Vollzeit (6 ECTS). 
 

2Die Details zu Pflichtpraktikum und ergänzenden Prak-
tikumszeiten regelt die Praktikumsrichtlinie für den Stu-
diengang Kultur und Gesellschaft, die in geeigneter 
Form ergänzend zu dieser Studien- und Prüfungsord-
nung veröffentlicht wird. 
 
3Die weiteren Credits des Moduls werden über folgende 
wahlobligatorische Optionen erbracht: 
 
− Erwerb von weiteren Fremdsprachenkenntnissen 

und Abschluss eines der folgenden Sprachniveaus: 
o Abschluss des Niveaus von C1 in der ersten mo-

dernen Fremdsprache 
o Abschluss des Niveaus von B1 in der zweiten 

modernen Fremdsprache 
o Abschluss des Niveaus von C2 in Deutsch als 

Fremdsprache (nur Studierende mit ausländi-
scher HZB) 

 
− Praktika und Wahlelemente aus dem Bereich praxis-

relevanter Fertigkeiten: 
o Zusätzliche Praktikumszeiten, 
o Angebote zum Erwerb von Schlüsselqualifikatio-

nen oder praxisrelevanten Fertigkeiten. 
 
4Die Angebote zum Erwerb von Schlüsselqualifikatio-
nen oder praxisrelevanten Fertigkeiten werden recht-
zeitig über das Vorlesungsverzeichnis des Studien-
gangs bekannt gegeben. 5Für die Erbringung von 
Sprachnachweisen am Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ist die Prüfungs-
ordnung für die studienbegleitende Fremdsprachenaus-
bildung in der jeweils geltenden Fassung maßgeblich. 
6Für die Anerkennung äquivalenter Sprachabschlüsse 
ist der Prüfungsausschuss zuständig. 7Der Prüfungs-
ausschuss kann sich hierbei der Hilfe durch das Spra-
chenzentrum bedienen. 
 
(10) 1Modul 5 ist das Forschungsmodul, in dem die Stu-
dierenden einen individuellen Schwerpunkt in Vorberei-
tung ihres Studienabschlusses setzen können. 
2Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: 
 
− Option 1: Viadrina-Lehrforschungsprojekt („Guided 

Group Research“) mit Bezug zum Major oder 
fachdisziplinären Minor (12 ECTS-Credits). 

− Option 2: Ergänzende Spezialisierung im Major 
(gemäß Abs. 6): Frei wählbare Veranstaltungen 
aus dem modulspezifischen Lehrangebot im Um-
fang von 12 ECTS-Credits.

Option 3: Ergänzende Spezialisierung im fachdis-
ziplinären Minor (gemäß Abs. 6 und 7): Frei wähl-
bare Veranstaltungen aus dem modulspezifischen 
Lehrangebot im Umfang von 12 ECTS-Credits. 

 
3Die Absolvierung des Kolloquiums zur Vorbereitung 
der Abschlussarbeit (6 ECTS-Credits) ist für alle Studie-
renden verpflichtend vorgesehen. 4Die ergänzende 
Spezialisierung in einem nicht fachdisziplinären Minor 
(gemäß Abs. 8) ist ausgeschlossen. 
 

(11) Näheres zu den Lehrveranstaltungen, insbeson-
dere auch zu den Lehrformen, Teilnahmevoraussetzun-
gen, Art und Umfang der Leistungsnachweise zur Leis-
tungserbringung, ist im Modulkatalog geregelt, der in 
geeigneter Form ergänzend zu dieser Studien- und Prü-
fungsordnung veröffentlicht wird. 
 
 

§ 7 
Auslandsaufenthalt 

(gemäß § 8 Abs. 3 ASPO) 
 
1Ein Aufenthalt im Ausland (Studium oder Praktikum) ist 
optionaler Bestandteil des Studiums. 2Er ermöglicht den 
Studierenden die Festigung und Vertiefung ihrer 
Fremdsprachenkenntnisse, das konkrete Kennenlernen 
eines von ihnen ausgewählten Kulturraumes und die 
praktische Studien- oder Arbeitserfahrung im Ausland. 
3Im Minor „Mehrsprachigkeit und Internationalität“ ist ein 
mindestens dreimonatiger Studienaufenthalt im Aus-
land obligatorisch. 4Der Auslandsaufenthalt ist grund-
sätzlich im nicht-deutschsprachigen Ausland zu absol-
vieren. 5Im Fall von Studierenden mit einer nicht-
deutschsprachigen HZB sowie in begründeten weiteren 
Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss einen 
Auslandsaufenthalt auch im deutschsprachigen Aus-
land genehmigen. 6Über die Anerkennung von im Aus-
land erbrachten Studien- und/oder Prüfungsleistungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 8 
Lehr- und Prüfungsformen sowie 

Organisation von Prüfungen 
(zu § 4, § 7, § 13, §§ 14 bis 16, § 23 Abs. 7 ASPO) 

 

(1) Im Rahmen des Studiengangs sind folgende Lehr-
formen vorgesehen: 
 

− Seminare 
− Vorlesungen 
− Kolloquien 
− Projekt- und Praxisseminare 
− Individuell betreute Projektarbeit (guided 

research) 
− Sprachkurse 
− Praktika 
− Exkursionen 
− Projekttage 
− Lehrforschungsprojekte 
− Arbeitsgemeinschaften (nur im Rahmen der  

Minor im Bereich Jura).  
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(2) 1Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen 
aller Formen studienbegleitender Prüfungen bzw. Leis-
tungsnachweise gemäß Abs. 4 - 6 ist in der Regel die 
regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen und 
der Nachweis einer mindestens mit „ausreichend“ zu 
bewertenden individuell erkennbaren Gesamtleistung 
gemäß Abs. 4 - 6. 2Eine Lehrveranstaltung gilt als re-
gelmäßig besucht, wenn der bzw. die Studierende nicht 
mehr als 20% gefehlt hat. 
 
(3) 1Gemäß § 4 Abs. 2 ASPO sind die Qualifikations-
ziele sowie die Lehr- und Prüfungsformen im Modulka-
talog festgelegt; dieser wird in geeigneter Form ergän-
zend zu dieser Studien- und Prüfungsordnung veröf-
fentlicht. 2Prüfungsleistungen können in Form der Leis-
tungsnachweise der folgenden Absätze erfolgreich ab-
solviert werden. 
  
(4) Der Stellenwert des einzelnen Leistungsnachweises 
für eine Lehrveranstaltung in den Modulen 1- 3 und 
ggf. 5 nach ECTS-Credits wird – neben der Teilnahme 
an der Lehrveranstaltung gemäß Abs. 2 einschließlich 
der Vor- und Nachbereitungszeit – nach den folgenden 
Kriterien bestimmt: 
 
Für 3 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 

− Vortrag/Präsentation 
− ein Essay mit einem Umfang von ca. 

1.000 – 1.500 Wörtern 
− kleinerer Beitrag zur Wissenschaftskommuni-

kation (z.B. in Form von Social Media Posts) 
 
Für 6 ECTS -Credits eine der folgenden Leistungen: 

− eine Hausarbeit im Umfang von ca. 
3.000 – 3.500 Wörtern  

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
ca. 3.000 – 3.500 Wörtern 

− Klausur (mit einer Prüfungsdauer von mindes-
tens 90 und höchstens 120 Minuten)  

− mündliche Prüfung mit einer Prüfungsdauer 
von ca. 20 Minuten 

− Vortrag/Präsentation (ca. 10-15 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung im Umfang von ca. 
2.000 Wörtern 

− Lehr- und Lernportfolios mit einem Umfang von 
ca. 3.000 – 3.500 Wörtern 

− Erstellen eines ca. 15-minütigen Podcasts mit 
schriftlichem Transkript und wissenschaftlichen 
Verweisen 

− zwei Leistungen aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits. 

 
Für 9 ECTS-Credits (nur in Vertiefungsveranstaltun-
gen) 

− eine Hausarbeit im Umfang von ca. 
5.000 – 6.000 Wörtern 

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
ca. 5.000 – 6.000 Wörtern 

− je eine Leistung aus der Kategorie vorgenann-
ten für 3 ECTS-Credits und aus der vorgenann-
ten Kategorie für 6 ECTS-Credits. 

(5) 1Mit Ausnahme des (optionalen) Lehrforschungspro-
jekts in Modul 5 (12 ECTS-Credits) können in einer ein-
zelnen Lehrveranstaltung maximal 9 ECTS-Credits er-
worben werden. 2Mindestens drei der in den Modulen 1, 
2a/b, 3a/b und ggf. 5 zu erbringenden Leistungsnach-
weise müssen durch Hausarbeiten (6 oder 9 ECTS-
Credits) erbracht werden. 
 
(6) 1In Modul 4 „Fremdsprache und Praxis“ (30 ECTS-
Credits) sind folgende Leistungen obligatorisch: 
 

- 12 ECTS-Credits: Sprachprüfung in der ersten 
Fremdsprache auf dem Niveau von UNIcert II 
bzw. B2 des Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmens (GER), sofern diese nicht 
Deutsch ist. Studierende ohne deutschspra-
chige HZB können alternativ die Sprachprüfung 
in der Fremdsprache Deutsch auf dem Niveau 
von UNIcert IV bzw. C2 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens (GER) absolvie-
ren.  

- 6 ECTS-Credits: Nachweis über ein berufsqua-
lifizierendes Praktikum mit einer Dauer von vier 
Wochen in Vollzeit (Pflichtpraktikum). 

 
2Die weiteren 12 ECTS-Credits können anhand der fol-
genden Optionen erbracht werden: 
 

− Sprachprüfung in der ersten Fremdsprache auf 
dem Niveau von UNIcert III bzw. C1 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(GER), sofern diese nicht Deutsch ist 
(12 ECTS-Credits). 

− Sprachprüfung in der zweiten Fremdsprache 
auf dem Niveau von UNIcert I bzw. B1 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(GER) (12 ECTS-Credits). 

− Zusätzliche Praktikumszeiten: dabei ist es 
möglich, das Pflichtpraktikum gemäß S. 1 auf 
12 Wochen auszuweiten, als auch mehrere je-
weils mindestens vierwöchige Praktika bei ver-
schiedenen Praktikumsgebern zu absolvieren 
(je 6 ECTS-Credits für vier Wochen Praktikum 
in Vollzeit). Im Minor Angewandte Kulturwis-
senschaften können weitere Praktika absolviert 
und die gesamte anrechenbare Praktikumszeit 
so auf bis zu 16 Wochen ausgeweitet werden. 

− 2 Exkursionstage (1 ECTS-Credit) 
− 2 Projekttage (1 ECTS-Credit) 
− Lehrveranstaltung aus dem Bereich Kulturma-

nagement oder andere Projekt- bzw. Praxisse-
minare (je nach Arbeitsumfang: 3 bzw. 6 ECTS-
Credits) 

 

3Die Anforderungen für die Sprachprüfungen regelt die 
Prüfungsordnung für die studienbegleitende Fremd-
sprachenausbildung am Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 4Genaueres zur Anrechnung von 
Praktikumszeiten regeln die Praktikumsrichtlinien der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät für diesen Studien-
gang. 5Über die Anerkennung von Sprachnachweisen 
anderer Art sowie die Anrechnung von Praktikumszei-
ten entscheidet der Prüfungsausschuss.
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(7) 1Die Modulnoten ergeben sich rechnerisch aus dem 
gewichteten Durchschnitt der Noten der in den jeweili-
gen Modulen eingereichten Leistungsnachweise. 2Bei 
der Errechnung der Modulnote orientiert sich die Ge-
wichtung der Einzelnoten an der Anzahl der ECTS-Cre-
dits. 
 
 

§ 9 
Prüfungsberechtigung 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2, § 11 Abs. 1 und 3, 
§ 15 Abs. 2, § 23 Abs. 5 S. 3 ASPO) 

 
(1) 1Zur Prüferin bzw. zum Prüfer kann bestellt werden, 
wer in einem dem Fächerkanon der Kulturwissenschaft-
lichen Fakultät entstammenden Fach über einen Mas-
ter- oder Diplomabschluss verfügt und im Übrigen die 
Voraussetzungen von § 11 Abs. 1 ASPO erfüllt. 2In 
nicht fachdisziplinären Minors (gemäß § 6 Abs. 8) kön-
nen in Übereinstimmung mit den Regeln für die Lehre 
der für das Angebot und die Durchführung zuständigen 
Einheiten, wie die Nachbarfakultäten oder das Spra-
chenzentrum, abweichende Regelungen für die Prü-
fungsberechtigung gelten. 3In Doppelabschlussabkom-
men können hiervon abweichende Bestimmungen ge-
troffen werden. 4Die besonderen Prüfungsberechtigun-
gen für die Bachelorarbeit und das Abschlusskollo-
quium sind in § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 geregelt und 
gehen diesem Paragraphen vor. 5Zum Beisitzer bzw. 
zur Beisitzerin studienbegleitender mündlicher Prü-
fungsleistungen gemäß § 15 Abs. 2 ASPO kann bestellt 
werden, wer die Voraussetzungen gemäß § 11 Abs. 3 
ASPO erfüllt. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in 
der Regel von denjenigen Dozentinnen oder Dozenten 
abgenommen, die die betreffende Lehrveranstaltung 
abhalten, in deren Rahmen die Prüfungsleistung erfolgt, 
und die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 S. 1 bei 
schriftlichen Leistungen und § 9 Abs. 1 S. 1 und 3 bei 
mündlichen Leistungen erfüllen. 2Bei Prüfungsleistun-
gen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortset-
zung des Studiums ist (letzte Wiederholungsmöglich-
keit) bestellt der Prüfungsausschuss einen 2. Prüfer 
bzw. eine 2. Prüferin, der bzw. die die Voraussetzungen 
nach § 9 Abs. 1 S. 1 erfüllt. 3Der Prüfungsausschuss 
kann die Kompetenz zur Bestellung nach Abs. 1 S. 3 
und Abs. 2 S. 2 durch Beschluss auf seinen Vorsitzen-
den bzw. seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 
 
 

§ 10 
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie Anrechnung  

von außerhochschulisch erworbenen  
Kenntnissen und Fähigkeiten 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 12 ASPO) 
 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten regelt § 12 ASPO.

(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderlichen 
Informationen über die Leistung, deren Anerkennung 
begehrt wird, beizubringen. 2Die Anerkennung und An-
rechnung erfolgt im Ergebnis einer Prüfung der von der 
antragstellenden Person beigebrachten Unterlagen. 
3Bei Ablehnung der Anerkennung von Leistungen nach 
§ 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch den Prüfungsausschuss 
wird auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden 
an den Prüfungsausschuss eine Anerkennungsprüfung 
durchgeführt, sofern der bzw. die Studierende glaubhaft 
macht, die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
anderweitig erworben zu haben. 4Die Anerkennungs-
prüfung wird von einem prüfungsberechtigten Hoch-
schullehrer oder einer prüfungsberechtigen Hochschul-
lehrerin der Kulturwissenschaftlichen Fakultät durchge-
führt, der bzw. die vom Prüfungsausschuss bestellt 
wird; der Prüfungsausschuss kann diese Kompetenz 
zur Bestellung durch Beschluss auf seinen Vorsitzen-
den bzw. seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 5Die Prü-
fungsform dieser Anerkennungsprüfung wird, unter Be-
achtung von § 23 Abs. 5 S. 1, Abs. 6 S. 1 ASPO, vom 
Prüfungsausschuss in Absprache mit dieser Hoch-
schullehrerin oder mit diesem Hochschullehrer festge-
legt, unter Berücksichtigung der für das anzuerken-
nende Modul zu erreichenden Qualifikationsziele und 
Auswahl der in § 8 Abs. 4 dieser Ordnung geregelten 
Prüfungsformen. 
 
(3) 1Bei Bestehen der Prüfung mit mindestens „ausrei-
chend“ gilt die Leistung als anerkannt. 2Bei Nichtbeste-
hen ist die Nichtanerkennung als Entscheidung des 
Prüfungsausschusses gemäß § 12 Abs. 6 S. 1 ASPO 
der bzw. dem betreffenden Studierenden mitzuteilen 
und zu begründen. 
 
 

§ 11 
Verpflichtende Studienberatung 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 7; § 3 Abs. 3 und § 6 ASPO) 
 
(1) 1Haben die Studierenden die für die erfolgreiche Be-
endigung des Studiums vorgesehenen 180 ECTS-Cre-
dits, einschließlich der Abschlussprüfung, nicht bis zum 
Ende des zehnten Fachsemesters erworben und ge-
genüber dem Prüfungsamt nachgewiesen, so ist der 
bzw. die Studierende gemäß §§ 22 Abs. 2 S. 2 und 21 
Abs. 3 S. 1 BbgHG verpflichtet, an einer Studienfach-
beratung nach § 3 Abs. 3 in Verbindung mit § 6 ASPO 
teilzunehmen. 2Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung 
der Frist von den Studierenden nicht zu vertreten ist. 
 
(2) 1Die Studienfachberatung im Sinne des Abs. 1 S. 1 
erfolgt durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 2Die Studierenden werden 
nach dem Beginn des elften Fachsemesters zu der Stu-
dienfachberatung schriftlich eingeladen. 3Die Beratung 
erfolgt in Form eines persönlichen Gesprächs; in Aus-
nahmefällen kann diese auch schriftlich erfolgen. 4Ziel 
dieser Studienfachberatung ist der schriftliche Ab-
schluss einer Studienverlaufsvereinbarung gemäß § 6 
Abs. 3 und 4 ASPO. 5Bei der Festlegung von Verpflich-
tungen wird die persönliche Situation der oder des Stu-
dierenden angemessen berücksichtigt. 6Die 
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Vereinbarung ist spätestens zum Ende der Vorlesungs-
zeit des elften Fachsemesters abzuschließen. 
 
(3) 1Im Falle der Nichteinhaltung der Studienverlaufs-
vereinbarung aus triftigem Grund ist der Nachweis des 
triftigen Grundes unmittelbar nach Bekanntwerden und 
in schriftlicher Form an den Prüfungsausschuss zu er-
bringen. 2Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist 
diese grundsätzlich mit einem ärztlichen Attest nachzu-
weisen, aus dem die durch die Erkrankung hervorgeru-
fenen körperlichen bzw. psychischen Auswirkungen 
und die voraussichtliche Dauer der Erkrankung hervor-
gehen. 3Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 
4Die Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss 
schriftlich und unter Vorlage entsprechender Nach-
weise beantragt werden. 5Die vorgelegten Gründe wer-
den vom Prüfungsausschuss geprüft. 6Bei Anerken-
nung der Gründe wird eine neue Studienverlaufsverein-
barung abgeschlossen.  
 
(4) 1Lehnen die Studierenden den Abschluss einer Stu-
dienverlaufsvereinbarung ab, schließen sie eine solche 
nicht innerhalb der in Abs. 2 genannten Frist ab oder 
haben die Studierenden auch nach Ablauf einer in der 
Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Frist nicht 
die für die erfolgreiche Beendigung des Studiums vor-
gesehenen ECTS-Credits erworben und gegenüber 
dem Prüfungsamt nachgewiesen, so werden sie gemäß 
§ 14 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BbgHG exmatrikuliert. 2Dies gilt 
nicht, wenn die Überschreitung der Frist von den Stu-
dierenden nicht zu vertreten ist.  
 
 

§ 12 
Bachelorarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 10 Abs. 3 S. 2,  
§ 17 Abs. 3, 4, Abs. 16, § 18 S. 5 und 6 ASPO) 

 
(1) 1Die Bachelorarbeit hat einen Umfang von ca. 
12.000 Wörtern. 2Die Bearbeitungszeit beträgt acht Wo-
chen. 
 
(2) 1Die Bachelorarbeit wird grundsätzlich zu einem frei 
wählbaren Thema aus dem Themenspektrum des Ver-
tiefungsbereichs des Major oder fachdisziplinären Mi-
nor (Modul 2b bzw. 3b) geschrieben. 2Über die Zuläs-
sigkeit eines Themas aus einem anderen Modul ent-
scheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der bzw. 
des Studierenden.  
 
(3) 1Die Bachelorarbeit ist von zwei Gutachter*innen 
aus dem Fachgebiet, auf das sich die Abschlussarbeit 
bezieht, zu bewerten. Die Gutachter*innen bestellt der 
Prüfungsausschuss unter den Voraussetzungen zur 
Prüfungsberechtigung gemäß § 9 Abs. 1 S. 1. 3Der Prü-
fungsausschuss kann diese Kompetenz durch Be-
schluss auf seinen bzw. seine Vorsitzende*n und des-
sen oder deren Stellvertreter*in übertragen. 4Mindes-
tens ein*e Gutachter*in, in der Regel die bzw. der Erst-
gutachter*in, muss die Einstellungsvoraussetzungen für 
Professor*innen nach dem Brandenburgischen Hoch-
schulgesetz erfüllen, in dem Fachgebiet, auf das sich 
die Abschlussarbeit bezieht, eine eigenverantwortliche, 
selbständige Lehrtätigkeit an der Europa-Universität 

Viadrina Frankfurt (Oder) ausüben und soll der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät angehören. 5Diese*r Gut-
achter*in kann auch Juniorprofessor*in in dem Fachge-
biet sein. 
 
(4) Die Bachelorarbeit wird gemäß § 17 Abs. 14 ASPO 
in Verbindung mit § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a) und Abs. 2 
ASPO bewertet. 
 
(5) Wird die Bachelorarbeit mit der Note „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, kann der bzw. die Studierende 
gemäß § 17 Abs. 16 ASPO einmal eine neue Bachelo-
rarbeit mit anderer Themenstellung anfertigen. 
 
(6) Die Gutachten sind der bzw. dem Studierenden spä-
testens eine Woche vor dem Abschlusskolloquium 
durch die Gutachter bzw. Gutachterinnen zur Kenntnis 
zu geben. 
 
 

§ 13 
Abschlusskolloquium 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 18 ASPO) 
 
(1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Abschluss-
kolloquium (mündliche Bachelorprüfung) ist der Nach-
weis: 

− einer mindestens mit der Note 4,0 bewerteten 
Bachelorarbeit (9 ECTS-Credits), 

− des erfolgreichen Abschlusses aller studienbe-
gleitenden Studien- und Prüfungsleistungen 
gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 bis 6 
im Gesamtumfang von 168 ECTS-Credits. 

 
(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung besteht aus zwei 
thematischen Prüfungsteilen mit einer Dauer von je-
weils ca. 15 – 20 Minuten, also insgesamt max. 40 Mi-
nuten. 2Der erste Prüfungsteil besteht in der Regel aus 
der Verteidigung der Bachelorarbeit. 3Der zweite Prü-
fungsteil befasst sich mit einem Thema aus dem Vertie-
fungsbereich des Major oder fachdisziplinären Minor 
(Modul 2b bzw. 3b). 4Auf Antrag der bzw. des Studie-
renden kann die Verteidigung der Bachelorarbeit durch 
ein weiteres Thema aus dem Vertiefungsbereich des 
Major oder fachdisziplinären Minor (Modul 2b bzw. 3b) 
ersetzt werden. 3Die Prüfung wird mit einer Note gemäß 
§ 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), Abs. 2, Abs. 6 S. 1, 3 und 4 
ASPO bewertet. 4Die wesentlichen Gegenstände und 
Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten. 5Das Ergebnis der Prüfung ist dem Kandidaten 
oder der Kandidatin jeweils im Anschluss an die Prü-
fung bekanntzugeben. 
 
(3) 1Das Abschlusskolloquium wird vor zwei Prüfer*in-
nen abgelegt. 2Die Prüfer*innen bestellt der Prüfungs-
ausschuss unter den Voraussetzungen zur Prüfungsbe-
rechtigung gemäß § 9 S. 1. 3Der Prüfungsausschuss 
kann diese Kompetenz durch Beschluss auf seine*n 
Vorsitzende*n und dessen bzw. deren Stellvertreter*in 
übertragen. 4Mindestens ein*e Prüfer*in muss die Ein-
stellungsvoraussetzungen für Professor*innen nach 
dem Brandenburgischen Hochschulgesetz erfüllen, in 
dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine 
eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausüben 
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und soll der Kulturwissenschaftlichen Fakultät angehö-
ren. 5Diese*r Prüfer*in kann auch Juniorprofessor*in in 
dem Fachgebiet sein. 
 
(4) 1Maximal drei Angehörige der Hochschule können 
neben den an der Prüfung unmittelbar Beteiligten mit 
Zustimmung des Kandidaten oder der Kandidatin anwe-
send sein. 2Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht 
auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungser-
gebnisse an den Kandidaten oder die Kandidatin. 
 
(5) Wird das Abschlusskolloquium mit der Note „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet, kann es einmal gemäß 
§ 25 Abs. 3 ASPO wiederholt werden. 
 
 

§ 14 
Wiederholung von Prüfungen, 

endgültiges Nichtbestehen des Bachelorstudiums 
(zu § 17 Abs. 16 S. 1, § 25 Abs. 1, 2 und 

Abs. 3 S. 1 bis 3, § 28 Abs. 2 ASPO) 
 

1Studierende, die studienbegleitende Prüfungen nicht 
bestanden haben, können innerhalb der zeitlichen Vor-
gaben des § 11 Abs. 1 alle angebotenen Wiederho-
lungsmöglichkeiten nutzen, es sei denn, die Bachelor-
prüfung ist endgültig nicht bestanden (gemäß § 28 
Abs. 2 ASPO) oder die bzw. der Studierende wurde ex-
matrikuliert. 2Eine nicht bestandene Bachelorarbeit und 
ein nicht bestandenes Abschlusskolloquium können je-
weils nur einmal gemäß § 12 Abs. 5 und § 13 Abs. 5 
wiederholt werden.  
 
 

§ 15 
Bewertung von Prüfungen und 
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), Abs. 2 und 8, 
§ 26 Abs. 1 S. 1 und 4 ASPO) 

 
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen, einschließ-
lich der Bachelorarbeit und des Abschlusskolloquiums, 
erfolgt durch die gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a ASPO) 
auszudrückenden Noten. 
 
(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen nach Abs. 1 werden Zwischenwerte gemäß § 23 
Abs. 2 ASPO gebildet. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird wie folgt berechnet:  
 

70% Studienbegleitende Leistungsnachweise 
(Module 1 – 5) 

20% Bachelorarbeit 

10% Abschlusskolloquium 

 
2Bei der Errechnung der Note für die studienbegleiten-
den Leistungsnachweise orientiert sich die Gewichtung 
der Modulnoten an der Anzahl der ECTS-Credits (ge-
wichtetes arithmetisches Mittel gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 
ASPO). 3Die Berechnung der einzelnen Modulnoten er-
folgt gemäß § 8 Abs. 7. Das Modul 4 findet nur insoweit 
Eingang in die Gesamtnotenberechnung, wenn hier 

benotete Leistungsnachweise gem. § 8 Abs. 4 und 
Abs. 6 vergeben werden. 
 
(4) Die Gesamtnote wird nach den Noten des § 26 
Abs. 1 S. 4 ASPO ausgedrückt. 
 
 

§ 16 
Studienwechsel 

 
1Studierende, die vor dem Inkrafttreten dieser Studien- 
und Prüfungsordnung gemäß Studien- und Prüfungs-
ordnung vom 11. Januar 2017 im Bachelorstudiengang 
Kulturwissenschaften bereits eingeschrieben waren, 
können bis zum 30.09.2032 schriftlich und unwiderruf-
lich beim Prüfungsamt beantragen, dass sie ihr Studium 
im Bachelorstudiengang Kultur und Gesellschaft weiter-
führen können und die Allgemeine Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 13.07.2022 in der Fassung der Änderungs-
satzung vom 17.07.2024 in Verbindung mit dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-
gang Kultur und Gesellschaft in den jeweils geltenden 
Fassungen auf sie angewandt wird. 2Studierende ge-
mäß S. 1, die ihr Studium nicht bis zum 30.09.2032 ab-
geschlossen haben, werden in diese studiengangspezi-
fische Ordnung für den Bachelorstudiengang Kultur und 
Gesellschaft in Verbindung mit der Allgemeinen Stu-
dien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-
studiengänge (ASPO) an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 13.07.2022, zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 17.07.2024, in den jeweils gel-
tenden Fassungen überführt. 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in Kraft. 
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Aufgrund von § 10 Abs. 5 Satz 2, §13 Abs. 1 und 2, 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, § 24 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Brandenburgischen Hoch-
schulgesetzes (BbgHG) vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12]) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30], S.32), in Verbindung 
mit § 6 Abs. 4 Satz 1 und § 7 Abs. 3 des Brandenburgi-
schen Hochschulzulassungsgesetzes (BbgHZG) vom 
1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12], S. 76), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 3 der 
Verordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen durch die 
Hochschulen des Landes Brandenburg (Hochschulzu-
lassungsverordnung (HZV) vom 17.02.2016 (GVBl. 
II/16, Nr.6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11. Juli 2023 (GVBl.II/23, [Nr. 46]), in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 04.09.2019 (Amtli-
che Bekanntmachungen der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020, S. 1), zuletzt geän-
dert durch die Zweite Satzung zur Änderung der Grund-
ordnung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Nr. 04/2024, S. 2), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Rahmenordnung für Zugang und Zulassung zum Stu-
dium (RahmenO ZuZ) an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 03.05.2017 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder), Nr. 03/2017, S. 3), zuletzt geändert 
durch die Zweite Änderungssatzung vom 06.11.2019 
(Amtliche Bekanntmachungen der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 01/2020, S. 1), erlässt der 
Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät fol-
gende3 

 
 
 

Studiengangsspezifische Ordnung für 
den Zugang und die Zulassung zum 
Studiengang Central and East Euro-

pean Studies (Master) 
 
 

vom 14.01.2026 
 
 
Inhalt 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsbeschränkung 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Hochschulabschluss 
§ 5 Inkrafttreten 
 

 
3Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt.  

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 Abs. 2 RahmenO ZuZ) 

Die Bestimmungen der Rahmenordnung für Zugang 
und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
03.05.2017 zuletzt geändert durch die Zweite Ände-
rungssatzung vom 06.11.2019 werden gemäß § 1 
Abs. 2 RahmenO ZuZ für den Studiengang Central and 
East European Studies (Master) an der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) wie folgt konkretisiert und ergänzt. 
 
 

§ 2 
Zulassungsbeschränkung 
(zu §§ 2 Abs. 1, 3, 7 und 9  

sowie 3 Abs. 1 RahmenO ZuZ) 

1Sofern der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und 
das Auswahlverfahren zur Vergabe von Studienplätzen 
nicht durch die Stiftung für Hochschulzulassung im 
zentralen Vergabeverfahren durchgeführt wird, finden 
die Vorschriften der §§ 3 sowie 5 bis 10 RahmenO ZuZ 
für das Zulassungsverfahren Anwendung. 2Die allge-
meinen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1, 3, 
7 und 9 RahmenO ZuZ gelten unabhängig von einer be-
stehenden Zulassungsbeschränkung. 3In den nachfol-
genden Bestimmungen finden sich darüber hinaus wei-
tere Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 4 und 5 
RahmenO ZuZ. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(zu § 2 Abs. 4, 5 und 8 
Satz 1 RahmenO ZuZ) 

(1) 1Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang 
Central and East European Studies (Master) sind: 

a) Ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss an einer deutschen oder ausländischen 
Hochschule im Umfang von 180 ECTS-Credits bzw. 
sechs Semestern, in dem einschlägige Studien- 
und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 
30 ECTS-Credits mit fachlichem oder inhaltlichen 
Mittel- oder Osteuropabezug (z.B. in den Fächern 
Slavistik, Mittlere und Neuere Geschichte, Germa-
nistik und Jüdische Studien mit Bezug zum östli-
chen Europa, Sozial- und Kulturwissenschaften mit 
Mittel- und Osteuropabezug) nachgewiesen wur-
den.  

b) Ein Nachweis der ausreichenden Kenntnisse in 
Englisch auf dem Niveau von B2 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens (GER) sowie 
in Polnisch, Ukrainisch oder Russisch auf dem Ni-
veau von B1 (GER). Über die Zulässigkeit des 
Nachweises über Kenntnisse auf dem Niveau von 
B1 (GER) in einer anderen mittel- und/oder osteu-
ropäischen Sprache entscheidet der für den Studi-
engang zuständige Prüfungsausschuss. 
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2Ausnahmen von Satz 1 lit. a) sind § 4 dieser Ordnung 
zu entnehmen. 

3Für die Zulassung von Studierenden, die im Rahmen 
von Doppelabschluss-Abkommen (Double Degree Ag-
reements) zum Studium eingeschrieben werden, kön-
nen abweichende sprachliche Voraussetzungen von 
Satz 1 lit. b) festgelegt werden. 

 
(2) 1Nachweise für die Zugangsvoraussetzungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 sind digital in deutscher oder 
englischer Sprache bzw. in Form einer entsprechenden 
beglaubigten Übersetzung einzureichen. 2Die Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kann sowohl im 
Zuge von Stichproben als auch im Einzelfall zur Prüfung 
der Echtheit die Vorlage von Originaldokumenten bzw. 
amtlich beglaubigten Kopien verlangen. 
 
 

§ 4 
Hochschulabschluss 

(zu § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ) 

1Die Zulassung zu diesem Masterstudiengang kann 
auch im Falle des § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ 
und unter den dortigen Voraussetzungen und Bestim-
mungen beantragt werden. 2Der Studienbewerber bzw. 
die Studienbewerberin weist dies durch das Einreichen 
einer entsprechenden Leistungsübersicht der Hoch-
schule in Form einer amtlich beglaubigten Kopie nach, 
aus der die vorläufige Durchschnittsnote ersichtlich 
wird. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

1Diese studiengangsspezifische Ordnung für den Zu-
gang und die Zulassung zum Studiengang Central and 
East European Studies (Master) tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in 
Kraft. 
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Aufgrund von § 20 Abs. 2 S. 1, § 23 Abs. 2 S. 1 und 
§ 24 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 09.04.2024 (GVBl. I/24 Nr. 12) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung ei-
ner staatlichen Universitätsmedizin im Land Branden-
burg vom 21.06.2024 GVBl.I-2024, Nr. 30, in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung 
von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüs-
sen (Hochschulprüfungsverordnung – HSPV) vom 
04.03.2015 (GVBl. II/15, Nr. 12), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2025 
(GVBl.II/25, [Nr. 65], S.8) in Verbindung mit § 13 Abs. 5 
Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 4.09.2019 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020), zuletzt geändert durch 
Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2024) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) vom 13.07.2022 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 04/2022) zuletzt geändert durch Erste Sat-
zung zur Änderung der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) in der Neufassung vom 13.07.2022 vom 
17.07.2024, erlässt der Fakultätsrat der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) die folgende studiengangsspezifische 
Ordnung:4 

 
 
 

Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang 

Central and East European Studies 
(Master) 

 
vom 14.01.2026 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Ziele des Studiums 
§  3 Abschlussgrad 
§  4 Unterrichtssprache 
§  5 Studienbeginn 
§  6 Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 
§  7 Lehr- und Prüfungsformen sowie Organisation 

von Prüfungen 
§  8 Prüfungsberechtigung 

 
4Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt. 

§  9 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen sowie Anrech-
nung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

§ 10 Verpflichtende Studienfachberatung 
§ 11 Masterarbeit 
§ 12 Abschlusskolloquium 
§ 13 Bewertung von Prüfungen und Berechnung 

der Gesamtnote 
§ 14 Studienwechsel 
§ 15 Inkrafttreten 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 ASPO) 
 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) werden für den Studiengang Central and East 
European Studies mit dem Abschluss Master of Arts an 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) gemäß § 1 Abs. 2 
ASPO wie folgt ergänzt bzw. erläutert. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ASPO) 
 
1Ziel des Studiengangs ist die Vermittlung von interdis-
ziplinären Kenntnissen über die Geschichte und Ge-
genwart Mittel- und Osteuropas.2Im Mittelpunkt stehen 
in den Lehrveranstaltungen viele historische Staaten 
(Polen-Litauen, Österreich-Ungarn, Russisches Reich, 
Preußen, Sowjetunion oder die Volksrepubliken des 
Warschauer Pakts einschließlich der DDR), aber auch 
aktuelle mitteleuropäische und ostmitteleuropäische 
Staaten und Regionen. 3Polen und die Ukraine nehmen 
einen besonderen Schwerpunkt ein. 4In der Forschung 
und Lehre des Studiengangs soll ein kritischer, metho-
disch informierter Blickwechsel von Ost nach West und 
von West nach Ost stattfinden.5Dabei werden die histo-
risch gewachsenen transnationalen Bezüge (etwa in 
den Jüdischen Studien) und kulturellen Transferbewe-
gungen von Menschen und Ideen innerhalb des ost- 
und mitteleuropäischen Raumes in Raum und Zeit un-
tersucht und zugleich ihre Bedeutung für die gegenwär-
tige Neuvermessung Europas erfasst. 6Gegenstand des 
Studiums sind somit Geschichte, Literatur, Soziales und 
Denkweisen in historischen und gegenwärtigen Gesell-
schaften Mittel- und Osteuropas, die eine besondere 
Aufmerksamkeit innerhalb Europas auch im Hinblick 
auf globale Prozesse erhalten müssen. 7Durch die Mas-
terprüfung weisen die Studierenden Kenntnisse einer 
bedeutsamen Region Mittel- und Osteuropas der Ge-
genwart nach. 8Mit der Abschlussarbeit zeigen die Stu-
dierenden, dass sie in der Lage sind, ein disziplinäres 
oder interdisziplinäres Thema aus dem Bereich der Mit-
tel- und Osteuropaforschung in einer vorgegebenen 
Frist nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
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§ 3 
Abschlussgrad 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und § 2 Abs. 2 ASPO) 
 
Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Master-
studiums wird der akademische Grad „Master of Arts“ 
(M.A.) erworben. 
 
 

§ 4 
Unterrichtssprache 

 
1Die Lehr- und Prüfungssprachen sind Englisch und 
Deutsch. 2Optionale Lehrveranstaltungen können auch 
in weiteren Sprachen angeboten werden. 3In Doppelab-
schlussabkommen können hiervon abweichende Best-
immungen getroffen werden. 4Sofern die Studierenden 
sich für einen freiwilligen Auslandsstudienaufenthalt 
entscheiden, richtet sich die Unterrichtssprache im Aus-
land nach dem Studienangebot der gewählten Partner-
institution. 5Die diesbezüglichen Informationen werden 
vorab durch die Abteilung für Internationales zur Verfü-
gung gestellt. 
 
 

§ 5 
Studienbeginn 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 2 S. 2 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium kann zum Wintersemester und zum 
Sommersemester eines jeden Jahres aufgenommen 
werden. 2In Doppelabschlussabkommen können hier-
von abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
 
(2) Eine Orientierungshilfe für ein zeitlich abgestimmtes 
Studium geben die Studienverlaufspläne, die den Stu-
dierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 4 Abs. 2,  
§ 5 Abs. 1 S. 2 bis 4 und § 7 ASPO) 

 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemester. 
2Der Studienumfang beträgt 120 ECTS-Credits. 3Es 
handelt sich um einen konsekutiven Masterstudien-
gang. 
 
(2) 1Der Masterstudiengang besteht im Zentralbereich 
aus den Modulen „Introduction to Central and East Eu-
ropean Studies“ (18 ECTS), „Entangled History of Cent-
ral and Eastern Europe“ (12 ECTS), „Central and East 
European Literatures in a Global Context“ (12 ECTS), 
„Between Past and Present: Society, Politics and Ideas 
in Central and Eastern Europe“ (12 ECTS) und dem 
Forschungsmodul (12 ECTS); im Wahlpflichtbereich 
aus einem Sprachmodul (12 ECTS) und einem Wahl-
pflichtmodul (12 ECTS) sowie aus der Abschlussphase 
mit der schriftlichen Masterarbeit (24 ECTS) und dem 
mündlichen Abschlusskolloquium (6 ECTS). 2Jedes 
Modul wird mit einer Gesamtprüfung abgeschlossen, 
die sich aus den erbrachten studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen in den besuchten Veranstaltungen des 
Moduls zusammensetzt. 3Die einzelnen 

Prüfungsbestandteile beziehen sich auf das Mo-
dulthema und bilden einen nachvollziehbaren Gesamt-
zusammenhang. 4Der Aufbau des Studiengangs, die 
Verteilung der ECTS-Credits und des Workloads sowie 
die Notengewichtung sind in der folgenden Modulüber-
sichtstabelle ersichtlich. 5In Doppelabschlussabkom-
men können hiervon abweichende Bestimmungen ge-
troffen werden. 6In diesem Fall werden die Abweichun-
gen im Aufbau, bei der Verteilung der ECTS-Credits 
oder des Workloads sowie ggf. der Notengewichtung in 
den Dokumenten des jeweiligen Doppelabschlussab-
kommens festgelegt und den Studierenden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 7Grundsätzlich ist der Masterstudien-
gang wie folgt aufgebaut: 
 
 



 

15 

 

Bezeichnung des Moduls 
ECTS-

Credits 

Präsenzstu-
dium in SWS 
(in Arbeits-
stunden) 

Präsenz-
studium in 

Stunden 

Selbststudium 
in Stunden 

Art der Er-
bringung des 

Leistungs-
nachweises5 

Arbeits-
aufwand 
(gesamt 
in Std.) 

Gewicht für 
Gesamtnote 

 Zentralbereich  

Modul 1: Introduction to Central and 
East European Studies 

18 6 90 450  
modul- 

abhängig 
540 

75 % 
(Studien- 

begleitende 
Leistungs-

nachweise) 

Modul 2: Entangled History of  
Central and Eastern Europe 

12 4– 8 60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 3: Central and East  
European Literatures in a Global 

Context 
12 4– 8 60 – 120 240 – 300 

modul- 
abhängig 

360 

Modul 4: Society, Politics  
and Ideas in Central and  

Eastern Europe 
12 4– 8 60 – 120 240 – 300 

modul- 
abhängig 

360 

Modul 5: Research 12 4 – 6 60 – 90 270 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

 Wahlpflichtbereich 

Modul 6: Language 12 8 – 12 120 – 180 180 – 240 
Sprach- 

prüfungen 
360 

Modul 7: Elective 12 4– 8 60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

 Masterabschlussphase  

Master’s Thesis 24 0 0 720 Masterarbeit 720 20 % 

Final Colloquium 6 0 0 180 
Mündliche 

Prüfung 
180 5 % 

Summen 120 34 – 54 510 – 810 2790 – 3090  3600 100 % 

 

 
5 Detaillierte Informationen zur Art der Leistungserbringung sind im ergänzenden Modulkatalog enthalten. 
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(3) 1Das Verhältnis von Selbst- und Präsenzstudienzei-
ten ist von den Studierenden im oben angegebenen 
Rahmen selbst zu bestimmen. 2Der Umfang des Prä-
senzstudiums beträgt somit mindestens 510 Stunden, 
bei einem maximalen Umfang des Selbststudiums von 
3090 Stunden. 3Näheres zu den Lehrveranstaltungen, 
insbesondere auch zu den Lehrformen, Teilnahmevo-
raussetzungen, Art und Umfang der Leistungsnach-
weise zur Leistungserbringung, ist im Modulkatalog ent-
halten, der in geeigneter Form ergänzend zu dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung veröffentlicht wird. 4Die 
Wahlfreiheit erfolgt unter Beachtung der Regelungen in 
§ 7 Abs. 5 S. 2 und 3. 
 
(4) 1Der Zentralbereich umfasst die Module 1 bis 5. 2In 
Modul 1 (Introduction to Central and East European 
Studies, 18 ECTS-Credits) werden Grundkenntnisse in 
die interdisziplinären methodischen und theoretischen 
Grundlagen für das Studium Mittel- und Osteuropas 
vermittelt. 3Im Rahmen dieses Moduls findet regelmä-
ßig eine obligatorische Einführungsveranstaltung (Vor-
lesung) mit 9 ECTS-Credits statt. 4Modul 2-4 (je 
12 ECTS-Credits) bieten den Studierenden einen viel-
seitigen und interdisziplinären Durchgang durch die Ge-
schichte und Kultur Mittel- und Osteuropas. 5In Modul 2 
belegen die Studierenden Lehrveranstaltungen aus 
dem Themenbereich „Entangled History of Central and 
Eastern Europe”. 6In Modul 3 belegen die Studierenden 
Lehrveranstaltungen aus dem Themenbereich „Central 
and East European Literatures in a Global Context”. 7In 
Modul 4 belegen die Studierenden Lehrveranstaltungen 
aus dem Themenbereich „Between Past and Present: 
Society, Politics and Ideas”. 8Das Modul 5 (Research, 
12 ECTS-Credits) initiiert und fördert die eigene For-
schungsarbeit der Studierenden in Forschungssemina-
ren und -kolloquien. 9Es bereitet die Studierenden stu-
dienbegleitend auf die Masterabschlussarbeit vor. 
 
(5) 1Der Wahlpflichtbereich setzt sich aus zwei Wahl-
pflichtmodulen (Module 6 und 7) à 12 ECTS-Credits zu-
sammen. 2In Modul 6 muss eine der folgenden Wahlop-
tionen aus dem Bereich „Language“ belegt werden: 
 

− Vertiefung des Deutschen oder Englischen als 
Fremdsprache. 

− Vertiefung des Polnischen, Ukrainischen oder 
Russischen als Fremdsprache. Weitere Spra-
chen Mittel- und Osteuropas können auf An-
frage vom Prüfungsausschuss anerkannt wer-
den 

 
3In Modul 7 muss eine der folgenden Wahloptionen 
(Electives) belegt werden: 

− Belegung eines Interdisciplinary Elective, dabei 
kann aus den folgenden Optionen gewählt wer-
den: 

o Gender and Queer Studies 
o Cultural History 
o Philosophy and Arts in Times of Crisis 

− Practice 
 

4Die Wahloption „Practice“ eröffnet folgende Wahlmög-
lichkeiten, die so gewählt bzw. kombiniert werden müs-
sen, dass in der Summe 12 ECTS-Credits erworben 
werden: 

o Berufsqualifizierendes Praktikum mit einer 
Dauer von 4 oder 8 Wochen (Vollzeit) gemäß 
§ 7 Abs. 7, 

o Seminare und Workshops aus dem Bereich 
praxisrelevanter Fertigkeiten entsprechend der 
Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis, 

o Besuch von Lehrangeboten zur Vermittlung zu-
kunftsweisender Kompetenzen (Future Skills), 

o universitätsinterne Zertifikate und Microcreden-
tials. 

 

5Praxisrelevante Seminare und Workshops sowie Lehr-
angebote im Bereich der Future Skills werden jeweils 
rechtzeitig über das Vorlesungsverzeichnis des Studi-
engangs bekannt gegeben. 
 
 

§ 7 
Lehr- und Prüfungsformen sowie  

Organisation von Prüfungen 
(zu § 4, § 7, § 13, §§ 14 bis 16, § 23 Abs. 7 ASPO) 

 
(1) Im Rahmen des Studiengangs sind folgende Lehr-
formen vorgesehen: 
 

− Seminare 
− Vorlesungen 
− Kolloquien 
− Projekt- und Praxisseminare 
− Exkursionen 
− Praktika 
− Sprachkurse. 

 

(2) 1Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen 
aller unten aufgeführten Formen studienbegleitender 
Prüfungsleistungen bzw. Leistungsnachweise ist in der 
Regel die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen und der Nachweis einer mindestens mit „ausrei-
chend“ zu bewertenden individuell erkennbaren Ge-
samtleistung gemäß den Absätzen 4 bis 7. 2Eine Lehr-
veranstaltung gilt als regelmäßig besucht, wenn der 
bzw. die Studierende nicht mehr als 20% gefehlt hat. 
 
(3) 1Die Studierenden werden von der Abteilung für In-
ternationales dabei unterstützt, geeignete Hochschulen 
für einen fakultativen Auslandsaufenthalt in Mittel- und 
Osteuropa zu finden. 2Der Studiengang bietet den Stu-
dierenden die Möglichkeit, mit ausgewählten Partner-
hochschulen im Ausland einen Doppelabschluss (Dou-
ble Degree) zu erwerben.5Die im Rahmen von Doppel-
abschlussabkommen ggf. abweichend zu erbringenden 
Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus den 
jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen mit der bzw. 
den beteiligten Partnerinstitutionen. 6Diese Studien- 
und Prüfungsleistungen sind jeweils in einem spezifi-
schen Modulplan dokumentiert, werden im unverbindli-
chen Studienverlaufsplan berücksichtigt und in einer er-
gänzenden Modulbeschreibung erläutert, welche digital 
veröffentlicht und den Studierenden in geeigneter 
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Weise zur Kenntnis gebracht wird. 7Der Pflicht- bzw. 
Wahlpflichtcharakter der ggf. abweichend zu erbringen-
den Studien- und Prüfungsleistungen ergibt sich aus 
der ergänzenden Modulbeschreibung gemäß S. 6. 8Der 
Prüfungsausschuss entscheidet über die Anerkennung 
dieser im Rahmen eines Doppelabschlussabkommens 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen; nach 
Maßgabe der in dem jeweiligen Doppelabschlussab-
kommen mit der jeweiligen ausländischen Partnerhoch-
schule festgelegten Regelungen, sofern solche in dem 
Abkommen getroffen worden sind. 
 
(4) 1Gemäß § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 ASPO sind die 
Qualifikationsziele sowie die Lehr- und Prüfungsformen 
im Modulkatalog festgelegt. 2Prüfungsleistungen sind in 
den in Abs. 5 bis 7 genannten Formen zu absolvieren. 
3Soweit sich ein Modul aus mehreren benoteten Teil-
leistungen zusammensetzt, orientiert sich die Gewich-
tung der Einzelnoten bei der Errechnung der Modulnote 
an der Anzahl der ECTS-Credits der einzelnen Teilleis-
tungen. 
 
(5) 1Der Stellenwert des einzelnen Leistungsnachwei-
ses für eine Lehrveranstaltung nach ECTS-Credits wird 
– neben der Teilnahme an der Lehrveranstaltung ge-
mäß Abs. 2 einschließlich der Vor- und Nachberei-
tungszeit – nach den folgenden Kriterien bestimmt: 
 

Für 3 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 
− Vortrag/Präsentation 
− ein Essay mit einem Umfang von 1.000 – 1.500 

Wörtern 
− kleiner Beitrag zur Wissenschaftskommunika-

tion (z.B. in Form von Social Media Posts); 
 

Für 6 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 
− eine Hausarbeit im Umfang von 3.000 – 3.500 

Wörtern  
− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 

3.000 – 3.500 Wörtern 
− Klausur (mit einer Prüfungsdauer von mindes-

tens 90 und höchstens 120 Minuten)  
− mündliche Prüfung mit einer Prüfungsdauer 

von ca. 20 Minuten 
− Vortrag/Präsentation (ca. 10-15 Minuten) mit 

schriftlicher Ausarbeitung im Umfang von ca. 
2.000 Wörtern 

− Lehr- und Lernportfolios mit einem Umfang von 
3.000 – 3.500 Wörtern 

− Erstellen ca. 15-minütigen Podcasts mit schrift-
lichem Transkript und wissenschaftlichen Ver-
weisen 

− zwei Leistungen aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits; 

 

Für 9 ECTS-Credits (nur in Vertiefungsveranstaltun-
gen) 

− eine Hausarbeit im Umfang von 5.000 – 6.000 
Wörtern 

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
5.000 – 6.000 Wörtern 

− je eine Leistung aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits und aus der vorgenann-
ten Kategorie für 6 ECTS-Credits. 

2In einer einzelnen Lehrveranstaltung können maximal 
9 ECTS-Credits erworben werden. 3Mindestens drei der 
studienbegleitenden Leistungsnachweise müssen wäh-
rend des Studiums durch Hausarbeiten (6 oder 
9 ECTS) erbracht werden. 
 
(6) 1Leistungsnachweise für den Erwerb von Fremd-
sprachenkenntnissen in Modul 6 können unter Berück-
sichtigung von Satz 2 – 4 wie folgt erworben werden: 
 
12 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in Deutsch auf einem der fol-
genden Niveaus des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens (GER): 
- B1 (z. B. UNIcert I) 
- B2 (z. B. UNIcert II) 
- C1 oder C2 (z. B.: Zertifikat „Wissen-

schaftskommunikation“ in Deutsch als 
Fremdsprache gemäß Prüfungsordnung für 
die studienbegleitende Fremdsprachen-
ausbildung am Sprachenzentrum der Eu-
ropa-Universität Viadrina in deren jeweils 
geltender Fassung). 

 

12 ECTS-Credits (aufbauend auf dem Niveau von B1): 
Sprachprüfung in Polnisch, Ukrainisch oder Rus-
sisch (gemäß den Zugangsbedingungen für diesen 
Studiengang sowie unter Ausschluss derjenigen 
Sprache, in der die HZB absolviert wurde) auf dem 
Niveau UNIcert II bzw. B2 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens (GER). Über die Aner-
kennung von Sprachnachweisen in anderen mittel- 
oder osteuropäischen Sprachen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 

12 ECTS-Credits: 
Sprachprüfung in Polnisch, Ukrainisch oder Rus-
sisch auf dem Niveau von UNIcert III bzw. C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(GER). Über die Anerkennung von Sprachnachwei-
sen anderer Art entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

 

12 ECTS-Credits: 
Sprachprüfung in Englisch auf dem Niveau von 
UNIcert III bzw. C1 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens (GER). 

 

2Die Anforderungen für die Sprachprüfungen regelt die 
Prüfungsordnung für die studienbegleitende Fremd-
sprachenausbildung am Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 3Im Rahmen der Option Language and 
Practice können keine Leistungsnachweise in der der 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) zugrundelie-
genden Sprache erbracht werden. 4Leistungsnach-
weise in den für die Zulassung benötigten Sprachen 
können nur in einem höheren als dem für die Zulassung 
benötigten Sprachniveau erworben werden. 5Leistungs-
nachweise für den Erwerb von Fremdsprachen müssen 
in der Zeit nach der Immatrikulation in den Studiengang 
erworben werden, um geltend gemacht zu werden.
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(7) 16 bzw. 12 ECTS-Credits können bei der Belegung 
der Option Practice erworben werden durch den Nach-
weis über ein berufsqualifizierendes Praktikum mit einer 
Dauer von entsprechend vier bzw. acht Wochen in Voll-
zeit oder einer entsprechend längeren Dauer in Teilzeit. 
2Career Center und Abteilung für Internationale Angele-
genheiten unterstützen bei der Suche nach einem ge-
eigneten Praktikumsplatz ggf. auch im Ausland. 3Ge-
naueres regeln die Praktikumsrichtlinien der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät. 4Über die Anerkennung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 8 
Prüfungsberechtigung 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2, § 11 Abs. 1 und 3,  
§ 15 Abs. 2, § 23 Abs. 5 S. 3 ASPO) 

 
(1) 1Zur Prüferin bzw. zum Prüfer kann nur bestellt wer-
den, wer in einem dem Fächerkanon der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät entstammenden Fach die Dispu-
tation des Promotionsverfahrens erfolgreich abge-
schlossen hat und im Übrigen die Voraussetzungen von 
§ 22 Abs. 5 BbgHG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 S. 1 
und 2 ASPO erfüllt. 2Für praxisrelevante Leistungen 
und/oder Sprachleistungen können in Übereinstim-
mung mit den Regeln für die Lehre der für das Angebot 
und die Durchführung zuständigen Einheiten (wie dem 
Sprachenzentrum) abweichende Regelungen für die 
Prüfungsberechtigung gelten. 3In Doppelabschlussab-
kommen können abweichende Bestimmungen von S. 1 
getroffen werden. 4Die Regelungen zur Prüfungsbe-
rechtigung bei der Masterarbeit und beim Abschlusskol-
loquium in § 17 Abs. 3 sowie § 18 S. 3 und 4 ASPO ge-
hen diesem Paragraphen vor.5Zum Beisitzer bzw. zur 
Beisitzerin studienbegleitender mündlicher Prüfungs-
leistungen gemäß § 15 Abs. 2 ASPO kann durch den 
Prüfungsausschuss bestellt werden, wer die Vorausset-
zungen gemäß § 11 Abs. 3 ASPO erfüllt. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in 
der Regel von denjenigen Lehrenden abgenommen, die 
die betreffende Lehrveranstaltung abhalten, in deren 
Rahmen die Prüfungsleistung erfolgt, und die Voraus-
setzungen des § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllen. 2Bei Prüfungs-
leistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fort-
setzung des Studiums ist (letzte Wiederholungsmög-
lichkeit) bestellt der Prüfungsausschuss einen 2. Prüfer 
bzw. eine 2. Prüferin, der bzw. die die Voraussetzungen 
nach § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllt. 3Der Prüfungsausschuss 
kann die Kompetenz zur Bestellung nach Abs. 1 und 5 
und Abs. 2 S. 2 durch Beschluss auf seinen Vorsitzen-
den bzw. seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 
 

§ 9 
(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 12 ASPO) 

Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie 

Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten regelt § 12 ASPO. 
 
(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderlichen 
Informationen über die Leistung, deren Anerkennung 
begehrt wird, beizubringen. 2Die Anerkennung und An-
rechnung erfolgt im Ergebnis einer Prüfung der von der 
antragstellenden Person beigebrachten Unterlagen. 
3Bei Ablehnung der Anerkennung von Leistungen nach 
§ 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch den Prüfungsausschuss 
wird auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden 
an den Prüfungsausschuss eine Anerkennungsprüfung 
durchgeführt, sofern der oder die Studierende glaubhaft 
macht, die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
anderweitig erworben zu haben. 4Die Anerkennungs-
prüfung wird von einem prüfungsberechtigten Hoch-
schullehrer oder einer prüfungsberechtigen Hochschul-
lehrerin der Kulturwissenschaftlichen Fakultät durchge-
führt, der bzw. die vom Prüfungsausschuss bestellt 
wird; der Prüfungsausschuss kann diese Kompetenz 
durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. seine 
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin übertragen. 5Die Prüfungsform dieser 
Anerkennungsprüfung wird, unter Beachtung von § 23 
Abs. 5 S. 1, Abs. 6 S. 1 ASPO, vom Prüfungsaus-
schuss in Absprache mit dieser Hochschullehrerin oder 
mit diesem Hochschullehrer festgelegt, unter Berück-
sichtigung der für das anzuerkennende Modul zu errei-
chenden Qualifikationsziele und Auswahl der in § 6 
Abs. 5 dieser Ordnung geregelten Prüfungsformen. 
 
(3) 1Bei Bestehen der Prüfung mit mindestens „ausrei-
chend“ gilt die Leistung als anerkannt. 2Bei Nichtbeste-
hen ist die Nichtanerkennung als Entscheidung des 
Prüfungsausschusses gemäß § 12 Abs. 6 S. 1 ASPO 
der bzw. dem betreffenden Studierenden mitzuteilen 
und zu begründen. 
 
 

§ 10 
Verpflichtende Studienfachberatung 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 7, § 3 Abs. 3 und § 6 ASPO)  
 
(1) 1Haben die Studierenden die für die erfolgreiche Be-
endigung des Studiums vorgesehenen 120 ECTS-Cre-
dits, einschließlich der Abschlussprüfung, nicht bis zum 
Ende des achten Fachsemesters erworben und gegen-
über dem Prüfungsamt nachgewiesen, so ist der oder 
die Studierende gemäß §§ 22 Abs. 2 S. 2 und 21 Abs. 3 
S. 1 BbgHG verpflichtet, an einer Studienfachberatung 
nach § 3 Abs. 3 ASPO in Verbindung mit § 6 ASPO teil-
zunehmen. 2Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung der 
Frist von den Studierenden nicht zu vertreten ist. 3In Fäl-
len gemäß Satz 2 gewährt der Prüfungsausschuss auf 
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Antrag, dem entsprechende Nachweise zur Glaubhaft-
machung beizufügen sind, eine angemessene Verlän-
gerung. 
 
(2) 1Die Studienfachberatung im Sinne des Abs. 1 S. 1 
erfolgt durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 2Die Studierenden werden 
nach dem Beginn des neunten Fachsemesters zu der 
Studienfachberatung schriftlich eingeladen. Die Bera-
tung erfolgt in Form eines persönlichen Gesprächs; in 
Ausnahmefällen kann diese auch schriftlich oder online 
erfolgen. 3Ziel dieser Studienfachberatung ist der 
schriftliche Abschluss einer Studienverlaufsvereinba-
rung gemäß § 6 Abs. 3 und 4 ASPO. 4Bei der Festle-
gung von Verpflichtungen wird die persönliche Situation 
der oder des Studierenden angemessen berücksichtigt. 
Die Vereinbarung ist spätestens zum Ende der Vorle-
sungszeit des neunten Fachsemesters abzuschließen. 
 
(3) 1Im Falle der Nichteinhaltung der Studienverlaufs-
vereinbarung aus triftigem Grund ist der Nachweis des 
triftigen Grundes unmittelbar nach Bekanntwerden und 
in schriftlicher Form an den Prüfungsausschuss zu er-
bringen. 2Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist 
diese grundsätzlich mit einem ärztlichen Attest nachzu-
weisen, aus dem die durch die Erkrankung hervorgeru-
fenen körperlichen bzw. psychischen Auswirkungen 
und die voraussichtliche Dauer der Erkrankung hervor-
gehen. 3Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 
4Die Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss 
schriftlich und unter Vorlage entsprechender Nach-
weise beantragt werden. 5Die vorgelegten Gründe wer-
den vom Prüfungsausschuss geprüft. 6Bei Anerken-
nung der Gründe wird unverzüglich eine neue Studien-
verlaufsvereinbarung abgeschlossen. 
 
(4) 1Lehnen die Studierenden den Abschluss einer Stu-
dienverlaufsvereinbarung ab, schließen sie eine solche 
nicht innerhalb der in Abs. 2 und 3 genannten Frist ab 
oder haben die Studierenden auch nach Ablauf einer in 
der Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Frist 
nicht die für die erfolgreiche Beendigung des Studiums 
vorgesehenen ECTS-Credits erworben und gegenüber 
dem Prüfungsamt nachgewiesen, so werden sie gemäß 
§ 15 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BbgHG exmatrikuliert. 2Dies gilt 
nicht, wenn die Überschreitung der Frist von den Stu-
dierenden nicht zu vertreten ist. 
 
 

§ 11 
Masterarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 10 Abs. 3 S. 2, § 17 
Abs. 3,  

4, 5 S. 2 und 3, Abs. 16, S. 3, § 18 S. 5 und 6 ASPO) 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 72 der insgesamt 
90 ECTS-Credits der studienbegleitenden Studien- und 
Prüfungsleistungen gemäß § 6 in Verbindung mit § 7 
Abs. 5 S. 3. 
 

(2) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 
18 Wochen. 
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von ca. 20.000 
Wörtern und kann in deutscher oder englischer Sprache 
verfasst werden. 
 
(4) 1Die Masterarbeit ist mindestens von zwei Gutach-
tern bzw. Gutachterinnen aus dem Fachgebiet, auf das 
sich die Abschlussarbeit bezieht, zu bewerten. 2Die Gut-
achter bzw. Gutachterinnen bestellt der Prüfungsaus-
schuss unter den Voraussetzungen zur Prüfungsbe-
rechtigung gemäß § 7 Abs. 8 S. 1 und 2. 3Der Prüfungs-
ausschuss kann diese Kompetenz durch Beschluss auf 
seinen Vorsitzenden bzw. seine Vorsitzende und des-
sen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin über-
tragen. 4Mindestens ein Gutachter oder eine Gutachte-
rin, in der Regel der Erstgutachter oder die Erstgutach-
terin, muss die Einstellungsvoraussetzungen für Profes-
soren und Professorinnen nach dem Brandenburgi-
schen Hochschulgesetz erfüllen, in dem Fachgebiet, 
auf das sich die Abschlussarbeit bezieht, eine eigenver-
antwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausüben und soll 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät angehören. 5Er 
oder sie kann auch Juniorprofessor oder Juniorprofes-
sorin in dem Fachgebiet sein. 
 
(5) Die Masterarbeit wird gemäß § 17 Abs. 14 ASPO in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 
 
(6) 1Wird die Masterarbeit mit der Note „nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet, kann der bzw. die Studierende 
gemäß § 17 Abs. 16 ASPO einmal eine neue Masterar-
beit mit anderer Themenstellung anfertigen. 2Die An-
meldung des zweiten Masterarbeitsthemas soll spätes-
tens sechs Monate nach Bekanntgabe des Nichtbeste-
hens erfolgen. 
 
(7) Die Gutachten sind der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten spätestens eine Woche vor dem Abschlusskollo-
quium zur Kenntnis zu geben.  
 
(8) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, ist in den Doppelabschlussab-
kommen sowie im Modulplan und der Modulbeschrei-
bung geregelt, ob die Masterarbeit an der Europa-Uni-
versität Viadrina oder der Partnerhochschule anzuferti-
gen ist. 
 
(9) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, darf die Masterarbeit, abwei-
chend von § 17 Abs. 7 S. 1 und 2 ASPO mit einer von 
dem oder der Studierenden früher oder gleichzeitig an 
dieser oder der Partnerhochschule im Rahmen des 
Doppelabschlussabkommen vorgelegten Masterarbeit, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Verleihung eines 
akademischen Grades ist oder war, inhaltlich in wesent-
lichen Teilen identisch sein. 
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§ 12 
Abschlusskolloquium 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 18 ASPO) 
 
1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Abschluss-
kolloquium (mündliche Masterprüfung) ist der Nach-
weis: 

− einer mind. mit der Note 4,0 bewerteten Masterar-
beit, 

− des erfolgreichen Abschlusses aller studienbe-
gleitenden Studien- und Prüfungsleistungen ge-
mäß § 6 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 und Abs. 5 
S. 3 im Gesamtumfang von 90 ECTS-Credits. 

 
(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung besteht aus zwei 
thematischen Prüfungsteilen mit einer Dauer von je-
weils 20 Minuten, also insgesamt 40 Minuten. 2Der erste 
Prüfungsteil besteht in der Regel aus der Verteidigung 
der Masterarbeit. 3Der zweite Prüfungsteil befasst sich 
mit einem Thema aus einem der Module 2, 3 oder 4. 
4Die Verteidigung der Masterarbeit kann ersetzt werden 
durch ein weiteres Thema aus einem anderen der Mo-
dule 2, 3 oder 4 oder ggf. aus einem belegten Inter-
disciplinary Elective. 5Die Prüfung wird mit einer Note 
gemäß § 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 6Die wesentlichen 
Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in ei-
nem Protokoll festzuhalten. 7Das Ergebnis der Prüfung 
ist dem Kandidaten bzw. der Kandidatin jeweils im An-
schluss an die Prüfung bekanntzugeben. 
 
(3) 1Das Abschlusskolloquium wird vor zwei Prüfern 
bzw. Prüferinnen abgelegt. 2Die Prüfer bzw. Prüferin-
nen bestellt der Prüfungsausschuss unter den Voraus-
setzungen zur Prüfungsberechtigung gemäß § 7 Abs. 8 
S. 1 und 2; der Prüfungsausschuss kann diese Kompe-
tenz durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. 
seine Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter 
oder Stellvertreterin übertragen. 3Mindestens ein Prüfer 
oder eine Prüferin muss die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professoren und Professorinnen nach dem 
Brandenburgischen Hochschulgesetz erfüllen, in dem 
Fachgebiet, auf das sich die Abschlussarbeit bezieht, 
eine eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausü-
ben und soll der Kulturwissenschaftlichen Fakultät an-
gehören. 4Er oder sie kann auch Juniorprofessor oder 
Juniorprofessorin in dem Fachgebiet sein. 
 
(4) 1Maximal drei Angehörige und/oder Mitglieder der 
Hochschule können neben den an der Prüfung unmit-
telbar Beteiligten mit Zustimmung des Kandidaten bzw. 
der Kandidatin anwesend sein. 2Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten 
bzw. die Kandidatin. 
 
(5) 1Wird das Abschlusskolloquium mit der Note „nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet, kann es einmal gemäß 
§ 25 Abs. 3 ASPO wiederholt werden. 2Diese Wieder-
holung des Abschlusskolloquiums soll spätestens drei 
Monate nach dem ersten Versuch des S. 1 erfolgen. 
 
 

§ 13 
Bewertung von Prüfungen und 
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), Abs. 2, 
§ 26 Abs. 1 S. 1 und 4 ASPO) 

 
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen, einschließ-
lich der Masterarbeit und des Abschlusskolloquiums, er-
folgt durch die gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a ASPO) aus-
zudrückenden Noten. 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen nach Abs. 1 werden Zwischenwerte gemäß § 23 
Abs. 2 ASPO gebildet. 

(3) 1Die Gesamtnote wird wie folgt berechnet:  

75 % Studienbegleitende Leistungsnachweise 
(Module 1 - 7) 

20 % Masterarbeit 

5 % Abschlusskolloquium 

 
2Bei der Errechnung der Note für die studienbegleiten-
den Leistungsnachweise orientiert sich die Gewichtung 
der Modulnoten an der Anzahl der ECTS-Credits (ge-
wichtetes arithmetisches Mittel gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 
ASPO). 
 
(4) Die Gesamtnote wird nach den Noten des § 26 
Abs. 1 S. 4 ASPO ausgedrückt. 
 
 

§ 14 
Studienwechsel 

 
1Studierende, die vor dem Inkrafttreten dieser Studien- 
und Prüfungsordnung gemäß Studien- und Prüfungs-
ordnung vom 6. Dezember 2016 im Masterstudiengang 
Kultur und Geschichte Mittel und Osteuropas bereits 
eingeschrieben waren, können bis zum 30.09.2030 
schriftlich und unwiderruflich beim Prüfungsamt bean-
tragen, dass sie ihr Studium im Masterstudiengang 
Central and East European Studies weiterführen kön-
nen und die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung 
für Bachelor- und Masterstudiengänge (ASPO) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
13.07.2022 in der Fassung der Änderungssatzung vom 
17.07.2024 in Verbindung mit dieser Studien- und Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang Master Cent-
ral and East European Studies in den jeweils geltenden 
Fassungen auf sie angewandt wird. 2Studierende ge-
mäß S. 1, die ihr Studium nicht bis zum 30.09.2030 ab-
geschlossen haben, werden in diese studiengangspezi-
fische Ordnung für den Masterstudiengang Central and 
East European Studies in Verbindung mit der Allgemei-
nen Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und 
Masterstudiengänge (ASPO) an der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) vom 13.07.2022, zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 17.07.2024, in den jeweils 
geltenden Fassungen überführt. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in Kraft. 
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Aufgrund von § 10 Abs. 5 Satz 2, §13 Abs. 1 und 2, § 20 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, § 24 Abs. 1 Satz 2 und § 81 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschul-
gesetzes (BbgHG) vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12]) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30], S.32), in Verbindung 
mit § 6 Abs. 4 Satz 1 und § 7 Abs. 3 des Brandenburgi-
schen Hochschulzulassungs-gesetzes (BbgHZG) vom 
1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12], S. 76), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 3 der 
Verordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in 
zulassungs-beschränkten Studiengängen durch die 
Hoch-schulen des Landes Brandenburg (Hochschul-zu-
lassungsverordnung (HZV) vom 17.02.2016 (GVBl. 
II/16, Nr.6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11. Juli 2023 (GVBl.II/23, [Nr. 46]), in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 04.09.2019 (Amtli-
che Bekanntmachungen der Europa-Uni-versität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020, S. 1), zuletzt geän-
dert durch die Zweite Satzung zur Änderung der Grund-
ordnung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Nr. 04/2024, S. 2), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Rahmenordnung für Zugang und Zulassung zum Stu-
dium (RahmenO ZuZ) an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 03.05.2017 (Amtliche Be-
kannt-machungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder), Nr. 03/2017, S. 3), zuletzt geändert 
durch die Zweite Änderungssatzung vom 06.11.2019 
(Amtliche Bekanntmachungen der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 01/2020, S. 1), erlässt der 
Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät und 
der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät folgende6 

 
 

Studiengangsspezifische 
Ordnung für den Zugang und die Zu-

lassung zum Studiengang Conflict and 
Democracy (Master) 

 
 

vom 14.01.2026 
 
 
Inhalt 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsbeschränkung 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Hochschulabschluss 
§ 5 Inkrafttreten 
 

 
6Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt.  

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 Abs. 2 RahmenO ZuZ) 

Die Bestimmungen der Rahmenordnung für Zugang 
und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
03.05.2017 zuletzt geändert durch die Zweite Ände-
rungs-satzung vom 06.11.2019 werden gemäß § 1 
Abs. 2 RahmenO ZuZ für den Studiengang Conflict and 
Democracy (Master) an der Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät und an der Juristischen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) wie folgt konkreti-
siert und ergänzt. 
 
 

§ 2 
Zulassungsbeschränkung 
(zu §§ 2 Abs. 1, 3, 7 und 9  

sowie 3 Abs. 1 RahmenO ZuZ) 

1Sofern der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und 
das Auswahlverfahren zur Vergabe von Studienplätzen 
nicht durch die Stiftung für Hochschulzulassung im 
zentralen Vergabe-verfahren durchgeführt wird, finden 
die Vorschriften der §§ 3 sowie 5 bis 10 RahmenO ZuZ 
für das Zulassungsverfahren Anwendung. 2Die allge-
meinen Zugangsvoraus-setzungen gemäß § 2 Abs. 1, 
3, 7 und 9 RahmenO ZuZ gelten unabhängig von einer 
bestehenden Zulassungsbeschränkung. 3In den nach-
folgenden Bestimmungen finden sich darüber hinaus 
weitere Zugangsvoraussetzun-gen gemäß § 2 Abs. 4 
und 5 RahmenO ZuZ. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(zu § 2 Abs. 4, 5 und 8 
Satz 1 RahmenO ZuZ) 

(1) 1Zugangsvoraussetzungen für den Studien-gang 
Conflict and Democracy (Master) sind: 

a) Ein erster berufsqualifizierender Hoch-schulab-

schluss an einer deutschen oder ausländischen 

Hochschule im Umfang von 180 ECTS-Credits bzw. 

sechs Semestern, in dem einschlägige Studien- 

und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 

30 ECTS-Credits in Fächern mit sozial-, politik- oder 

rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt nachge-

wiesen wurden. 

b) Ein Nachweis der ausreichenden Kennt-nisse in 

Englisch auf dem Niveau von UNIcert II bzw. B2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

(GER). 

2Ausnahmen von Satz 1 lit. a) sind § 4 dieser Ordnung 
zu entnehmen. 
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3Für die Zulassung von Studierenden, die im Rahmen 
von Doppelabschluss-Abkommen (Double Degree Ag-
reements) zum Studium eingeschrieben werden, kön-
nen abweichende sprachliche Voraussetzungen von 
Satz 1 lit. b) festgelegt werden. 

 
(2) 1Nachweise für die Zugangsvoraus-setzungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 sind digital in deutscher oder 
englischer Sprache bzw. in Form einer entsprechenden 
beglaubigten Übersetzung einzureichen. 2Die Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kann sowohl im 
Zuge von Stichproben als auch im Einzelfall zur Prüfung 
der Echtheit die Vorlage von Originaldokumenten bzw. 
amtlich beglaubigten Kopien verlangen. 
 
 

§ 4 
Hochschulabschluss 

(zu § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ) 

1Die Zulassung zu diesem Masterstudiengang kann 
auch im Falle des § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ 
und unter den dortigen Voraus-setzungen und Bestim-
mungen beantragt werden. 2Der Studienbewerber bzw. 
die Studienbewerberin weist dies durch das Einreichen 
einer entsprechenden Leistungs-übersicht der Hoch-
schule in Form einer amtlich beglaubigten Kopie nach, 
aus der die vorläufige Durchschnittsnote ersichtlich 
wird. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

1Diese studiengangsspezifische Ordnung für den Zu-
gang und die Zulassung zum Studien-gang Conflict and 
Democracy (Master) tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den Amtlichen Bekannt-machungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in Kraft. 
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Aufgrund von § 20 Abs. 2 S. 1, § 23 Abs. 2 S. 1 und 
§ 24 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 09.04.2024 (GVBl. I/24 Nr. 12) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung ei-
ner staatlichen Universitätsmedizin im Land Branden-
burg vom 21.06.2024 GVBl.I-2024, Nr. 30, in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung 
von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüs-
sen (Hochschulprüfungsverordnung – HSPV) vom 
04.03.2015 (GVBl. II/15, Nr. 12), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2025 
(GVBl.II/25, [Nr. 65], S.8) in Verbindung mit § 13 Abs. 5 
Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 4.09.2019 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020), zuletzt geändert durch 
Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2024) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) vom 13.07.2022 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 04/2022) zuletzt geändert durch Erste Sat-
zung zur Änderung der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) in der Neufassung vom 13.07.2022 vom 
17.07.2024, erlassen der Fakultätsrat der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät und der Fakultätsrat der Juristi-
schen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) die folgende studiengangsspezifische Ord-
nung:7 

 
 
 

Studien- und Prüfungsordnung für 
den Studiengang 

Conflict and Democracy 
(Master) 

 
vom 14.01.2026 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Ziele des Studiums 
§  3 Abschlussgrad 
§  4 Unterrichtssprache 
§  5 Studienbeginn 
§  6 Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 
§  7 Lehr- und Prüfungsformen sowie Organisation 

von Prüfungen 
§  8 Prüfungsberechtigung 

 
7Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt. 

§  9 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen sowie Anrech-
nung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

§ 10 Verpflichtende Studienfachberatung 
§ 11 Masterarbeit 
§ 12 Abschlusskolloquium 
§ 13 Bewertung von Prüfungen und Berechnung 

der Gesamtnote 
§ 14 Inkrafttreten 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 ASPO) 
 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) werden für den Studiengang Conflict and De-
mocracy mit dem Abschluss Master of Arts an der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät und an der Juristischen 
Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) gemäß § 1 Abs. 2 ASPO wie folgt ergänzt bzw. 
erläutert. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ASPO) 
 
1Ziel des Studiengangs ist die Vermittlung von theoreti-
schen und praktischen Kenntnissen über die Dynami-
ken, Ursachen und Bearbeitungsformen politischer und 
gesellschaftlicher Konflikte in und zwischen demokrati-
schen und autoritären Gesellschaften. 2Erforscht wird 
das Zusammenspiel von Recht, Politik und Konfliktbe-
arbeitung als zentrale Steuerungsmechanismen gesell-
schaftlicher Konfliktbearbeitung auf nationaler, europä-
ischer und internationaler Ebene. 3Dabei wird ein 
gleichermaßen theoriegeleiteter wie praxisorientierter 
Ansatz verfolgt, in dem gesellschaftliche und politische 
Konflikte als produktive Elemente des politischen Pro-
zesses verstanden werden. Im Zentrum stehen The-
men wie politische Polarisierung, gesellschaftlicher Pro-
test, demokratische Werte und rechtliche Institutionen. 
4Gegenstand des Studiums sind die Wechselbeziehun-
gen von Recht, Politik und Gesellschaft, insbesondere 
im Hinblick auf die Integration sowie institutionelle und 
normative Transformation gesellschaftlicher Konflikte in 
pluralistischen Demokratien. Der Studiengang verbin-
det wissenschaftlich-analytische Perspektiven mit ei-
nem ausgeprägten Praxisbezug und vermittelt Kompe-
tenzen zur theoretischen und praktischen Bearbeitung 
politischer und gesellschaftlicher Konflikte. 5Mit der 
Masterprüfung weisen die Studierenden vertiefte 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Analyse, Bewertung 
und Bearbeitung gesellschaftlicher und politischer Kon-
flikte nach. Sie verfügen über methodische Kompeten-
zen in qualitativen und quantitativen Verfahren sowie 
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über praxisorientierte Fähigkeiten in Konfliktkommuni-
kation, Verhandlungsführung, Dialoggestaltung, Media-
tion und Dilemma-Management. 6Mit der Masterarbeit 
zeigen die Studierenden, dass sie in der Lage sind, eine 
wissenschaftliche Fragestellung aus dem Spannungs-
feld von Recht, Politik und Konfliktforschung selbststän-
dig und innerhalb einer vorgegebenen Frist nach wis-
senschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 

§ 3 
Abschlussgrad 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und § 2 Abs. 2 ASPO) 
 
Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Master-
studiums wird der akademische Grad „Master of Arts“ 
(M.A.) erworben. 
 
 

§ 4 
Unterrichtssprache 

 
1Die Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Eng-
lisch. 2Optionale Lehrveranstaltungen können auch in 
weiteren Sprachen angeboten werden. 3Sofern die Stu-
dierenden sich für einen freiwilligen Auslandsstudien-
aufenthalt entscheiden, richtet sich die Unterrichtsspra-
che im Ausland nach dem Studienangebot der gewähl-
ten Partnerinstitution. 4Die diesbezüglichen Informatio-
nen werden transparent durch die Abteilung für Interna-
tionale Angelegenheiten zur Verfügung gestellt. 
 
 

§ 5 
Studienbeginn 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 2 S. 2 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium kann zum Wintersemester eines je-
den Jahres aufgenommen werden. 2In Doppelab-
schlussabkommen können hiervon abweichende Best-
immungen getroffen werden. 
 
(2) Eine Orientierungshilfe für ein zeitlich abgestimmtes 
Studium geben die Studienverlaufspläne, die den Stu-
dierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 4 Abs. 2,  
§ 5 Abs. 1 S. 2 bis 4 und § 7 ASPO) 

 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemester. 
2Der Studienumfang beträgt 120 ECTS-Credits. 3Es 
handelt sich um einen konsekutiven Masterstudien-
gang. 
 
(2) 1Der Masterstudiengang besteht aus sieben Modu-
len: ein Grundlagenmodul mit 18 ECTS-Credits und vier 
Pflichtmodule mit je 12 ECTS-Credits im Zentralbe-
reich, zwei Wahlpflichtmodule mit je 12 ECTS-Credits 
sowie aus der Abschlussphase mit der schriftlichen 
Masterarbeit (24 ECTS) und dem mündlichem 

Abschlusskolloquium (6 ECTS). 2Jedes Modul wird mit 
einer Gesamtprüfung abgeschlossen, die sich aus den 
erbrachten studienbegleitenden Prüfungsleistungen in 
den besuchten Veranstaltungen des Moduls zusam-
mensetzt. 3Die einzelnen Prüfungsbestandteile bezie-
hen sich auf das Modulthema und bilden einen nach-
vollziehbaren Gesamtzusammenhang. 4Der Aufbau 
des Studiengangs, die Verteilung der ECTS-Credits 
und des Workloads sowie die Notengewichtung sind in 
der folgenden Modulübersichtstabelle ersichtlich. 
5Grundsätzlich ist der Masterstudiengang wie folgt auf-
gebaut: 
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Bezeichnung des Moduls 
ECTS- 

Credits 

Präsenzstu-
dium in SWS 
(in Arbeits-
stunden) 

Präsenz-
studium in 

Stunden 

Selbststudium 
in Stunden 

Art der Er-
bringung des 

Leistungs-
nachweises8 

Arbeitsauf-
wand (ge-

samt in Std.) 

Gewicht für Ge-
samtnote 

 Zentralbereich  

Modul 1: Introduction 18 6 90 450  
modul- 

abhängig 
540 

75 % 
(Studienbeglei-

tende Leistungs-
nachweise, inkl. 
Modul 6 und 7) 

Modul 2: Politics of Interna-
tional Conflict and Democracy 

12 4-8 60-120 240-300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 3: Politics of Domestic 
Conflict and Democracy 

12 4-8 60-120 240-300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 4: Legal Regulation of 
Conflict 

12 4-8 60-120 240-300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 5: Navigating Conflict 
within and about Democracy 

12 4 60 300 
modul- 

abhängig 
360 unbenotet 

 Wahlpflichtbereich  

Modul 6: Elective I 12 4 – 8 60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

siehe oben 
Modul 7: Elective II 12 4 – 8 60 – 120 240 – 300 

modul- 
abhängig 

360 

 Masterabschlussphase  

Master’s Thesis 24 0 0 720 Masterarbeit 720 20 % 

Final Colloquium 6 0 0 180 
Mündliche 

Prüfung 
180 5 % 

Summen 120 30 – 50 450 – 750 2850 – 3150  3600 100 % 

 
8
 Detaillierte Informationen zur Art der Leistungserbringung sind im ergänzenden Modulkatalog enthalten. 
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(3) 1Das Verhältnis von Selbst- und Präsenzstudienzei-
ten ist von den Studierenden im oben angegebenen 
Rahmen selbst zu bestimmen. 2Der Umfang des Prä-
senzstudiums beträgt somit mindestens 450 Stunden, 
bei einem maximalen Umfang des Selbststudiums von 
3150 Stunden. 3Näheres zu den Lehrveranstaltungen, 
insbesondere auch zu den Lehrformen, Teilnahmevo-
raussetzungen, Art und Umfang der Leistungsnach-
weise zur Leistungserbringung, ist im ergänzenden Mo-
dulkatalog (als Anlage zu dieser Ordnung veröffentlicht) 
geregelt. 4Die Wahlfreiheit erfolgt unter Beachtung der 
Regelungen in § 7 Abs. 5 S. 2 und 3. 
 
(4) 1Der Zentralbereich (Core) umfasst die Mo-
dule 1 bis 5. 2In Modul 1 (Introduction, 18 ECTS-Cre-
dits) werden grundlegende Kenntnisse über die analyti-
schen, theoretischen und empirischen Grundlagen des 
Studiengangs in den drei Bereichen Recht, Politik und 
Konfliktbearbeitung vermittelt. 2Im Rahmen dieses Mo-
duls finden regelmäßig drei obligatorische Einführungs-
veranstaltungen zum Erwerb von je 6 ECTS-Credits 
statt: 

− Politics of Conflict and Democracy 

− Legal Aspects of Conflict and Democracy 

− Methods of Conflict and Democracy. 

 
3In Modul 2 “Politics of International Conflict and De-
mocracy” belegen die Studierenden Wahlpflichtveran-
staltungen zu internationalen Konflikten, ihren Ursa-
chen und Lösungen im Umfang von insgesamt 
12 ECTS-Credits aus dem spezifischen Angebot der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät. 4In Modul 3 “Politics 
of Domestic Conflict and Democracy” belegen die Stu-
dierenden Wahlpflichtveranstaltungen zur Analyse von 
politischen Konflikten innerhalb von demokratischen 
und autoritären Systemen im Umfang von insgesamt 
12 ECTS-Credits aus dem spezifischen Angebot der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät. 5In Modul 4 “Legal 
Regulation of Conflict” belegen die Studierenden Wahl-
pflichtveranstaltungen zu rechtlichen Aspekten von 
Konflikten und demokratischen Prozessen auf nationa-
ler, europäischer und internationaler Ebene bzw. deren 
Einhegung und Regelung im Umfang von insgesamt 
12 Credits aus dem spezifischen Angebot der Juristi-
schen Fakultät. 6In Modul 5 “Navigating Conflict within 
and about Democracy” vertiefen die Studierenden ihre 
theoretischen und methodischen Kenntnisse durch An-
wendung auf aktuelle Praxisszenarien und erwerben 
praktische Fähigkeiten im Bereich der interessenbasier-
ten Konfliktbearbeitung in gesellschaftlichen und politi-
schen Kontexten. 7Im Rahmen dieses Moduls belegen 
die Studierenden 4 Lehrveranstaltungen mit je 3 ECTS-
Credits aus dem spezifischen Angebot des Instituts für 
Konfliktmanagement. 
 
(5) 1Der Wahlpflichtbereich (Electives) setzt sich aus 
zwei Wahlpflichtmodulen (Module 6 und 7) zu je 
12 ECTS-Credits zusammen. 2Aus den folgenden 
Wahloptionen (Electives) müssen zwei unterschiedliche 
belegt werden: 
 

− Vertiefung des Moduls Politics of International 
Conflict and Democracy, 

− Vertiefung des Moduls Politics of Domestic 
Conflict and Democracy, 

− Vertiefung des Moduls Legal Regulation of 
Conflict, 

− Belegung eines Interdisciplinary Elective, wobei 
aus den folgenden Optionen gewählt werden 
kann: 
o Central and East European Studies 
o Gender and Queer Studies 
o Philosophy and Arts in Times of Crisis 

o Cultural History 

− Vertiefung des Interdisciplinary Elective „Cent-
ral and East European Studies“ (nur anwählbar 
bei der Belegung desselben Interdisciplinary 
Electives in Modul 6 bzw. 7), 

− Belegung der Wahloption „Language and Prac-
tice“. 

 

3Bei der Wahl der Option „Vertiefung des Interdiscipli-
nary Elective: Central and East European Studies“ bil-
den die Studierenden einen zusätzlichen thematischen 
Schwerpunkt aus, dieser wird ergänzend auf dem Zeug-
nis ausgewiesen.  
 
4Die Wahloption „Language and Practice“ eröffnet fol-
gende Wahlmöglichkeiten, die so gewählt bzw. kombi-
niert werden müssen, dass in der Summe 12 ECTS-
Credits erworben werden: 

o Fremdsprachennachweise gemäß § 7 Abs. 6. 

o Berufsqualifizierendes Praktikum mit einer 
Dauer von 4 oder 8 Wochen (Vollzeit) gemäß 
§ 7 Abs. 7, 

o Seminare und Workshops aus dem Bereich 
praxisrelevanter Fertigkeiten entsprechend der 
Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis, 

o Besuch von Lehrangeboten zur Vermittlung zu-
kunftsweisender Kompetenzen (Future Skills), 

o universitätsinterne Zertifikate und Microcreden-
tials. 

 

5Praxisrelevante Seminare und Workshops sowie Lehr-
angebote im Bereich der Future Skills werden jeweils 
rechtzeitig über das Vorlesungsverzeichnis des Studi-
engangs bekannt gegeben. 
 
 

§ 7 
Lehr- und Prüfungsformen sowie  

Organisation von Prüfungen 
(zu § 4, § 7, § 13, §§ 14 bis 16, § 23 Abs. 7 ASPO) 

 
(1) Im Rahmen des Studiengangs sind folgende Lehr-
formen vorgesehen: 
 

− Seminare 

− Vorlesungen 

− Kolloquien 

− Projekt- und Praxisseminare 

− Exkursionen 

− Arbeitsgemeinschaften 
− Praktika 

− Sprachkurse 

− Projekttage. 
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(2) 1Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen 
aller unten aufgeführten Formen studienbegleitender 
Prüfungsleistungen bzw. Leistungsnachweise ist in der 
Regel die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen und der Nachweis einer mindestens mit „ausrei-
chend“ zu bewertenden individuell erkennbaren Ge-
samtleistung gemäß den Absätzen 4 bis 7. 2Eine Lehr-
veranstaltung gilt als regelmäßig besucht, wenn der 
bzw. die Studierende nicht mehr als 20% gefehlt hat. 
 
(3) Die Studierenden werden von der Abteilung für In-
ternationale Angelegenheiten dabei unterstützt, geeig-
nete Hochschulen für einen fakultativen Auslandsauf-
enthalt zu finden.  
 
(4) 1Gemäß § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 ASPO sind die 
Qualifikationsziele sowie die Lehr- und Prüfungsformen 
im Modulkatalog festgelegt. 2Prüfungsleistungen kön-
nen in den in Abs. 5 bis 7 genannten Formen absolviert 
werden. 3Setzt sich ein Modul aus mehreren benoteten 
Teilleistungen zusammen, orientiert sich die Gewich-
tung der Einzelnoten bei der Errechnung der Modulnote 
an der Anzahl der ECTS-Credits der einzelnen Teilleis-
tungen. 
 
(5) 1Der Stellenwert des einzelnen Leistungsnachwei-
ses für eine Lehrveranstaltung nach ECTS-Credits wird 
– neben der Teilnahme an der Lehrveranstaltung ge-
mäß Abs. 2 einschließlich der Vor- und Nachberei-
tungszeit – für Leistungen an der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät und dem Institut für Konfliktmanagement 
nach den folgenden Kriterien bestimmt: 
 
Für 3 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 

− Vortrag/Präsentation 

− ein Essay mit einem Umfang von ca. 7.500 Zei-
chen (ohne Leerzeichen) 

− kleinerer Beitrag zur Wissenschaftskommuni-
kation (z.B. in Form von Social Media Posts) 

− individuell zurechenbare Beiträge zu Online-
Aufgaben, Diskussionen und Simulationsse-
quenzen 

 
Für 6 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 

− eine Hausarbeit im Umfang von ca. 18.000 Zei-
chen (ohne Leerzeichen)  

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
ca. 18.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) 

− Klausur mit einer Prüfungsdauer von 90-120 
Minuten  

− mündliche Prüfung mit einer Prüfungsdauer 
von ca. 20 Minuten 

− Vortrag/Präsentation im Umfang von 10-15 Mi-
nuten mit schriftlicher Ausarbeitung im Umfang 
von ca. 12.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) 

− Lehr- und Lernportfolios mit einem Umfang von 
ca. 18.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) 

− Erstellen eines ca. 15-minütigen Podcasts mit 
schriftlichem Transkript und wissenschaftlichen 
Verweisen 

− zwei Leistungen aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits; 

 
Für 9 ECTS-Credits 

− eine Hausarbeit im Umfang ca. 30.000 Zeichen 
(ohne Leerzeichen) 

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
ca. 30.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) 

− je eine Leistung aus der Kategorie vorgenann-
ten für 3 ECTS-Credits und aus der vorgenann-
ten Kategorie für 6 ECTS-Credits 

 
(6) Für an der Juristischen Fakultät in den Modulen 1, 
4, 6 und 7 erbrachten Leistungen können ECTS-Credits 
nach folgenden Maßgaben erworben werden: 
 

− 3 ECTS-Credits für eine Lehrveranstaltung im 
Umfang von 2 SWS und einer Klausur im Um-
fang von mindestens 90 Minuten oder einer 
mündlichen Prüfung mit einer Dauer von min-
destens 15 Minuten und höchsten 30 Minuten; 
in  

− 6 ECTS-Credits für eine Lehrveranstaltung im 
Umfang von 2 SWS und Klausur von mindes-
tens 120 Minuten (nur Modul 1) 

− 9 ECTS-Credits für eine Lehrveranstaltung im 
Umfang von 2 SWS und eine juristische Semi-
nararbeit im Umfang von ca. 40.000 Zeichen 
(ohne Leerzeichen). 

 
(7) In einer einzelnen Lehrveranstaltung können maxi-
mal 9 ECTS-Credits erworben werden. 
 
(8) 1Leistungsnachweise für den Erwerb von Fremd-
sprachenkenntnissen bei der Belegung der Option 
„Language and Practice“ können unter Berücksichti-
gung von Satz 2 – 4 wie folgt erworben werden: 
 
9 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert Basis bzw. A2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
12 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert I bzw. B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
12 ECTS-Credits (aufbauend auf dem Niveau von 
UNIcert I bzw. B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens): 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert II bzw. B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
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12 ECTS-Credits: 
Sprachprüfung in einer Fremdsprache auf dem 
Niveau von UNIcert III bzw. C1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens (GER). 
Über die Anerkennung von Sprachnachweisen 
anderer Art entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

 
12 ECTS-Credits: 

Zertifikat „Wissenschaftskommunikation“ in 
Deutsch als Fremdsprache gemäß Prüfungs-
ordnung für die studienbegleitende Fremdspra-
chenausbildung am Sprachenzentrum der Eu-
ropa-Universität Viadrina in deren jeweils gel-
tender Fassung. Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
2Die Anforderungen für die Sprachprüfungen regelt die 
Prüfungsordnung für die studienbegleitende Fremd-
sprachenausbildung am Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 3Im Rahmen der Option Language and 
Practice können keine Leistungsnachweise in der Spra-
che der HZB erbracht werden. 4Leistungsnachweise in 
den für die Zulassung benötigten Sprachen können nur 
in einem höheren als dem für die Zulassung benötigten 
Sprachniveau erworben werden. 
 
(9) 16 oder 12 ECTS-Credits können bei Belegung der 
Option Language and Practice durch den Nachweis 
über ein berufsqualifizierendes Praktikum erworben 
werden. Es muss eine Dauer von vier oder acht Wochen 
in Vollzeit oder einer entsprechend längeren Dauer in 
Teilzeit umfassen. 2Das Career Center und die Abtei-
lung für Internationale Angelegenheiten unterstützen 
bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz, 
ggf. auch im Ausland. 3Genaueres regelt die Prakti-
kumsrichtlinie für den Studiengang Conflict and De-
mocracy. 4Über die Anerkennung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
 
 

§ 8 
Prüfungsberechtigung 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2, § 11 Abs. 1 und 3,  
§ 15 Abs. 2, § 23 Abs. 5 S. 3 ASPO) 

 
(1) 1Zur Prüferin bzw. zum Prüfer kann nur bestellt wer-
den, wer die Voraussetzungen von § 22 Abs. 5 BbgHG 
in Verbindung mit § 11 Abs. 1 S. 1 und 2 ASPO erfüllt. 
2Für praxisrelevante Leistungen und/oder Sprachleis-
tungen können in Übereinstimmung mit den Regeln für 
die Lehre der für das Angebot und die Durchführung zu-
ständigen Einheiten (wie dem Sprachenzentrum) ab-
weichende Regelungen für die Prüfungsberechtigung 
gelten. 3In Doppelabschlussabkommen können abwei-
chende Bestimmungen von S. 1 getroffen werden. 4Die 
Regelungen zur Prüfungsberechtigung bei der Master-
arbeit und beim Abschlusskolloquium in § 17 Abs. 3 so-
wie § 18 S. 3 und 4 ASPO gehen diesem Paragraphen 
vor. 5Zum Beisitzer bzw. zur Beisitzerin studienbeglei-
tender mündlicher Prüfungsleistungen gemäß § 15 

Abs. 2 ASPO kann durch den Prüfungsausschuss be-
stellt werden, wer die Voraussetzungen gemäß § 11 
Abs. 3 ASPO erfüllt. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in 
der Regel von denjenigen Lehrenden abgenommen, die 
die betreffende Lehrveranstaltung abhalten, in deren 
Rahmen die Prüfungsleistung erfolgt, und die Voraus-
setzungen des § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllen. 2Bei Prüfungs-
leistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fort-
setzung des Studiums ist (letzte Wiederholungsmög-
lichkeit), bestellt der Prüfungsausschuss einen 2. Prüfer 
bzw. eine 2. Prüferin, der bzw. die die Voraussetzungen 
nach § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllt. 3Der Prüfungsausschuss 
kann die Kompetenz zur Bestellung nach Abs. 1 S. 5 
und Abs. 2 S. 2 durch Beschluss auf seinen Vorsitzen-
den bzw. seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 
 
 

§ 9 
(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 12 ASPO) 

Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie 

Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten regelt § 12 ASPO. 
 
(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderlichen 
Informationen über die Leistung, deren Anerkennung 
begehrt wird, beizubringen. 2Die Anerkennung und An-
rechnung erfolgt im Ergebnis einer Prüfung der von der 
antragstellenden Person beigebrachten Unterlagen. 
3Bei Ablehnung der Anerkennung von Leistungen nach 
§ 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch den Prüfungsausschuss 
wird auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden 
an den Prüfungsausschuss eine Anerkennungsprüfung 
durchgeführt, sofern der oder die Studierende glaubhaft 
macht, die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
anderweitig erworben zu haben. 4Die Anerkennungs-
prüfung wird von einem prüfungsberechtigten Hoch-
schullehrer oder einer prüfungsberechtigen Hochschul-
lehrerin der Kulturwissenschaftlichen Fakultät durchge-
führt, der bzw. die vom Prüfungsausschuss bestellt 
wird; der Prüfungsausschuss kann diese Kompetenz 
durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. seine 
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin übertragen. 5Die Prüfungsform dieser 
Anerkennungsprüfung wird, unter Beachtung von § 23 
Abs. 5 S. 1, Abs. 6 S. 1 ASPO, vom Prüfungsaus-
schuss in Absprache mit dieser Hochschullehrerin oder 
mit diesem Hochschullehrer festgelegt, unter Berück-
sichtigung der für das anzuerkennende Modul zu errei-
chenden Qualifikationsziele und Auswahl der in § 6 
Abs. 5 dieser Ordnung geregelten Prüfungsformen. 
 
(3) 1Bei Bestehen der Prüfung mit mindestens „ausrei-
chend“ gilt die Leistung als anerkannt. 2Bei Nichtbeste-
hen ist die Nichtanerkennung als Entscheidung des 
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Prüfungsausschusses gemäß § 12 Abs. 6 S. 1 ASPO 
der bzw. dem betreffenden Studierenden mitzuteilen 
und zu begründen. 
 
 

§ 10 
Verpflichtende Studienfachberatung 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 7, § 3 Abs. 3 und § 6 ASPO)  
 
(1) 1Haben die Studierenden die für die erfolgreiche Be-
endigung des Studiums vorgesehenen 120 ECTS-Cre-
dits, einschließlich der Abschlussprüfung, nicht bis zum 
Ende des achten Fachsemesters erworben und gegen-
über dem Prüfungsamt nachgewiesen, so ist der oder 
die Studierende gemäß §§ 22 Abs. 2 S. 2 und 21 Abs. 3 
S. 1 BbgHG verpflichtet, an einer Studienfachberatung 
nach § 3 Abs. 3 ASPO in Verbindung mit § 6 ASPO teil-
zunehmen. 2Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung der 
Frist von den Studierenden nicht zu vertreten ist. 3In Fäl-
len gemäß Satz 2 gewährt der Prüfungsaus-schuss auf 
Antrag, dem entsprechende Nachweise zur Glaubhaft-
machung beizufügen sind, eine angemessene Verlän-
gerung. 
 
(2) 1Die Studienfachberatung im Sinne des Abs. 1 S. 1 
erfolgt durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 2Die Studierenden werden 
nach dem Beginn des neunten Fachsemesters zu der 
Studienfachberatung schriftlich eingeladen. Die Bera-
tung erfolgt in Form eines persönlichen Gesprächs; in 
Ausnahmefällen kann diese auch schriftlich oder online 
erfolgen. 3Ziel dieser Studienfachberatung ist der 
schriftliche Abschluss einer Studienverlaufsvereinba-
rung gemäß § 6 Abs. 3 und 4 ASPO. 4Bei der Festle-
gung von Verpflichtungen wird die persönliche Situation 
der oder des Studierenden angemessen berücksichtigt. 
Die Vereinbarung ist spätestens zum Ende der Vorle-
sungszeit des neunten Fachsemesters abzuschließen. 
 
(3) 1Im Falle der Nichteinhaltung der Studienverlaufs-
vereinbarung aus triftigem Grund ist der Nachweis des 
triftigen Grundes unmittelbar nach Bekanntwerden und 
in schriftlicher Form an den Prüfungsausschuss zu er-
bringen. 2Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist 
diese grundsätzlich mit einem ärztlichen Attest nachzu-
weisen, aus dem die durch die Erkrankung hervorgeru-
fenen körperlichen bzw. psychischen Auswirkungen 
und die voraussichtliche Dauer der Erkrankung hervor-
gehen. 3Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 
4Die Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss 
schriftlich und unter Vorlage entsprechender Nach-
weise beantragt werden. 5Die vorgelegten Gründe wer-
den vom Prüfungsausschuss geprüft. 6Bei Anerken-
nung der Gründe wird unverzüglich eine neue Studien-
verlaufsvereinbarung abgeschlossen. 
 
(4) 1Lehnen die Studierenden den Abschluss einer Stu-
dienverlaufsvereinbarung ab, schließen sie eine solche 
nicht innerhalb der in Abs. 2 und 3 genannten Frist ab 
oder haben die Studierenden auch nach Ablauf einer in 
der Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Frist 
nicht die für die erfolgreiche Beendigung des Studiums 

vorgesehenen ECTS-Credits erworben und gegenüber 
dem Prüfungsamt nachgewiesen, so werden sie gemäß 
§ 15 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BbgHG exmatrikuliert. 2Dies gilt 
nicht, wenn die Überschreitung der Frist von den Stu-
dierenden nicht zu vertreten ist. 
 
 

§ 11 
Masterarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 10 Abs. 3 S. 2, § 17 
Abs. 3, 4, 5 S. 2 und 3, Abs. 16, S. 3, § 18 S. 5 und 6 

ASPO) 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 72 der insgesamt 
90 ECTS-Credits der studienbegleitenden Studien- und 
Prüfungsleistungen gemäß § 6. 
 
(2) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 
18 Wochen. 
 
(3) 1Eine an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät oder 
dem Institut für Konfliktmanagement anzufertigende 
Masterarbeit hat einen Umfang von ca. 100.000 Zei-
chen (ohne Leerzeichen). 2Eine an der Juristischen Fa-
kultät anzufertigende Masterarbeit hat einen Umfang 
von ca. 80.000 Zeichen (ohne Leerzeichen). 
 
(4) 1Die Masterarbeit ist mindestens von zwei Gutach-
tern bzw. Gutachterinnen aus dem Fachgebiet, auf das 
sich die Masterarbeit bezieht, zu bewerten. 2Die Gut-
achter bzw. Gutachterinnen bestellt der Prüfungsaus-
schuss unter den Voraussetzungen zur Prüfungsbe-
rechtigung gemäß § 8. 3Der Prüfungsausschuss kann 
diese Kompetenz durch Beschluss auf seinen Vorsit-
zenden bzw. seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 4Mindes-
tens ein Gutachter oder eine Gutachterin, in der Regel 
der Erstgutachter oder die Erstgutachterin, muss die 
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Pro-
fessorinnen nach dem Brandenburgischen Hochschul-
gesetz erfüllen und in dem Fachgebiet, auf das sich die 
Masterarbeit bezieht, eine eigenverantwortliche, selb-
ständige Lehrtätigkeit an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) ausüben. 5Er oder sie kann 
auch Juniorprofessor oder Juniorprofessorin in dem 
Fachgebiet sein. 
 
(5) Die Masterarbeit wird gemäß § 17 Abs. 14 ASPO in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 
 
(6) 1Wird die Masterarbeit mit der Note „nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet, kann der bzw. die Studierende 
gemäß § 17 Abs. 16 ASPO einmal eine neue Masterar-
beit mit anderer Themenstellung anfertigen. 2Die An-
meldung des zweiten Masterarbeitsthemas soll spätes-
tens sechs Monate nach Bekanntgabe des Nichtbeste-
hens erfolgen. 
 
(7) Die Gutachten sind der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten spätestens eine Woche vor dem Abschlusskollo-
quium zur Kenntnis zu geben.  
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(8) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, ist in den Doppelabschlussab-
kommen sowie im Modulplan und der Modulbeschrei-
bung geregelt, ob die Masterarbeit an der Europa-Uni-
versität Viadrina oder der Partnerhochschule anzuferti-
gen ist. 
 
(9) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, darf die Masterarbeit, abwei-
chend von § 17 Abs. 7 S. 1 und 2 ASPO mit einer von 
dem oder der Studierenden früher oder gleichzeitig an 
dieser oder der Partnerhochschule im Rahmen des 
Doppelabschlussabkommen vorgelegten Masterarbeit, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Verleihung eines 
akademischen Grades ist oder war, inhaltlich in wesent-
lichen Teilen identisch sein. 
 
 

§ 12 
Abschlusskolloquium 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 18 ASPO) 
 
1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Abschluss-
kolloquium (mündliche Masterprüfung) ist der Nach-
weis: 
− einer mind. mit der Note 4,0 bewerteten Masterar-

beit, 
− des erfolgreichen Abschlusses aller studienbeglei-

tenden Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 6 
im Gesamtumfang von 90 ECTS-Credits. 

 
(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung dauert ca. 30 Mi-
nuten und besteht aus der Verteidigung der Abschluss-
arbeit. Die Verteidigung der Masterarbeit kann in be-
gründeten Ausnahmefällen ersetzt werden durch ein 
Thema aus den Modulen 1, 2, 3, 4 oder 5, das im Ein-
vernehmen zwischen dem Kandidaten bzw. der Kandi-
datin und den Prüferinnen bzw. Prüfern festgelegt wird. 

5Die Prüfung wird mit einer Note gemäß § 13 Abs. 1 und 
2 bewertet. 6Die wesentlichen Gegenstände und Ergeb-
nisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 
7Das Ergebnis der Prüfung ist dem Kandidaten bzw. der 
Kandidatin jeweils im Anschluss an die Prüfung be-
kanntzugeben. 
 
(3) 1Das Abschlusskolloquium wird vor zwei Prüfern 
bzw. Prüferinnen abgelegt. 2Die Prüfer bzw. Prüferin-
nen bestellt der Prüfungsausschuss unter den Voraus-
setzungen zur Prüfungsberechtigung gemäß § 8; der 
Prüfungsausschuss kann diese Kompetenz durch Be-
schluss auf seinen Vorsitzenden bzw. seine Vorsit-
zende und dessen oder deren Stellvertreter oder Stell-
vertreterin übertragen. 3Mindestens ein Prüfer oder eine 
Prüferin muss die Einstellungsvoraussetzungen für Pro-
fessoren und Professorinnen nach dem Brandenburgi-
schen Hochschulgesetz erfüllen und in dem Fachge-
biet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine eigenverant-
wortliche, selbständige Lehrtätigkeit an der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) ausüben. 4Er oder sie 
kann auch Juniorprofessor oder Juniorprofessorin in 
dem Fachgebiet sein. 
 

(4) 1Maximal drei Angehörige und/oder Mitglieder der 
Hochschule können neben den an der Prüfung unmit-
telbar Beteiligten mit Zustimmung des Kandidaten bzw. 
der Kandidatin anwesend sein. 2Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten 
bzw. die Kandidatin. 
 
(5) 1Wird das Abschlusskolloquium mit der Note „nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet, kann es einmal gemäß 
§ 25 Abs. 3 ASPO wiederholt werden. 2Diese Wieder-
holung soll spätestens drei Monate nach dem ersten 
Versuch gemäß S. 1 erfolgen. 
 
 

§ 13 
Bewertung von Prüfungen und 
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), Abs. 2,  
§ 26 Abs. 1 S. 1 und 4 ASPO) 

 
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen, einschließ-
lich der Masterarbeit und des Abschlusskolloquiums, er-
folgt durch die gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a ASPO) aus-
zudrückenden Noten. 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen nach Abs. 1 werden Zwischenwerte gemäß § 23 
Abs. 2 ASPO gebildet. 

(3) 1Die Gesamtnote wird wie folgt berechnet:  

75% Studienbegleitende Leistungsnachweise 
(Module 1 - 4, 6 und 7) 

20% Masterarbeit 

5% Abschlusskolloquium 

 
2Bei der Errechnung der Note für die studienbegleiten-
den Leistungsnachweise orientiert sich die Gewichtung 
der Modulnoten an der Anzahl der ECTS-Credits (ge-
wichtetes arithmetisches Mittel gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 
ASPO). 
 
(4) Die Gesamtnote wird nach den Noten des § 26 
Abs. 1 S. 4 ASPO ausgedrückt. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in Kraft.
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Aufgrund von § 10 Abs. 5 Satz 2, § 13 Abs. 1 und 2, 
§ 20 Abs. 2 Satz 1, § 24 Abs. 1 Satz 2 und § 81 Abs. 2 
Satz 1 Nr.1 des Brandenburgischen Hochschulgeset-
zes (BbgHG) vom 09.04.2024 (GVBl. I/24, Nr.12), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30], S.32) in Verbindung mit 
§ 6 Abs. 4 Satz1 und § 7 Abs. 3 des Brandenburgi-
schen Hochschulzulassungsgesetzes (BbgHZG) vom 
01.07.2015 (GVBl. I/15, Nr.18), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 09.04.2024 (GVBl.I/24, Nr. 
12, S.76), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 3 der Ver-
ordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen durch die Hoch-
schulen des Landes Brandenburg (Hochschulzulas-
sungs-verordnung-HZV) vom 17.02.2016 (GVBl. II/16, 
Nr.6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11.07.2023 (GVBl.II/23, Nr. 46), in Verbindung mit § 13 
Abs. 5 Nr.1 der Grundordnung der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) vom 04.09.2019 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020, S. 1), zuletzt geändert 
durch Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2024, S. 2 
), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Rahmenordnung für 
Zugang und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) 
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
vom 03.05.2017 (Amtliche Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Nr. 03/2017, 
S.3), zuletzt geändert durch die Zweite Änderungssat-
zung vom 06.11.2019 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 
01/2020, S. 1), erlässt der Fakultätsrat der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät folgende9 
 
 

Studiengangsspezifische Ordnung für 
den Zugang und die Zulassung zum 

Studiengang Digital Studies - Techno-
logy, Media, Society (Master of Arts) 

 
 

vom 14.01.2026 
Inhalt 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsbeschränkung 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Weiteres Auswahlkriterium im  
      hochschuleigenen Auswahlverfahren 
§ 5 Hochschulabschluss 
§ 6 Zulassungskommission 
§ 7 Abweichende Frist für den Antrag auf  
      Zulassung 
§ 8 Studienbeginn 
§ 9 Inkrafttreten 
 
 

 
9Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt.  

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 Abs. 2 RahmenO ZuZ) 

Die Bestimmungen der Rahmenordnung für Zugang 
und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
03.05.2017 werden gemäß § 1 Abs. 2 RahmenO ZuZ, 
zuletzt geändert durch die zweite Änderungssatzung 
zur RahmenO ZuZ vom 06.11.2019, und die Bestim-
mungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsord-
nung für Bachelor- und Masterstudiengänge (ASPO) an 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
13.07.2022, werden gemäß § 1 Abs. 2 S. 3 ASPO für 
den Masterstudiengang Digital Studies - Technology, 
Media, Society an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) wie 
folgt konkretisiert und ergänzt. 
 
 

§ 2 
Zulassungsbeschränkung 
(zu §§ 2 Abs. 1, 3, 7 und 9,  
3 Abs. 1 RahmenO ZuZ) 

1Sofern der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und 
das Auswahlverfahren zur Vergabe von Studienplätzen 
nicht durch die Stiftung für Hochschulzulassung im 
zentralen Vergabeverfahren durchgeführt wird, finden 
die Vorschriften der §§ 3, 5 bis 10 RahmenO ZuZ für 
das Zulassungsverfahren Anwendung. 2Die allgemei-
nen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1, 3, 7 
und 9 RahmenO ZuZ gelten unabhängig von einer be-
stehenden Zulassungsbeschränkung. In den nachfol-
genden Bestimmungen finden sich darüber hinaus wei-
tere Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 4 und 5 
RahmenO ZuZ sowie zwei weitere Auswahlkriterien im 
Zulassungsverfahren gemäß § 6 Abs. 3 RahmenO ZuZ 
in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BbgHZG. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(zu § 2 Abs. 4, 5 RahmenO ZuZ) 

1) 1Für den Zugang zum Studiengang Digital Studies - 
Technology, Media, Society (Master of Arts) müssen die 
Bewerbenden den Nachweis über die Erfüllung folgen-
der Anforderungen erbringen: 

a) Ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss an einer deutschen oder ausländischen 
Hochschule im Umfang von 180 ECTS-Credits 
bzw. 6 Semestern, in dem Kenntnisse in folgen-
den Fachgebieten, durch Studien- und Prüfungs-
leistungen oder äquivalente Nachweise im Um-
fang von mindestens 60 ECTS-Credits, erworben 
worden sind: 

− Sozial- oder Geisteswissenschaften (bspw. 
Soziologie, Medienwissenschaft, 

− Kommunikationswissenschaft, 
Politikwissenschaften, Geschichte, etc.) 
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− Interdisziplinäre Digitalisierungsforschung oder 
einem verwandten Fach (bspw. Social 
Informatics, Science and Technology Studies, 
Digital Studies etc.) 

2Mindestens 10 ECTS müssen dabei über Methoden-
kenntnisse aus den genannten Fachgebieten nachge-
wiesen werden. 
 
3Von den 60 ECTS können maximal 10 ECTS auch aus 
den Fachgebieten: 

− der Wirtschaftswissenschaften oder einem 
verwandten Fach, 

− der Rechtswissenschaften oder einem 
verwandten Fach, 

− oder der technischen Wissenschaften 
nachgewiesen werden. 

b) Englischkenntnisse mindestens auf dem Niveau 
C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER). 

 
2) Die Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1 sind 
wie folgt nachzuweisen: 

a) Der erste berufsqualifizierende 
Hochschulabschluss durch Vorlage des Originals 
oder einer amtlich beglaubigten Kopie desselben. 

 

b) Die Englischkenntnisse durch Vorlage des 
entsprechenden Zertifikats im Original oder einer 
amtlich beglaubigten Kopie. Äquivalente 
Zertifikate oder Leistungen werden durch die 
Zulassungskommission nach § 6 beschlossen 
und von der Hochschule bekanntgegeben. 

 
 

§ 4 
Weitere Auswahlkriterien im hochschuleigenen 

Auswahlverfahren 
(zu § 6 Abs. 3 RahmenO ZuZ, § 7  
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 7, 8 BbgHZG) 

1) Neben dem Grad der Qualifikation (Durchschnitts-
note) fließen zwei weitere Kriterien in die Auswahlent-
scheidung ein: 

a) Ein fachspezifischer Test in Form eines konzepti-
onellen Forschungsprojektes, der dem Nachweis 
der fachlichen und methodischen Qualifikation 
dient. Das Forschungsprojekt soll auf Grundlage 
einer vorgegebenen Vorlage beschrieben wer-
den, welche den Bewerber*innen online zur Ver-
fügung gestellt wird. Das Dokument sollte maxi-
mal vier Seiten umfassen. Die Bewertung der 
Fachlichkeit und der methodischen Qualifikation 
erfolgt durch die Zulassungskommission jeweils 
nach folgendem vereinfachten Punkteschema: 

 1 = besonders überzeugend, 
 3 = überzeugend, 
 5 = nicht überzeugend, 

 15 = nicht eingereicht. 

b) Ein Motivationsschreiben, welches maximal zwei 
Seiten umfassen sollte und darstellt, warum Be-
werbende in besonderer Weise vom Studienpro-
gramm “Digital Studies” profitieren würden. Die 
Bewertung erfolgt durch die Zulassungskommis-
sion nach folgendem vereinfachten Punk-
teschema: 

 1 = besonders überzeugend, 
 3 = überzeugend, 
 5 = nicht überzeugend, 

 15 = nicht eingereicht. 

2) 1Die Rangfolge der Bewerbungen ergibt sich aus der 
Note des ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schlusses bzw. der vorläufigen Durchschnittsnote 
(55%) und den weiteren Auswahlkriterien nach § 4. Die 
Ergebnisse des fachspezifischen Tests nach § 4 Absatz 
1 lit. a) fließen zu 25% (Inhalt-Fachlichkeit) und zu 10% 
(Relevanz) in die Bewertung ein. 2Die inhaltlich-fachli-
che Qualität einer Projektskizze wird anhand der Klar-
heit der Fragestellung, der fachlich reflektierten Ver-
wendung zentraler Konzepte sowie der Nachvollzieh-
barkeit des theoretischen oder methodischen Zugangs 
bewertet. Die Relevanz einer Projektskizze bemisst sich 
an ihrer inhaltlichen Passfähigkeit zum Profil des Studi-
engangs sowie an ihrer Bedeutung für aktuelle wissen-
schaftliche, gesellschaftliche oder praxisbezogene Fra-
gestellungen. 3Die Auswertung des Motivationsschrei-
bens nach § 4 Absatz 1 lit.b) fließt zu 10% in die Bewer-
tung ein. 4Bei Ranggleichheit entscheidet das Los. 
 
 

§ 5 
Hochschulabschluss 

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ) 

1Die Zulassung zum Masterstudiengang kann auch im 
Falle des § 2 Absatz 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ und un-
ter den dortigen Voraussetzungen und Bestimmungen 
beantragt werden. 2Der Studienbewerber oder die Stu-
dienbewerberin weist dies durch das Einreichen einer 
entsprechenden Leistungsübersicht der Hochschule in 
Form einer amtlich beglaubigten Kopie nach, aus der 
die vorläufige Durchschnittsnote ersichtlich wird. 
 
 

§ 6 
Zulassungskommission 

(zu § 5 Absatz 5 RahmenO ZuZ) 

1) Für den Fall, dass eine Zulassungsbeschränkung 
greift und die Zahl der Bewerbenden die Zahl der Stu-
dienplätze übersteigt, prüft eine Zulassungskommission 
nach § 5 Abs. 5 und 6 RahmenO ZuZ anhand der durch 
das Dezernat für Studentische Angelegenheiten geprüf-
ten Bewerbungen die Eignung und Qualifikation 
 
2) 1Wird eine Zulassungsbeschränkung festgelegt, ist 
eine Zulassungskommission zu bilden. 2Die Zulas-
sungskommission wird aus drei Hochschullehrer*innen 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät, einem*einer aka-
demischen Mitarbeiter*in sowie einem*einer Vertre-
ter*in der Studierenden der Europa-Universität Frank-
furt (Oder) gebildet. 3Die Zulassungskommission wird 



 

34 

 

von dem Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät eingesetzt und für mindestens zwei Jahre bestellt. 
4Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 
Jahr. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird ein Nach-
folger oder eine Nachfolgerin für die restliche Amtszeit 
gewählt. 5Die Mitglieder der Zulassungskommission be-
stimmen aus ihrer Mitte einen*eine Hochschullehrer*in 
zum*zur Vorsitzenden sowie dessen oder deren Stell-
vertreter*in. 6Entscheidungen der Kommission werden 
mit einfacher Mehrheit getroffen. 
 
 

§ 7 
Abweichende Frist für den  

Antrag auf Zulassung 
(zu § 3 Absatz 3 Satz 2 RahmenO ZuZ) 

Im Falle einer Zulassungsbeschränkung wird der 31. 
Mai für das darauffolgende Wintersemester als Bewer-
bungsfrist festgelegt. 
 
 

§ 8 
Studienbeginn 

(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 5 ASPO) 

Das Studium beginnt im Wintersemester. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Studiengangsspezifische Ordnung für den Zu-
gang und die Zulassung zum Studiengang Digital Stu-
dies - Technology, Media, Society tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Aufgrund von § 20 Abs. 2 S. 1, § 23 Abs. 2 S. 1 und 
§ 24 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) 
vom 09.04.2024 (GVBl. I/24 Nr. 12) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung einer staat-
lichen Universitätsmedizin im Land Brandenburg vom 
21.06.2024 GVBl.I-2024, Nr. 30, in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung von Prü-
fungsordnungen zur Gewährleistung der Gleichwertig-
keit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen (Hoch-
schulprüfungsverordnung – HSPV) vom 04.03.2015 
(GVBl. II/15, Nr. 12), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 22. August 2025 (GVBl.II/25, [Nr. 65], 
S.8) in Verbindung mit § 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundord-
nung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
vom 4.09.2019 (Amtliche Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020), 
zuletzt geändert durch Zweite Satzung zur Änderung 
der Grundordnung der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 17.07.2024 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 04/2024) in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Ba-
chelor- und Masterstudiengänge (ASPO) vom 
13.07.2022 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2022) zu-
letzt geändert durch Erste Satzung zur Änderung der 
Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Ba-
chelor- und Masterstudiengänge (ASPO) in der Neufas-
sung vom 13.07.2022 vom 17.07.2024, erlässt der Fa-
kultätsrat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die folgende 
studiengangsspezifische Ordnung: 10 

 
 
 

Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang 

Digital Studies - Technology, Media, 
Society (Master of Arts)  

 
vom 14. Januar 2026 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Ziele des Studiums 
§  3 Abschlussgrad 
§  4 Studienbeginn 
§  5 Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 
§  6 Lehr- und Prüfungsformen, Prüfungsberechti-

gung und Organisation von Prüfungen 
§  7 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleis-

tungen und Prüfungsleistungen sowie Anrech-
nung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

 
10Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt. 

§  8 Verpflichtende Studienfachberatung 
§  9 Masterarbeit 
§ 10 Mündliche Masterprüfung 
§ 11 Bewertung von Prüfungen und Berechnung 

der Gesamtnote 
§ 12 Inkrafttreten 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 ASPO) 
 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 13.07.2022, zuletzt geändert durch die 
Erste Satzung zur Änderung der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) vom 17.07.2024, werden für den Studi-
engang Digital Studies - Technology, Media, Society mit 
dem Abschluss „Master of Arts“ an der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) gemäß § 1 Abs. 2 ASPO 
wie folgt ergänzt bzw. erläutert. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium soll Studierende dazu befähigen, Zu-
sammenhänge von (Medien-)Technologien, gesell-
schaftlichen Krisen und Transformationen zu analysie-
ren, kritisieren und verantwortungsvoll zu gestalten. 
2Ein besonderer Fokus liegt dabei auf digitalen (Medien-
)Technologien sowie auf mit diesen verbundenen ge-
sellschaftlichen und kulturellen Transformationsprozes-
sen. 3Der Studiengang vermittelt dazu empirisch und 
theoretisch fundierte, methodische und transferorien-
tierte Kompetenzen zur Erforschung, Problematisierung 
und zum gestaltenden Umgang mit gegenwärtigen und 
zukünftigen Krisen und Herausforderungen digitalisier-
ter Gesellschaften. 
 
(2) 1Ziel des Studiengangs ist es, die Studierenden in 
die Lage zu versetzen, kritisch zu denken, über diszipli-
näre Grenzen hinweg zu kooperieren und problemori-
entiert zu forschen. 2Studierende erwerben Wissen und 
Methoden insbesondere aus den Sozial-, Kultur- und 
Medienwissenschaften, aber auch aus den Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, die es ihnen erlauben, kom-
plexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwi-
schen digitalen Technologien und Medien, Kultur und 
Politik zu erfassen, einzuordnen und auf sie einzuwir-
ken. 
 
(3) 1Bei Abschluss des Studiums sollen die Studieren-
den über Fach-, Prozess- und Methodenkenntnisse zur 
Analyse und forschungsbasierten Gestaltung gesell-
schaftlicher Transformationen mit Fokus auf 
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zeitgenössische digitale Medien und Technologien ver-
fügen. 2Diese Kenntnisse vermittelt der Studiengang 
auf drei Ebenen:  

1. aktuelle digitale Praktiken, Akteure, Infrastruk-
turen, sowie deren (stetige Weiter-)Entwick-
lung und Regulierung in Zeiten multipler Kri-
sen werden analysiert,  

2. Diskurse, Aushandlungen, Ästhetiken, Kont-
roversen und Kritiken werden untersucht so-
wie in Bezug auf alte und neue Formen politi-
scher Kommunikation thematisiert,  

3. größere Fragestellungen und Theorien über 
die Veränderungen von Öffentlichkeit und Me-
dien, Energie, Klima und Mobilität sowie All-
tagskultur werden eingehend behandelt. 

 
§ 3 

Abschlussgrad 
(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und § 2 Abs. 2 ASPO) 

 
(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudi-
ums wird der akademische Grad „Master of Arts“ (M. A.) 
erworben. 
 
(2) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, werden mit dem erfolgreichen 
Abschluss des Masterstudiums der in Abs. 1 genannte 
akademische Grad sowie der im Doppelabschlussab-
kommen genannte akademische Grad der Partnerhoch-
schule, -organisation oder -vereinigung erworben. 
 
 

§ 4 
Studienbeginn 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 und § 5 Abs. 2 S. 2 ASPO) 
 
(1) Das Studium kann zum Wintersemester eines jeden 
Jahres aufgenommen werden. 
 
(2) Eine Orientierungshilfe für einen möglichen Studien-
verlauf gibt der Studienverlaufsplan, der dieser Studien- 
und Prüfungsordnung als Anlage 1 beigefügt ist. 
 
 

§ 5 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 5, § 4 Abs. 2,  
§ 5 Abs. 1 S. 2 bis 4 und § 7 ASPO) 

 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemester. 
2Der Studienumfang beträgt 120 ECTS-Credits. 3Es 
handelt sich um einen konsekutiven, interdisziplinären 
und forschungsorientierten Masterstudiengang. 
 
(2) Der Studiengang besteht aus 6 Modulen: 

− Grundlagenmodul „Technology, Media, Soci-
ety” (Modul A), 

− Kompetenzmodule “Digital Matters” (Modul B) 
und “Researching Technology, Media, Society” 
(Modul C), 

− Wahlpflichtmodul Electives I (Modul E1), 

− Wahlpflichtmodul Electives II (Modul E2), 

− Spezialisierungsmodul (Modul S). 

(3) Im Grundlagenmodul „Technology, Media, Society“ 
(Modul A) müssen 18 ECTS erworben werden, von de-
nen jeweils 9 ECTS auf die Teilmodule „Einführung“ so-
wie „Methoden“ entfallen. 
 
(4) 1Das Kompetenzmodul B - „Digital Matters“ besteht 
aus den Teilmodulen „Digitale Infrastrukturen, Techno-
politik und Transformationen“, „Digitale Praktiken, The-
orien, Kritik“ und „Digitale Plattformen und politische 
Kommunikation“. 2Insgesamt müssen zwei Teilmodule 
im Gesamtumfang von 18 ECTS absolviert werden, wo-
bei für ein absolviertes Teilmodul 6 bis 12 ECTS erwor-
ben werden können. 3Die restlichen ECTS entfallen auf 
das zweite absolvierte Teilmodul. 
 
(5) Im Kompetenzmodul C - „Researching Technology, 
Media, Society” (Modul C) müssen 18 ECTS-Credits er-
worben werden. Davon entfallen 12 ECTS-Credits auf 
einen Forschungskurs und die restlichen 6 ECTS-Cre-
dits auf zwei Kolloquien (je 3 ECTS-Credits) oder ein 
Kolloquium (3 ECTS-Credits) und ein Kompetenzsemi-
nar (3 ECTS-Credits), in dem spezielle akademische 
Fähigkeiten erlangt werden. 
 
(6) 1Im Wahlpflichtmodul „Electives I“ (Modul E1) kön-
nen Studierende zur individuellen Vertiefung soge-
nannte „Tracks“ im Gesamtumfang von 24 ECTS-Cre-
dits belegen. 2Zwei der folgenden Tracks können ge-
wählt werden: 

− Business and Economics Track bestehend 
aus Lehrveranstaltungen der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät, die regulär für Studie-
rende anderer Studiengänge geöffnet sind 
 oder 

− Social and Cultural Studies Track bestehend 
aus Lehrveranstaltungen einer Wahlmöglich-
keit der “Interdisciplinary Electives” Wahlpflich-
toption in Wahlpflichtmodulen der Masterstudi-
engänge an der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät  oder 

− Law Track bestehend aus Lehrveranstaltun-
gen der Juristischen Fakultät, die regulär für 
Studierende anderer Studiengänge geöffnet 
sind  oder 

− MoDE Track bestehend aus Lehrveranstaltun-
gen der Module A1, A3, A4, A5, B2, B3, B4 des 
interdisziplinären Studienprogramms „Digital 
Entrepreneurship“ (MoDE)  oder 

− Track des Moduls B - Digital Matters beste-
hend aus frei wählbaren Lehrveranstaltungen 
des Moduls B, die nicht identisch mit den be-
reits im Modul B oder im Modul S absolvierten 
Lehrveranstaltungen sein dürfen  oder 

− Certificate Track bestehend aus einem Zertifi-
katsprogramm der EUV. 
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3In der Regel besteht ein Track aus 12 ECTS-Credits, 
sodass zum Abschluss des Moduls E1 zwei unter-
schiedliche Tracks absolviert werden müssen. 4Wenn 
Studierende den Certificate Track wählen und für das 
entsprechende Zertifikatsprogramm der EUV mehr als 
12 ECTS-Credits vergeben werden, so kann der zweite 
Track in entsprechend geringerem Umfang belegt wer-
den, um die Gesamtzahl von 24 ECTS-Credits zu errei-
chen. 
 
(7) 1Im Wahlpflichtmodul „Electives II“ (Modul E2) müs-
sen 12 ECTS-Credits erworben werden. Diese können 
optional über: 

− zwei benotete Fremdsprachenprüfungen ge-
mäß § 6 Abs. 8 zu jeweils 6 ECTS-Credits 
 oder 

−  durch ein mindestens 8-wöchiges, studienbe-
gleitendes Praktikum (Vollzeit)  oder 

− durch Kombination eines Sprachkurses gemäß 
§ 6 Abs. 8 (6 ECTS-Credits) und eines 4-7 wö-
chigen Praktikums (Vollzeit) 

erworben werden. 2Die Anforderungen an die Praktika 
und deren Anerkennung regelt Anlage 4 dieser Studien- 
und Prüfungsordnung. 3Über die Anerkennung des 
Praktikums entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(8) 1Im Spezialisierungsmodul (Modul S) muss eine Prü-
fungsleistung von 9 ECTS-Credits gemäß § 6 Abs. 4 
Satz 3c in einer Lehrveranstaltung aus dem Modul B 
“Digital Matters” erbracht werden. 2Die im Modul S ge-
wählte Lehrveranstaltung darf nicht identisch sein mit 
den in Modul B und Modul E1 gewählten Lehrveranstal-
tungen, welche der/die Studierende bereits besucht hat. 
 
(9) 1Die ENS bietet den Studierenden die Möglichkeit, 
mit ausgewählten Partnerhochschulen, -organisationen 
oder -vereinigungen im Ausland einen Doppelabschluss 
(double degree) zu erwerben. 2In diesem Fall absolvie-
ren die Studierenden in der Regel mindestens ein Se-
mester (30 ECTS-Credits) an einer Partnerhochschule, 
-organisation oder -vereinigung im Ausland. 3Die Stu-
dierenden müssen sich für einen Studienplatz im Rah-
men eines Doppelabschlussabkommen bei der für die 
Organisation und Durchführung des Auslandsstudiums 
zuständigen Abteilung der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) bewerben. 4Die im Rahmen des jewei-
ligen Doppelabschlussabkommens zu erbringenden 
Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von maxi-
mal 60 ECTS-Credits sind im unverbindlichen Studien-
verlaufsplan in der Anlage 1 dieser Studien- und Prü-
fungsordnung aufgeführt und in den jeweiligen Doppel-
abschlussabkommen dokumentiert, welche den Studie-
renden durch Aushang oder geeignete elektronische 
Systeme bekannt gegeben werden. 5Der Pflicht- bzw. 
Wahlpflichtcharakter der zu erbringenden Module ergibt 
sich aus dem Modulkatalog (Anlage 2). 6Der Prüfungs-
ausschuss entscheidet über die Anerkennung dieser im 
Rahmen eines Doppelabschlussabkommens erbrach-
ten Studien- und Prüfungsleistungen, nach Maßgabe 
der in dem jeweiligen Doppelabschlussabkommen mit 
der jeweiligen ausländischen Partnerhochschule,  

-organisation oder -vereinigung festgelegten Regelun-
gen, sofern solche in dem Abkommen getroffen worden 
sind. 7Ebenfalls sind hier die Anlage 1 und 3 zu dieser 
Ordnung zu beachten. 
 
 

§ 6 
Lehr- und Prüfungsformen, Prüfungsberechtigung 

und Organisation von Prüfungen 
(zu § 4, § 7, § 11, § 13, §§ 14 bis 16, 

§ 18 S. 2 und § 23 Abs. 7 ASPO) 
 
(1) Im Rahmen des Studiengangs sind folgende mögli-
che Lehrformen vorgesehen: 

- Seminare, 

- Kolloquien, 

- begleitendes Mentoring, 

- Projekt- und Praxisseminare, 

- Vorlesungen, 

- Übungen, 

- Arbeitsgemeinschaften, 

- Praktika, 

- Sprachkurse, 

- Gruppen- und Einzelprojekte, 

- Workshops, 

- Exkursionen. 

(2) Die Voraussetzung für das erfolgreiche Erbringen 
von Prüfungsleistungen bzw. Leistungsnachweisen in 
den in Absatz 1, S. 1 aufgeführten Lehrformen ist eine 
mindestens mit „ausreichend“ bewertete, individuell er-
kennbare Leistung. Ausgenommen hiervon sind unbe-
notete Studienleistungen. 
 
(3) 1Gemäß § 4 Absatz 2 ASPO sind die Qualifikations-
ziele sowie die Lehr- und Prüfungsformen, einschließ-
lich der zu erbringenden Leistungsnachweise, im Mo-
dulkatalog (Anlage 2) festgelegt. 2Setzt sich ein Modul 
aus mehreren benoteten Teilleistungen zusammen, 
wird die Gesamtnote proportional zu den in den Teilleis-
tungen zu erzielenden ECTS-Credits gebildet. 
 
(4) Im Einzelnen wird die Zahl der ECTS-Credits für ei-
nen Leistungsnachweis in einer Lehrveranstaltung nach 
den folgenden Kriterien bestimmt: 

a) 3 ECTS-Credits für: 

‒ Referat(e) bzw. Vortrag/Vorträge mit einer Ge-
samtlänge von ca. 20 Minuten oder 

‒ Essay(s) oder Forschungsbericht(e) mit einer Ge-
samtlänge von ca. 2.500 Wörtern oder 

‒ eine mündliche Prüfung mit einer Gesamtlänge 
von ca. 20 Minuten oder 

‒ ein Portfolio/eine Kombination mündlicher und 
schriftlicher Prüfungsleistungen in vergleichbaren 
Gesamtumfang zu § 6 Abs. 4 S. 1a Spiegelstrich 
1 und § 6 Abs. 4 S. 1a Spiegelstrich 2. 
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b) 6 ECTS-Credits für: 

‒ eine Hausarbeit im Umfang von ca. 5.000 Wörtern 
oder 

‒ Essay(s) oder Forschungsbericht(e) mit einem 
Gesamtumfang von ca. 5.000 Wörtern oder 

‒ Klausur(en) mit einer Gesamtdauer von 60 bis 90 
Minuten oder 

‒ eine mündliche Prüfung mit einer Gesamtlänge 
von ca. 40 Minuten oder 

‒ Referat(e) bzw. Vortrag/Vorträge mit einer Ge-
samtlänge von ca. 40 Minuten oder 

‒ zwei Prüfungsleistungen gemäß § 6 Abs. 4 S. 1a. 

c) 9 ECTS-Credits für: 

‒ eine Hausarbeit im Umfang von ca. 7.500 Wörtern 
oder 

‒ mehrere Essays oder Forschungsbericht(e) mit 
einem Gesamtumfang von ca. 7.500 Wörtern oder 

‒ Klausur(en) mit einer Gesamtdauer von ca. 120 
Minuten oder 

‒ eine mündliche Prüfung mit einer Gesamtlänge 
von ca. 60 Minuten oder 

‒ Referat(e) bzw. Vortrag/Vorträge mit einer Ge-
samtlänge von ca. 60 Minuten oder 

‒ drei Prüfungsleistungen gemäß § 6 Abs. 4 S. 1a 
oder jeweils eine Prüfungsleistung gemäß § 6 
Abs. 4 S. 1a und § 6 Abs. 4 S. 2b. 

d) 12 ECTS-Credits für: 

‒ zwei Prüfungsleistungen gemäß § 6 Abs. 4 S. 2b 
oder jeweils eine Prüfungsleistung gemäß § 6 
Abs. 4 S. 1a und § 6 Abs. 4 S. 3c. 

 
(5) Für alle Veranstaltungen und Prüfungen aus den 
Modulkatalogen anderer Studiengänge der Juristi-
schen, Wirtschaftswissenschaftlichen und Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät gelten die jeweiligen Prüfungs-
formen und Bestimmungen der Fakultät. 
 
(6) In einer einzelnen Lehrveranstaltung können maxi-
mal 12 ECTS-Credits erworben werden. 
 
(7) 1Die Leistungsnachweise für die einzelnen Module 
regelt grundsätzlich die Modulbeschreibung in Anlage 
2. 2Diese wird auf der Homepage der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder) vorzugsweise im Portal vi-
aCampus veröffentlicht. 
 
(8) 1Leistungsnachweise für den Erwerb von Fremd-
sprachen müssen in der Regel nach der Immatrikulation 
in den Studiengang erworben werden; § 25 des Bran-
denburgischen Hochschulgesetzes bleibt unberührt. 
2Die Anforderungen für die Sprachprüfungen regelt die 
Prüfungsordnung für die studienbegleitende Fremd-
sprachenausbildung am Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Studierende können Sprachzertifikate 
auch außerhalb der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) erwerben. Im Wahlpflichtmodul Electives II 
(Modul E2) können maximal zwei Leistungsnachweise 
zu je 6 ECTS-Credits für den Erwerb von Fremdspra-
chenkenntnissen angerechnet werden. 3Hierfür werden 
eine Sprachprüfung in einer modernen Fremdsprache 

(außer Englisch, gemäß den Zugangsbedingungen für 
diesen Studiengang) auf dem Niveau von UNIcert Basis 
bzw. A2, UNIcert I bzw. B1, UNIcert II bzw. B2 oder 
UNIcert III bzw. C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER) akzeptiert. 4Über die Anerken-
nung von Sprachnachweisen anderer Art entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 
 
(9) 1Prüfungsberechtigt sind nur Personen, die mindes-
tens einen Master- oder Diplom- oder äquivalenten 
Hochschulabschluss besitzen. 2Im Übrigen gelten die 
Voraussetzungen von § 22 Absatz 5 BbgHG in Verbin-
dung mit § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 ASPO. 3Zum*r Bei-
sitzer*in von studienbegleitenden mündlichen Prü-
fungsleistungen gemäß § 15 Abs. 2 ASPO kann vom 
Prüfungsausschuss bestellt werden, wer die Vorausset-
zungen gemäß § 11 Abs. 3 ASPO erfüllt. 4Der Prü-
fungsausschuss kann diese Kompetenz durch Be-
schluss auf seine*n Vorsitzende*n und dessen*deren 
Stellvertreter*in übertragen. 
 
(10) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in 
der Regel von denjenigen Dozent*innen abgenommen, 
die die Lehrveranstaltung abhalten, in deren Rahmen 
die Prüfungsleistung erfolgt. 2Im Falle der ersten und 
zweiten Wiederholungsmöglichkeit bestellt der Prü-
fungsausschuss eine*n zweite*n Prüfer*in. 3Der Prü-
fungsausschuss kann die Kompetenz zur Bestellung 
durch Beschluss auf seine*n Vorsitzende*n oder des-
sen*deren Stellvertreter*in übertragen. 
 
 

§ 7 
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie Anrechnung 

von außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen 
und Fähigkeiten 
(zu § 12 ASPO) 

 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten regelt § 12 ASPO. 
 
(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderlichen 
Informationen über die anzuerkennende Leistung bei-
zubringen. Die Anerkennung und Anrechnung erfolgen 
durch Prüfung der von der antragstellenden Person bei-
gebrachten Unterlagen. 2Bei Ablehnung der Anerken-
nung von Leistungen nach § 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch 
den Prüfungsausschuss wird auf schriftlichen Antrag 
des*der Studierenden an den Prüfungsausschuss eine 
Anerkennungsprüfung durchgeführt, sofern der*die Stu-
dierende glaubhaft macht, die entsprechenden Kennt-
nisse und Fähigkeiten anderweitig erworben zu haben. 
3Die Anerkennungsprüfung wird von einem*r prüfungs-
berechtigten Hochschullehrer*in der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) durchgeführt, der*die vom 
Prüfungsausschuss bestellt wird. 4Diejenige Person 
oder diejenigen Personen, die die Anerkennung einer 
Studienleistung zuvor verneint haben, sind von der Ent-
scheidung über die Durchführung einer Anerkennungs-
prüfung derselben Anerkennungsangelegenheit aus- 
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zuschließen. 5Die Prüfungsform dieser Anerkennungs-
prüfung wird unter Beachtung von § 23 Abs. 5 S. 1 und 
Abs. 6 S. 1 ASPO vom Prüfungsausschuss in Abspra-
che mit dem*der Hochschullehrer*in festgelegt, unter 
Berücksichtigung der für das anzuerkennende Modul zu 
erreichenden Qualifikationsziele und Auswahl der in 
dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelten Prü-
fungsformen. 
 
(3) 1Bei Bestehen einer Anerkennungsprüfung mit min-
destens „ausreichend“ wird die Leistung anerkannt. 2Bei 
Nichtbestehen ist die Nichtanerkennung als Entschei-
dung des Prüfungsausschusses gemäß § 12 Abs. 6 S. 
1 ASPO der*dem betreffenden Studierenden mitzutei-
len und zu begründen. 
 
(4) Prüfungsleistungen, die im Rahmen von Doppelab-
schlüssen an der Partnerhochschule, -organisation 
oder -vereinigung erbracht wurden, werden auf Antrag 
des/der Studierenden anerkannt. 
 
 

§ 8 
Verpflichtende Studienfachberatung 
(zu § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7, § 3 Abs. 3  
Satz 2 und § 6 Abs. 1 und 6 ASPO) 

 
(1) 1Hat ein*e Studierende*r die für die erfolgreiche Be-
endigung des Studiums vorgesehenen 120 ECTS-Cre-
dits, einschließlich der Abschlussprüfung, nicht bis zum 
Ende des achten Fachsemesters erworben und gegen-
über dem Prüfungsamt nachgewiesen, so ist der*die 
Studierende gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 
mit § 21 Absatz 3 BbgHG verpflichtet, an einer Studien-
fachberatung nach § 6 ASPO teilzunehmen. 2Dies gilt 
nicht, wenn die Überschreitung der Frist von der*dem 
Studierenden nicht zu vertreten ist.  
 
(2) 1Die Studienfachberatung im Sinne des Abs. 1 Satz 
1 erfolgt durch eine*n Hochschullehrer*in, der*die vom 
Prüfungsausschuss bestellt wird. 2Studierende werden 
nach dem Beginn des neunten Fachsemesters zur Stu-
dienfachberatung schriftlich eingeladen. 3Die Beratung 
erfolgt in Form eines persönlichen Gesprächs; in Aus-
nahmefällen kann diese auch schriftlich erfolgen. 4Zur 
Vorbereitung auf dieses Beratungsgespräch kann 
der*die Vorsitzende des zuständigen Prüfungsaus-
schusses die Studienfachberater*innen um Unterstüt-
zung bitten. 5Ziel dieser Studienfachberatung ist der 
schriftliche Abschluss einer Studienverlaufsvereinba-
rung gemäß § 6 Abs. 3 und 4 ASPO. 6Bei der Festle-
gung von Verpflichtungen wird die persönliche Situation 
der*des Studierenden angemessen berücksichtigt. 7Die 
Vereinbarung ist spätestens zum Ende der Vorlesungs-
zeit des neunten Fachsemesters abzuschließen. 8In An-
lage 3 dieser Studien- und Prüfungsordnung ist eine 
Musterstudienverlaufsvereinbarung enthalten. 
 
(3) 1Im Falle der Nichteinhaltung der Studienverlaufs-
vereinbarung aus triftigem Grund ist der Nachweis des 
triftigen Grundes unmittelbar nach dessen Bekanntwer-
den in schriftlicher Form an den Prüfungsausschuss zu 
erbringen. 2Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist 

diese mit ärztlichem Attest nachzuweisen. 3Der Prü-
fungsausschuss kann zur Ergänzung des ärztlichen At-
tests ein amtsärztliches Attest nachfordern. 4Die Be-
rücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss schrift-
lich und unter Vorlage entsprechender Nachweise be-
antragt werden. 5Die vorgelegten Gründe werden vom 
Prüfungsausschuss geprüft. 6Bei Anerkennung eines 
triftigen Grundes durch den Prüfungsausschuss kann 
der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses berech-
tigt werden, eine neue Studienverlaufsvereinbarung un-
verzüglich mit dem*der betreffenden Studierenden ab-
zuschließen. 7Liegen keine triftigen Gründe vor, gelten 
die Regelungen des § 6 Absatz 7 Satz 1 ASPO. 
 
 

§ 9 
Masterarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 17 Abs. 3, 5, 7  
Satz 4, Abs. 16, § 18 S. 5 und 6 ASPO) 

 
(1) 1Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterar-
beit ist der Nachweis von mindestens 75% der ECTS 
der studienbegleitenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen gemäß § 5. 2Darin enthalten müssen die Module A, 
B, C, E1 und E2 sein. 
 
(2) Die Bearbeitungszeit für den schriftlichen Teil der 
Masterarbeit beträgt 18 Wochen ab Anmeldung.  
 
(3) 1Der Umfang der Masterarbeit beträgt ca. 25000 
Wörter und die Masterarbeit wird auf Englisch oder 
Deutsch verfasst. 2Abweichungen sind im fachlich be-
gründeten Einzelfall bei der/dem Erstgutachter*in zu be-
antragen und dem Prüfungsausschuss zur Kenntnis 
vorzulegen. 
 
(4) Als Gutachter*in kann nur bestellt werden, wer die 
Anforderungen an Prüfer*innen gemäß ASPO § 17 
Abs. 3 erfüllt. 
 
(5) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen oder äquivalenten Vereinbarungen 
sind, können von Abs.1, Abs. 2 und Abs. 3 abwei-
chende Regelungen im Rahmen eines Doppelab-
schlussabkommens zwischen der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) und der Partnerhochschule, -
organisation oder -vereinigung getroffen werden. 
 
(6) 1Im Falle einer Erkrankung des*der Studierenden 
kann die Bearbeitungszeit der Masterarbeit auf Antrag 
der Studierenden durch den zuständigen Prüfungsaus-
schuss verlängert werden. 2Dem Antrag ist ein ärztli-
ches Attest beizufügen, aus dem die durch die Erkran-
kung hervorgerufenen körperlichen beziehungsweise 
psychischen Auswirkungen und die voraussichtliche 
Dauer der Erkrankung hervorgehen. 3Die festgelegte 
Dauer der Verlängerung hat sich daran zu orientieren. 
4Bei einer Erkrankung, bei der die Bearbeitungszeit be-
reits um über die Hälfte der regulären Bearbeitungszeit 
durch den Prüfungsausschuss verlängert wurde, kann 
die Masterarbeit auf Antrag der oder des Studierenden 
zurückgegeben werden. Satz 2 gilt entsprechend. 
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(7) 1Wird die Masterarbeit mit der Note „nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet, kann der*die Studierende gemäß 
ASPO § 17 Abs. 16 einmal eine neue Masterarbeit mit 
anderer Themenstellung anfertigen. 2Die Anmeldung 
des zweiten Masterarbeitsthemas soll spätestens sechs 
Monate nach Bekanntgabe des Nichtbestehens erfol-
gen. 
 
(8) Die Ergebnisse der Begutachtung sind dem*der 
Kandidaten*in spätestens eine Woche vor der mündli-
chen Masterprüfung zur Kenntnis zu geben. 
 
(9) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, ist in den Doppelabschlussab-
kommen, im Modulkatalog und der Modulbeschreibung 
geregelt, ob die Masterarbeit an der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) oder der Partnerhochschule 
anzufertigen ist. 
 
(10) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, darf die Masterarbeit, abwei-
chend von § 17 Absatz 7 Satz 1 und 2 ASPO mit einer 
von dem oder der Studierenden früher oder gleichzeitig 
an dieser oder einer Partnerhochschule im Rahmen des 
Doppelabschlussabkommen vorgelegten Masterarbeit, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Verleihung eines 
akademischen Grades ist oder war, inhaltlich in wesent-
lichen Teilen identisch sein. 
 
 

§ 10 
Mündliche Masterprüfung 

(zu § 18 ASPO) 
 
(1) 1Voraussetzungen für die Zulassung zur mündlichen 
Masterprüfung sind der Nachweis einer mindestens mit 
der Note 4,0 bewerteten Masterarbeit sowie des erfolg-
reichen Abschlusses aller gemäß § 5 nötigen Studien- 
und Prüfungsleistungen. 2Das Thema der Masterprü-
fung entspricht dem Thema der schriftlichen Masterar-
beit. Die Prüfung dauert ca. 30 Minuten. 3Die Prüfung 
gilt als bestanden, wenn beide Prüfer*innen mindestens 
die Note „ausreichend“ (4,0) vergeben. 4Die wesentli-
chen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in 
einem Protokoll festzuhalten. 5Das Ergebnis der Prü-
fung ist dem*der Kandidaten*in jeweils im Anschluss an 
die Prüfung bekanntzugeben. 6Die mündliche Master-
prüfung wird vor zwei Prüfer*innen abgelegt. 7Die Prü-
fer*innen bestellt der Prüfungsausschuss; der Prü-
fungsausschuss kann diese Kompetenz durch Be-
schluss auf seine*n Vorsitzende*n und dessen*deren 
Stellvertreter*in übertragen. 8Die Prüfer*innen sind vor-
zugsweise Erst- und Zweitbetreuer*in der Masterarbeit 
gemäß § 9 Abs 4. 
 
(2) 1Wird die mündliche Masterprüfung mit der Note 
„nicht ausreichend" (5,0) bewertet, kann sie einmal ge-
mäß § 25 Abs. 3 ASPO wiederholt werden. 2Die Wie-
derholungsprüfung soll spätestens drei Monate nach 
der Bekanntgabe des ersten Versuches absolviert wer-
den. 3Wird auch die Wiederholung nicht mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) bewertet, so ist das Masterstudium 
endgültig nicht bestanden.

(3) Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen oder äquivalenten Vereinbarungen 
sind, ist in den Doppelabschlussabkommen, dem Mo-
dulkatalog und der Modulbeschreibung geregelt, ob die 
mündliche Masterprüfung an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) oder der Partnerhochschule, -
organisation oder -vereinigung durchgeführt wird. 
 

§ 11 
Bewertung von Prüfungen und  
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), Abs. 2,  
§ 26 Abs. 1 S. 1 und 4 ASPO) 

 
(1) Die Bewertung von Prüfungen erfolgt nach den No-
ten des § 23 Absatz 1 Satz 3 lit. a) ASPO. 
 
(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen nach Abs. 1 werden Zwischenwerte gemäß § 23 
Abs. 2 ASPO gebildet. 
 
(3) Bei juristischen Modulen kann die Bewertung von 
Prüfungen auch nach den Noten des § 23 Absatz 1 Satz 
3 lit. b) ASPO erfolgen. 
 
(4) 1Bei der Errechnung der Note für die studienbeglei-
tenden Leistungsnachweise/Module orientiert sich die 
Gewichtung der Einzelnoten an der jeweiligen Anzahl 
der ECTS-Credits (gewichtetes arithmetisches Mittel 
gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 ASPO). 2Die Gesamtnote 
setzt sich prozentual aus den einzelnen Modulnoten zu-
sammen und wird gemäß folgender Tabelle gebildet: 
 

Modul 
Anteil an  

Gesamtnote  
in % 

A - Technology, Media, Society 

75% 

B - Digital Matters 

C - Researching Technology,  
Media, Society 

E1 - Electives I 

S - Spezialisierung 

Masterarbeit 20% 

Verteidigung 5% 

Summe 100% 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung für den Studien-
gang Digital Studies - Technology, Media, Society 
(Master of Arts) tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in Kraft und 
gilt für alle Studierenden, die sich ab Inkrafttreten für 
diesen Studiengang einschreiben. 
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Anlage 1 – Studienverlaufsplan 

Modul 

Semester 

ECTS 
Anteil an Gesamtnote in 

% 

Anzahl ECTS im Rah-
men von Doppelab-
schlussabkommen 1 2 3 4 

A - Technology, Media, 
Society      

18 

A + B + C + E1 + S = 75% 

 Technologie, Medien, Gesell-
schaft: Einführung 

9 
   

Methods and After Methods 9     

B - Digital Matters       

18 

30 ECTS 

Digitale Infrastrukturen, Techno-
politik und Transformationen 

6 - 12 ECTS 
  

Digitale Praktiken, Theorien, 
Kritik 

6 - 12 ECTS 
  

Digitale Plattformen und politi-
sche Kommunikation 

6 - 12 ECTS 
  

C - Researching Technology, 
Media, Society         

18 Forschungskurs (benotet)   12 ECTS   

Academic Skills und/oder Collo-
quium (nicht benotet)   

6 ECTS 
  

E1 - Electives I       

24 
 

maximal 2 Tracks á 
12 ECTS oder 

18 ECTS + 6 ECTS 

Business and Economics Track 6 - 12 ECTS   

Social and Cultural Studies Track 6 - 12 ECTS  

Law Track 6 - 12 ECTS  

MoDE Track 6 - 12 ECTS  

Digital Matters Track 6 - 12 ECTS  

Certificate Track 12 - 18 ECTS   

E2 - Electives II       

12 unbenotet  
2 Sprachkurse oder betreutes 
Praktikum (11 Wochen) oder   

12 ECTS 
  

1 Sprachkurs + betreutes Prakti-
kum (5-6 Wochen)   

6 ECTS +  
6 ECTS   

S - Specialization      
9 A + B + C + E1 + S = 75% 

30 ECTS 
zusätzlicher Kurs aus Modul B       9 

Masterarbeit     18 
21 

Masterarbeit 20% 
Verteidigung 5% Verteidigung       3 

   Summe 120 100%  



Anlage 3 
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Studienverlaufsvereinbarung nach § 20 Absatz 3 Satz 3 BbgHG  
  

Name:   Matrikelnummer:   

Studiengang:   

Abgeschlossene Fachsemester:   

angestrebter Abschluss:    

 
Bereits erbrachte oder anrechenbare  
ECTS-Credits:  

  
  
Fehlende ECTS-Credits:   

 
Weitere Planung:  

 

Frist  Bezeichnung der Leistung  ECTS-Credits  

      

      

      

      

      

      

 
 

Individuelle Vereinbarungen zur Erreichung des Studienziels:  
 

 
 

 
 

 
 

 

Hinweise:  

Zur Nachhaltung, der in der obigen Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Anforderungen, bis zum jeweils 
festgesetzten Zeitpunkt, wird durch das Prüfungsamt eine Rückmeldesperre eingetragen. Werden Anforderun-
gen ganz oder teilweise in zu vertretender Weise nicht erfüllt, ist der Studierende gemäß § 14 Absatz 5 Satz 2 
Ziffer 2 BbgHG zu exmatrikulieren. 

Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist diese mit amtsärztlichem Attest nachzuweisen. Dies gilt insbeson-
dere für Anträge auf Rücktritt von einer Prüfung, die Verlängerung der Bearbeitungszeit von häuslichen Anferti-
gungen der Prüfungsleistung, insb. Seminararbeiten, sowie die Verlängerung der Bearbeitungszeit der Ab-
schlussarbeit. Die Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss schriftlich und unter Vorlage entsprechender 
Nachweise beantragt werden. 

Der Vereinbarung wird durch den/die Studierende/n und den/die Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses zu-
gestimmt.   

  
  

_______________________________ _____________________________________  

Datum, Unterschrift     Datum, Unterschrift  

Studierende*r          Vorsitzende*r des Prüfungsausschusses  

Abgabe im Prüfungsamt (Dezernat für Studentische Angelegenheiten) nach der Unterzeichnung!



Anlage 4 – Praktikumsrichtlinie der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

 

 

Geltungsbereich: Master Digital Studies - Technology, Media, Society 

 

Die Studien- und Prüfungsordnung des Masterprogramms Digital Studies - Technology, Media, Society 

sieht ein optionales Praktikum vor. Die Organisation und Durchführung der Praktika liegen in der Verant-

wortung der Studierenden. Die Anerkennung von Praktika obliegt dem Prüfungsausschuss und wird von 

dem*der Studiengangskoordinator*in vorbereitet. 

 

 

Voraussetzungen für die Anerkennung des Praktikums als Studienleistung 

 

I. Zeitpunkt des Praktikums 

Studentische Praktika werden studienbegleitend durchgeführt. In der Regel werden sie 

während der vorlesungsfreien Zeit absolviert. 

 

II. Praktika vor Studienbeginn 

Praktika, die vor dem Studium absolviert wurden und den unten genannten Vorgaben 

entsprechen, können dann anerkannt werden, wenn sie höchstens ein Jahr vor Studienbeginn abgeleistet 

wurden und noch nicht in einem anderen Studiengang als 

Studienleistung mit ECTS-Credits anerkannt wurden. 

 

III. Dauer des Praktikums 

Die Dauer des Praktikums regelt die Studien- und Prüfungsordnung für den Master „Digital Studies - Tech-

nology, Media, Society“ in Verbindung mit der ASPO der Europa-Universität Viadrina. Die genannte Dauer 

bezieht sich immer auf ein Vollzeitpraktikum (40 Wochenstunden, Überstunden werden nicht berücksich-

tigt). Teilzeitpraktika sind entsprechend länger zu absolvieren. 

 

IV. Übersicht über die Vergabe von ECTS-Credits für Praktika 

4 bis 7 Wochen: 6 ECTS-Credits 

oder 

mindestens 8 Wochen: 12 ECTS-Credits 

 

V. Inhaltliche und formale Voraussetzungen für die Anerkennung der Praktika 

1. Das Praktikum muss einen inhaltlichen/fachlichen Bezug zum Master of Digital Studies aufweisen. 

2. Der Schwerpunkt der Tätigkeit muss dem Niveau des Master-Studiums und damit verbundener Be-

rufsfelder entsprechen. Fachkenntnisse müssen somit eingebracht und um berufspraktische Kompe-

tenzen erweitert werden. Telefondienst, Kassieren, Aufräumen, Servieren, Kopieren, handwerkliche 

Arbeiten etc. dürfen somit nicht die Hauptaufgabe sein. 

3. Eine Werkstudent*innentätigkeit oder ähnliche Beschäftigung kann als Praktikum anerkannt werden, 

wenn die in Punkt 1 und 2 genannten Kriterien erfüllt sind und die Mindestdauer gegeben ist. 

4. Die berufliche Tätigkeit vor Studienbeginn, z. B. zwischen BA- und MA-Studium, kann anerkannt 

werden, wenn die o.g. Bedingungen erfüllt sind und das Arbeitsverhältnis maximal ein Jahr vor Be-

ginn des Studiums beendet wurde. 

5. Die Mitarbeit als studentische/wissenschaftliche Hilfskraft an einem Lehrstuhl oder einer Einrichtung 

der Europa-Universität Viadrina kann, bei Erfüllung o. g. Kriterien, anerkannt werden, wenn die Tä-

tigkeit einen aktiven Eigenanteil umfasst, selbstständiges Arbeiten erfordert und ein deutlicher Pra-

xisbezug vorliegt.  

6. Für Praktika können Workshops des Gründungszentrums der EUV angerechnet werden, wobei eine 

Arbeitsleistung von 30 Stunden einem ECTS-Credit entspricht. 
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Bei allen Fragen zu den studentischen Praktika und zur Anerkennung stehen die Studiengangsleitung und 

das Career Center beratend zur Verfügung. Die Entscheidung über die prüfungsrelevante Anrechenbarkeit 

des Praktikums trifft der Prüfungsausschuss. 

 

 

Verfahren der Anerkennung der Pflichtpraktika 

 

Die Anerkennung eines Praktikums/ einer Tätigkeit als Studienleistung entsprechend Punkt V.5 wird auf 

Antrag an den Prüfungsausschuss im Modul E2 beantragt. Das Formular zur Anerkennung von Studien- 

und Prüfungsleistungen wird der/dem Studierenden auf der Internetseite der ENS zur Verfügung gestellt 

oder auf Anfrage an die Studienberatung der ENS und muss bei der Einreichung von der/dem Studieren-

den unterzeichnet sein. Dem Antrag ist ein Praktikumszeugnis beizufügen, welches von der/dem Prakti-

kumsgeber*in auf Geschäftspapier (Firmenlogo, ggf. Firmenstempel) erstellt und unterschrieben wurde. 

Weiterhin muss das Praktikumszeugnis folgende Details bereitstellen: 

• Dauer des Praktikums 

• Rahmen der wöchentlichen Arbeitszeit (Vollzeit/ Teilzeit) 

• Tätigkeitsdarstellung 

• Kontaktdetails Praktikumsgeber*in 

Alle Anträge werden einer Vorprüfung durch die Studienberatung der ENS unterzogen und nur vollständig 

eingereichte Anträge an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Ist die Praktikumspflicht erfüllt und die ma-

ximale Anzahl an ECTS-Credits vergeben, werden keine weiteren Praktika anerkannt und keine weiteren 

Praktikumsbescheinigungen ausgestellt. Praktika, die einmal in viaCampus eingetragen und somit als Stu-

dienleistung anerkannt wurden, werden für die Dauer des Studiums des Studierenden nicht wieder aus vi-

aCampus ausgetragen. 

 

 

Täuschungsversuche 

 

Mit ihrer Unterschrift unter dem Antrag auf Anerkennung des Praktikums bestätigen die Studierenden, dass 

sie das Praktikum tatsächlich persönlich absolviert haben. Sollte ein Antrag auf Anerkennung des Praktikums 

unwahre Angaben erhalten oder gefälscht sein (z.B. Unterschrift des Praktikumsgebers, Praktikumszeugnis), 

liegt ein Tatbestand gemäß § 21 ASPO vor. 
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Aufgrund von § 10 Abs. 5 Satz 2, §13 Abs. 1 und 2, § 20 
Abs. 2 Satz 1, § 24 Abs. 1 Satz 2 und § 81 Abs. 2 Satz 
1 Nr.1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 09.04.2024 (GVBl. I/24, Nr.12), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 
2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30], S.32) in Verbindung mit § 6 
Abs. 4 Satz1 und § 7 Abs. 3 des Brandenburgischen 
Hochschulzulassungsgesetzes (BbgHZG) vom 
01.07.2015 (GVBl. I/15, Nr.18), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 09.04.2024 (GVBl.I/24, Nr. 
12, S.76), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 3 der Ver-
ordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen durch die Hoch-
schulen des Landes Brandenburg (Hochschulzulas-
sungsverordnung-HZV) vom 17.02.2016 (GVBl. II/16, 
Nr.6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11.07.2023 (GVBl.II/23, Nr. 46), in Verbindung mit § 13 
Abs. 5 Nr.1 der Grundordnung der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) vom 04.09.2019 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020, S. 1), zuletzt geändert 
durch Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2024, S. 2 
), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Rahmenordnung für 
Zugang und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) 
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
vom 03.05.2017 (Amtliche Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Nr. 03/2017, 
S.3), zuletzt geändert durch die Zweite Änderungssat-
zung vom 06.11.2019 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 
01/2020, S. 1), erlässt der Fakultätsrat der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät folgende11 

 
 

Studiengangsspezifische Ordnung für 
den Zugang und die Zulassung zum 

Studiengang Forced Migration: Europe 
in a Global Context (Master of Arts) 

 
 

vom 14.01.2026 
 
 
Inhalt 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsbeschränkung 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Hochschulabschluss 
§ 5 Inkrafttreten 
 
 

 
11Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt.  

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 Abs. 2 RahmenO ZuZ) 

1Diese studiengangsspezifische Ordnung für den Zu-
gang und die Zulassung zum Studiengang Forced Mig-
ration: Europe in a Global Context (Master of Arts) re-
gelt den Zugang und die Zulassung für Studierende, die 
sich im Rahmen des Studienpfades „Border Regimes“ 
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
zum Joint Master’s Degree - Studiengang Forced Mig-
ration: Europe in a Global Context (Master of Arts) ein-
schreiben. 2Die Bestimmungen der Rahmenordnung für 
Zugang und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) 
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
vom 03.05.2017 werden gemäß § 1 Abs. 2 Rah-
menO ZuZ für diesen Studiengang im Folgenden kon-
kretisiert und ergänzt.  
 
 

§ 2 
Zulassungsbeschränkung 
(zu §§ 2 Abs. 1, 3, 7 und 9  

sowie 3 Abs. 1 RahmenO ZuZ) 

1Die Studienplätze im Rahmen des Studiengangs 
Forced Migration: Europe in a Global Context (Master 
of Arts) sind über alle drei Studienpfade hinweg auf 45 
Studierende beschränkt (s. Konsortialvertrag (Anlage 1 
der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang 
Forced Migration: Europe in a Global Context (Master 
of Arts)). 2Da der Studiengang zulassungsbeschränkt 
ist und das Auswahlverfahren zur Vergabe von Studien-
plätzen nicht durch die Stiftung für Hochschulzulassung 
im zentralen Vergabeverfahren durchgeführt wird, fin-
den die Vorschriften der §§ 3 sowie 5 bis 10 Rah-
menO ZuZ für das Zulassungsverfahren Anwendung. 
3Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 
Abs. 1, 3, 7 und 9 RahmenO ZuZ gelten unabhängig 
von einer bestehenden Zulassungsbeschränkung.4In 
den nachfolgenden Bestimmungen finden sich darüber 
hinaus weitere Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 
Abs. 4 und 5 RahmenO ZuZ.  
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(zu § 2 Abs. 4, 5 und 8 
Satz 1 RahmenO ZuZ) 

(1) 1Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang 
Forced Migration: Europe in a Global Context (Joint 
Master’s Degree) im Studienpfad „Border Regimes“ 
sind: 

a) Ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss an einer deutschen oder ausländischen 
Hochschule im Umfang von 180 ECTS-Credits bzw. 
sechs Semestern, in dem einschlägige Studien- 
und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 
30 ECTS-Credits in Fächern mit sozial- oder kultur-
wissenschaftlichen Bezug (z.B. Sozial- und 
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Kulturanthropologie, Wirtschafts- und Sozialgeo-
graphie, Soziologie, Politologie, Philosophie) nach-
gewiesen wurden.  

b) Abschlüsse in anderen Fachbereichen können ge-
mäß Konsortialvertrag (s. Konsortialvertrag: 4.1 
(Anlage 1 der Studien- und Prüfungsordnung für 
den Studiengang Forced Migration: Europe in a 
Global Context (Master of Arts) ebenfalls berück-
sichtigt werden, sofern die Bewerberin oder der Be-
werber einschlägige Berufserfahrung im Bereich 
Migration nachweisen kann. Die Anerkennung al-
ternativer akademischer Leistungen wird vom Zu-
lassungsausschuss der SWPS intern von Fall zu 
Fall geprüft. 

c) Ein Nachweis der ausreichenden Kenntnisse in 
Englisch auf dem Niveau von B2 oder höher des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(GER). 

2Ausnahmen von Satz 1 lit. a) sind § 4 dieser Ordnung 
zu entnehmen. 
 
(2) 1Nachweise gemäß Konsortialvertrag (s. Konsortial-
vertrag: 4.1 ((Anlage 1 der Studien- und Prüfungsord-
nung für den Studiengang Forced Migration: Europe in 
a Global Context (Master of Arts)) für die Zugangsvo-
raussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 sind digital 
in deutscher oder englischer Sprache bzw. in Form ei-
ner entsprechenden beglaubigten Übersetzung einzu-
reichen. 2Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) kann sowohl im Zuge von Stichproben als auch 
im Einzelfall zur Prüfung der Echtheit die Vorlage von 
Originaldokumenten bzw. amtlich beglaubigten Kopien 
verlangen. 
 
(3) 1Alle Bewerberinnen und Bewerber für den Studien-
gang Forced Migration: Europe in a Global Context 
(Master of Arts) durchlaufen unabhängig von dem je-
weiligen Studienpfad ein von der SWPS-Universität in 
Warschau gemäß Konsortialvertrag (s. Konsortialver-
trag: 4.4 (Anlage 1 der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang Forced Migration: Europe in a Glo-
bal Context (Master of Arts)) durchgeführtes obligatori-
sches Aufnahmeverfahren, dass über die Zulassung 
zum Studiengang entscheidet. 2Das Governing Board 
überwacht gemäß Konsortialvertrag (s. Konsortialver-
trag 4.5 (Anlage 1 der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang Forced Migration: Europe in a Glo-
bal Context (Master of Arts )) das Zulassungsverfahren 
und trifft die endgültige Zulassungsentscheidung für 
den Studienpfad „Border Regimes“ unter Beachtung der 
für die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) gel-
tenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Zu-
gang und die Zulassung, insb. unter Beachtung des 
Brandenburgischen Hochschulgesetz (BbgHG) vom 9. 
April 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 12]) geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30], 
S.32) und des Gesetzes über die Hochschulzulassung 
im Land Brandenburg vom 1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 
18]) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
9. April 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 12], S.76), sowie unter Be-
achtung der RahmenO ZuZ der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 03.05.2017 in der Fassung 

der zweiten Änderungssatzung vom 06.11.2019 und 
dieser studiengangsspezifischen Ordnung. 3Die Zulas-
sungsentscheidung erfolgt auf Grundlage der akademi-
schen Leistungen, der Relevanz des fachlichen und be-
ruflichen Hintergrunds, der Motivation sowie der ergän-
zenden Nachweise von Engagement und Kompetenzen 
und beurteilt die Eignung der Bewerberin bzw. des Be-
werbers für das Programm. 4In Fällen, in denen das 
Governing Board allein auf der Grundlage der einge-
reichten Unterlagen keine Entscheidung treffen kann, 
kann ein Gespräch mit der Bewerberin oder dem Be-
werber gemäß Konsortialvertrag (s. Konsortialvertrag 
4.6 (Anlage 1 der Studien- und Prüfungsordnung für 
den Studiengang Forced Migration: Europe in a Global 
Context (Master of Arts) geführt werden. 5Dieser Schritt 
ist optional und wird nur dann durchgeführt, wenn dies 
für den Abschluss des Bewertungsprozesses erforder-
lich ist. 
 
 

§ 4 
Hochschulabschluss 

(zu § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ) 

1Die Zulassung zu diesem Masterstudiengang kann 
auch im Falle des § 2 Abs. 3 Satz 2 - 4. RahmenO ZuZ 
und unter den dortigen Voraussetzungen und Bestim-
mungen beantragt werden. 2Der Studienbewerber bzw. 
die Studienbewerberin weist dies durch das Einreichen 
einer entsprechenden Leistungsübersicht der Hoch-
schule in Form einer amtlich beglaubigten Kopie nach, 
aus der die vorläufige Durchschnittsnote ersichtlich 
wird.  
 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese studiengangsspezifische Ordnung für den Zu-
gang und die Zulassung zum Studiengang Forced Mig-
ration: Europe in a Global Context (Master of Arts) tritt 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) in Kraft. 
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Aufgrund von § 20 Abs. 2 S. 1, § 23 Abs. 2 S. 1 und 
§ 24 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 09.04.2024 (GVBl. I/24 Nr. 12) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung ei-
ner staatlichen Universitätsmedizin im Land Branden-
burg vom 21.06.2024 GVBl.I-2024, Nr. 30, in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung 
von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüs-
sen (Hochschulprüfungsverordnung – HSPV) vom 
04.03.2015 (GVBl. II/15, Nr. 12), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2025 
(GVBl.II/25, [Nr. 65], S.8) in Verbindung mit § 13 Abs. 5 
Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 4.09.2019 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020), zuletzt geändert durch 
Zweite Änderungssatzung der Grundordnung der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2024) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) vom 13.07.2022 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 04/2022), geändert durch die Erste Satzung 
zur Änderung der Allgemeinen Studien- und Prüfungs-
ordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge (ASPO) 
vom 17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 3/2024) 
erlässt der Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) die folgende studiengangsspezifische Ord-
nung:12  

 
 
 

Studien- und Prüfungsordnung für 
den Studiengang 

Forced Migration: Europe in a 
Global Context 
(Master of Arts) 

 
vom 14.1.2026 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Ziele des Studiums 
§  3 Abschlussgrad 
§  4 Unterrichtssprache 
§  5 Studienbeginn 
§  6 Mobilität 

 
12Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt. 

§  7 Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums  
(Modulübersicht) 

§  8 Lehr- und Prüfungsformen sowie Organisation 
von Prüfungen 

§  9 Prüfungsberechtigung 
§ 10 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleis-

tungen und Prüfungsleistungen sowie Anrech-
nung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten  

§ 11 Masterarbeit 
§ 12 Abschlusskolloquium 
§ 13 Bewertung von Prüfungen und Berechnung 

der Gesamtnote 
§ 14 Inkrafttreten 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Der Master-Studiengang Forced Migration: Europa 
in a Global Context ist ein Studiengang, der von der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) gemeinsam 
mit mehreren Universitäten ausländischer Staaten aus 
dem Europäischen Hochschulraum koordiniert und an-
geboten wird und zu dem gemeinsamen Abschluss 
(Joint Master’s Degree) „Master of Arts (M.A.)“ führt. 
2An dem Studiengang sind neben der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder) als Partneruniversität noch 
folgende weitere Partneruniversitäten der European 
Reform University Alliance (ERUA) beteiligt: 

• New Bulgarian University (Bulgarien), 

• University of the Aegean (Griechenland), 

• SWPS University (Polen), 

• Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis 

(Frankreich), 

• Università degli Studi di Macerata (Italien). 

(2) 1Der Studiengang weist ein integriertes Curriculum 
auf, das aus einer Einführungsphase, drei von den Stu-
dierenden alternativ wählbaren Pfaden (EU Border Re-
gimes, Inclusion of children and minors oder Politics 
and policies), einem Forschungskolloquium, einem be-
ruflichen Praktikum und einer Abschlussphase besteht. 
2Studierende, die sich an der EUV für diesen Master-
Studiengang einschreiben, können nur den Studienpfad 
EU Border Regimes studieren. 
 
(3) 1Die Zusammenarbeit der Partneruniversitäten ist im 
Konsortialvertrag vom 14.10.2025(Anlage 1: „Consor-
tium Agreement“) – im folgenden „Konsortialvertrag“ 
genannt – geregelt. 2Der Konsortialvertrag sieht ein ab-
gestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und eine ge-
meinsame Qualitätssicherung vor. 3Leistungen, die die 
Studierenden, im Rahmen des integrierten Curriculums 
an anderen Partneruniversitäten erbringen, erkennen 
die Partner gemeinsam und gegenseitig an. 
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(4) 1Die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) (ASPO) in der Neu-
fassung vom 13.07.2022, geändert durch die Erste Sat-
zung zur Änderung der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) vom 17.07.2024 diese Studien- und Prüfungs-
ordnung gelten nur für die von der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) durchgeführten Teile des Stu-
diengangs. 2Die ASPO und diese Ordnung finden An-
wendung auf alle in diesem Studiengang an der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) eingeschrie-
benen Studierenden. 3Studierende des Master-Studien-
gangs Forced Migration: Europa in a Global Context, 
die an einer Partneruniversität eingeschrieben sind, 
aber nicht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) eingeschrieben sind, unterfallen den Studien- 
und Prüfungsbedingungen der jeweiligen Partneruni-
versität. 
 
(5) 1Die Partneruniversitäten richten ein Internationales 
Prüfungskomitee (Art. 9.2 Konsortialvertrag) ein, das 
die Aufgaben eines Prüfungsausschusses wahrnimmt. 
2Die Partneruniversitäten richten ein Governing Board 
(Art. 2.4 Konsortialvertrag) sowie eine gemeinsame 
Prüfungskommission für die Bewertung der Masterar-
beit und die mündliche Prüfung ein.  
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

 
1Ziel des Studiengangs ist die Vermittlung von sozial-
wissenschaftlichem und interdisziplinärem Wissen zum 
Thema erzwungene Migration in europäischen und glo-
balen Kontexten. 2Dabei werden die dringenden und 
komplexen Herausforderungen erzwungener Migration 
betrachtet, wobei die zunehmende weltweite Vertrei-
bung infolge geopolitischer Instabilität, ökologischer 
Probleme und sozioökonomischer Faktoren im beson-
deren Fokus steht. 3Im Rahmen des Studiums erwer-
ben die Studierenden ein Verständnis für unterschiedli-
che lokale, nationale und regionale Gegebenheiten und 
Dynamiken sowie ein Verständnis des Operierens von 
Grenzen im Zusammenhang mit erzwungener Migra-
tion, und interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten. 
4Ziel des Programms ist es, die Studierenden mit dem 
notwendigen Wissen und den Fähigkeiten auszustat-
ten, um diese komplexen Themen zu verstehen, wirk-
sam zu bearbeiten und Lösungen zu entwickeln. 5Die 
Studierenden lernen, geeignete Forschungsmethoden 
und -methodologien für die Forschung zu erzwungener 
Migration anzuwenden, Forschungsergebnisse kritisch 
zu bewerten, eigene Forschungsfragen zu entwickeln 
und umzusetzen, sowie ihr Wissen und ihre Kompeten-
zen in die evidenzbasierte Entscheidungsfindung auf 
unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen geopo-
litischen Kontexten im Zusammenhang mit erzwunge-
ner Migration einzubringen. 6Darüber hinaus lernen sie, 
mit und für Migranten und Migrantinnen, einschließlich 
besonders vulnerabler Gruppen, zu arbeiten und sie zu 
unterstützen, um deren Aufnahme und Inklusion in auf-
nehmende Gesellschaften zu fördern.

 

§ 3 
Abschlussgrad 

 
1Nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudien-
gangs wird der akademische Grad „Master of Arts“ 
(M.A.) erworben, der als europäischer Abschluss („Eu-
ropean Degree“) von allen jeweils am Studienpfad be-
teiligten ERUA-Universitäten gemeinsam verliehen 
wird. 2Der Abschluss weist auf die europäische Zusam-
menarbeit und Mobilität im Rahmen von ERUA hin und 
entspricht den für europäische Joint Master-Pro-
gramme üblichen Standards in Bezug auf ECTS-Cre-
dits und akademische Qualität. 3Die Masterurkunde 
trägt das Logo der European Reform University Alli-
ance, die Namen und Logos aller Partneruniversitäten 
des Konsortiums, den Hinweis auf den Joint Masters 
Degree, die erzielte Abschlussnote sowie die Unter-
schriften der jeweiligen Rektoren und Rektorinnen der 
am Studienpfad beteiligten Hochschulen und ist in eng-
lischer sowie polnischer Sprache ausgestellt; sie ent-
spricht den Anforderungen des § 29 Abs.4 BbgHG. 
 
 

§ 4 
Unterrichtssprache 

 
Die Lehr- und Prüfungssprache ist Englisch. Fakultative 
Lehre kann auch in anderen Sprachen angeboten wer-
den.  
 
 

§ 5 
Studienbeginn 

 
(1) Das Studium kann zum Wintersemester eines jeden 
Jahres aufgenommen werden.  
 
(2) Der im Anhang zu dieser Studien- und Prüfungsord-
nung enthaltene Studienverlaufsplan (Anlage 2) dient 
als Orientierungs- und Planungshilfe für die Studieren-
den, die den Pfad „Border Regimes“ gewählt haben. 
 
 

§ 6 
Mobilität 

 
(1) 1Die Mobilität der Studierenden zwischen den Part-
neruniversitäten ist verpflichtend und integraler Be-
standteil des Studiengangs. Entsprechend ihrem ge-
wählten Curriculum müssen die Studierenden ein Se-
mester (30 ECTS-Credits) an jeder an dem gewählten 
Studienpfad beteiligten Partneruniversität gemäß der 
vorgesehenen Mobilitätsroute absolvieren. 2Studie-
rende des Pfads „European Border Regimes“ begin-
nen ihr Studium an der Europa-Universität Viadrina, 
wechseln für das zweite Semester an die SWPS Uni-
versity und verbringen das dritte Semester an der Uni-
versity of the Aegean. Über Ausnahmen, entscheidet 
das Internationale Prüfungskomitee. 
 
(2) 1Das im zweiten Semester beginnende 300-stündige 
berufliche Praktikum kann weltweit an einer geeigneten 
Praktikumsstelle unter der Aufsicht einer der 
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Partneruniversitäten durchgeführt werden. 2Die Prakti-
kumsstelle sowie der institutionelle oder organisatori-
sche Rahmen müssen mit den von dem Internationalen 
Prüfungskomitee bestimmten Betreuern und Betreue-
rinnen abgestimmt werden. 3Die Partneruniversitäten 
unterstützen die Studierenden bei der Suche nach ge-
eigneten Praktikumsplätzen. 
 
(3) 1Studierende im Studienpfad European Border Re-
gimes sind an der Europa-Universität Viadrina einge-
schrieben, und während der Mobilitätsphasen zusätz-
lich an den jeweiligen Partneruniversitäten, bis der Mas-
terabschluss erworben ist. 2Soweit Studierende in den 
Mobilitätsphasen an einer Partneruniversität einge-
schrieben sind, unterfallen diese Studierenden gegebe-
nenfalls zusätzlich den Studien – und Prüfungsbedin-
gungen der jeweiligen Partneruniversität. 
 
(4) 1Während der Mobilitätsphasen müssen die Studie-
renden die Regelungen der Gasthochschule einhalten. 
2Sie haben Anspruch auf die gleichen Dienstleistungen 
und Benutzung der Einrichtungen wie die anderen Stu-
dierenden der jeweiligen Partneruniversität. 
 
(5) An jeder Partneruniversität sind Studierende be-
rechtigt: 

a) an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und die 
zugehörigen Prüfungen abzulegen; 

b) Forschung für die Masterarbeit durchzuführen; 
c) alle Bildungs- und Trainingsangebote der Gast-

hochschule zu nutzen. 
 
(6) 1Studierende, die im Studienpfad European Border 
Regimes an der Europa-Universität Viadrina einge-
schrieben sind, müssen über eine Krankenversicherung 
verfügen. 2Die Partneruniversitäten stellen Informatio-
nen zur Anmeldung im nationalen Gesundheitssystem 
oder zu anderen erforderlichen Nachweisen über die 
Gesundheitsversorgung bereit. 
 
 

§ 7 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums (Mo-

dulübersicht) 
 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemester. Der 
Studienumfang beträgt 120 ECTS-Credits.  
 
(2) 1Der Masterstudiengang Forced Migration: Europe 
in a Global Context ist konsekutiv. 2Er umfasst drei ver-
schiedene Pfade, aus denen die Studierenden im Rah-
men ihrer Bewerbung für den Studiengang je einen 
wählen können, eine Reihe gemeinsamer Pflichtveran-
staltungen, ein verpflichtendes berufliches Praktikum, 
die Masterarbeit und das abschließende Kolloquium. 
Studierende werden je nach vorhandener Kapazität und 
entsprechend ihrer Wahl auf die drei Pfade verteilt. 3Ein 
Anspruch auf Einschreibung für einen gewählten Studi-
enpfad besteht nicht. Studierende, die ihr Studium an 
der Europa-Universität Viadrina beginnen, wählen und 
absolvieren den Pfad European Border Regimes; der 
unter Abs. 7 aufgeführte Studienaufbau mit den ECTS-

Credits und dem Arbeitsaufwand ist verbindlicher Be-
standteil dieses Studiengangs. 
 
(3) 1Zwei gemeinsam von den Partneruniversitäten an-
gebotene Kurse im ersten Semester sind verpflichtend 
und vermitteln sowohl theoretische Ansätze zur er-
zwungenen Migration als auch empirische Kenntnisse 
über globale, europäische und nationale Dynamiken 
der erzwungenen Migration. 2Der Kurs „Introduction to 
European Border Regimes“ ist im Rahmen des Pfades 
„European Border Regimes“ ebenfalls verpflichtend 
und muss im ersten Semester abgeschlossen werden. 
3Im ersten Semester sind zwei weitere für den Studien-
pfad vor Ort in Präsenz angebotene Lehrveranstaltun-
gen zu absolvieren.  
 
(4) 1Studierende aller drei Pfade verbringen ihr zweites 
Semester an der SWPS University für gemeinsame Me-
thodentrainings. 2Im zweiten Semester beginnt außer-
dem das verpflichtende berufliche Praktikum, das die 
Studierenden individuell und an unterschiedlichen Or-
ten auch außerhalb Polens absolvieren können. 
 
(5) 1Im dritten Semester wechseln die Studierenden an 
eine weitere Partneruniversität. Pfadspezifische Kurse 
für den Pfad „European Border Regimes“ werden re-
gelmäßig von der University of the Aegean angeboten.2 
Studierende müssen an einem verpflichtenden gemein-
samen Online-Forschungskolloquium teilnehmen, um 
sich auf ihr Masterarbeitsprojekt vorzubereiten. 
 
(6) 1Das vierte Semester ist der Forschung und Anferti-
gung der Masterarbeit gewidmet, die unter der Betreu-
ung von zwei Prüfern bzw. Prüferinnen aus zwei ver-
schiedenen Partneruniversitäten erfolgt. 2Die Bestel-
lung der Prüfer bzw. Prüferinnen erfolgt durch das Inter-
nationale Prüfungskomitee.  
 
(7) 1Der Studiengang besteht für den Pfad European 
Border Regimes insgesamt aus sieben Modulen (s.Ta-
belle 1) sowie der Masterarbeit mit Abschlusskollo-
quium. 2In den Modulen werden in jeder besuchten 
Lehrveranstaltung studienbegleitend Prüfungsleistun-
gen erbracht, die benotet werden. 3Der Aufbau des 
Studiengangs, die Verteilung der ECTS-Credits und 
des Workloads sowie die Notengewichtung sind in der 
folgenden Modulübersichtstabelle (Tabelle 1) ersicht-
lich. 4Grundsätzlich ist der Studiengang im Studien-
pfad European Border Regimes wie folgt aufgebaut: 
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Tabelle 1: Modulübersichtstabelle für den Studiengang Forced Migration: Europe in a Global Context – „European Border Regimes“ 

 
 

Bezeichnung 
des Moduls 

ECTS-
Credits 

Präsenzstu-
dium in SWS (in 
Arbeitsstunden) 

Präsenzstu-
dium in Stun-

den 

Selbststudium 
in Stunden 

Art der Er-
bringung des 

Leistungs-
nachweises 

Arbeits-
aufwand 

(gesamt in 
Std.) 

Gewicht für 
Gesamtnote 

Modul 1: Joint Introduction 12 4 60  240 
modul- 

abhängig 
300 

60 % 
(Studien- 

begleitende 
Leistungs-
nachweise) 

Modul 2: Forced Migration 
and Border regimes at EUV 

18 6 90 360 
modul- 

abhängig 
450 

Modul 3: Research Methods 
at SWPS 

15 10 120  255 
modul- 

abhängig 
375 

Modul 4: Internship at SWPS 15 - 30 345  375 

Modul 5: Refugee arrival and 
host societies at UAegean 

12 4  60  240  300 

Modul 6: Managing Border 
Control and Reception at 

UAegean 
12 4  60  240  300 

Modul 7: Research collo-
quium  

6 2  30 120  150 
 

Master’s Thesis 24 0 0 720 Masterarbeit 720 30 % 

Final Colloquium 6 0 0 180 
Mündliche 
Prüfung 

180 10 % 

Summen 120 30 450 2700   3150 100 % 
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(8) Näheres zu den Lehrveranstaltungen, insbesondere 
auch zu den Lehrformen, Teilnahmevoraussetzungen, 
Art und Umfang der Leistungsnachweise zur Leistungs-
erbringung, regelt Absatz 9. 
 
(9) 1In Modul 1 (Joint-Introduction, 12 ECTS-Credits) 
werden alle Studierenden des Studiengangs gemein-
sam theoretisch und empirisch in das Feld der erzwun-
genen Migration eingeführt. 2Im Rahmen dieses Moduls 
finden regelmäßig zwei online angebotene obligatori-
sche Einführungsveranstaltungen mit je 6 ECTS-Cre-
dits statt.3In Modul 2 (Forced Migration and Border Re-
gimes, 18 ECTS-Credits) belegen die Studierenden den 
für den Pfad „European Border Regimes“ einführenden 
Kurs Introduction to European Border Regimes, sowie 
die Kurse Forced Migration in the Context of Global Ine-
qualities und Externalization of European Borders. 4Im 
Modul 3 (Research Methods, 15 ECTS-Credits) werden 
die Studierenden in die Lage versetzt, quantitative und 
qualitative Methoden in der empirischen Sozialfor-
schung eigenständig für Forschungszwecke und beruf-
liche Zusammenhänge verstehen und anwenden zu 
können. 5Im Modul 4 (Internship,15 ECTS-Credits) ab-
solvieren die Studierenden ihr Praktikum. 6Sie erhalten 
die Möglichkeit mögliche Berufsfelder praktisch zu er-
kunden und erste Erfahrungen, Kompetenzen und Kon-
takte zu entwickeln. 7Im Modul 5 (Refugee arrival and 
host societies, 12 ECTS-Credits) befassen sich die Stu-
dierenden mit den sozialen Dimensionen der Auf-
nahme, Inklusion und Abwehr bzw. Exklusion von Ge-
flüchteten. 8Im Modul 6 (Managing Border Control and 
Reception, 12 ECTS-Credits) befassen sich die Studie-
renden mit den staatlichen Dimensionen und Technolo-
gien der Abwehr, Aufnahme und Inklusion von Geflüch-
teten. 9Der Kurs konzentriert sich auf die Analyse der 
beiden wichtigsten Formen der Migrationskontrolle in 
Grenzregionen. 10Im Modul 7 (Research colloquium, 6 
ECTS-Credits) werden die Studierenden angeleitet, ei-
gene Forschungsprojekte für ihre Masterarbeit zu ent-
werfen und auf ihre Durchführbarkeit zu prüfen. 11Die 
Modulbeschreibungen der an der Europa-Universität 
Viadrina angebotenen Module lauten wie folgt:  
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Modul 1: Joint Introduction 
 

Leistungspunkte 12 ECTS 
Gesamtarbeitsaufwand: 300 Stunden 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erlangen einen Überblick über „klassische” Theorien der Migration und kritischere Theorien und An-
sätze wie feministische und intersektionale Perspektiven, Dekolonialismus und Postkolonialismus sowie über Theorien 
der Autonomie von Migration und Demigrantisierung. Sie erwerben Kenntnisse über aktuelle und historische Fälle der 
erzwungenen Migration sowie über internationale Regulationen und Rechtsordnungen, die sich mit Asyl und Flucht 
befassen. 

Inhalte: Das Modul wird Studierende theoretisch und empirisch in das Feld der erzwungenen Flucht einführen. Die Stu-
dierende werden mit verschiedenen Konzeptualisierungen und Theorien der (erzwungenen) Migration vertraut gemacht 
sowie mit verschiedenen Situationen erzwungener Migration, wobei historische Beispiele sowie aktuelle Situationen 
und Rechtslagen herangezogen werden.  

Lehr- und Lernformen des Moduls: 
Vorlesungen, Diskussionen, eigenes Studium, eigene Recherchen und Lektüre, eigene Erstellung von schriftlichen 
Texten, Gruppenrecherchen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme: 
(a: Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Teilnahme am Modul; b: Hinweise für die geeignete Vorbereitung 
durch die Studierenden) 
a: keine 
b: keine 
 
Es gibt keine Voraussetzung für die Teilnahme. Alle Studierenden des Joint Masters nehmen während ihres ersten 
Semesters online an den gemeinsam angebotenen Einführungsveranstaltungen des Moduls teil.  

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS- Leistungspunkten bei erfolgreicher Prüfung in Prüfungsart, -umfang, -
dauer: 
Prüfungsformen gemäß § 8 Abs. 7 
Benotung: gemäß § 13 
 

Lehrveranstaltungsart  Präsenzzeit, Workload in 
Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

Vorlesung: 
Introduction to concepts 
and theories of (forced) 
migration 

2 SWS  
90 Stunden  
30 Stunden Präsenzzeit, 
60 Stunden Vor- und 
Nachbereitung der Lehr-
veranstaltung und der 
speziellen Arbeitsleis-
tung(en) 

6 ECTS 
Teilnahme, eine oder 
mehrere spezielle Ar-
beitsleistung(en) 

Der Kurs wird Studierende mit 
verschiedenen Konzeptualisie-
rungen und Theorien der (er-
zwungenen) Migration vertraut 
machen und ihnen eine fun-
dierte Grundlage für das Ver-
ständnis und die Analyse des 
empirischen Inhalts vermitteln, 
mit dem sie sich im weiteren 
Verlauf des Kurses befassen 
werden. Zunächst werden 
„klassische” Theorien der Mig-
ration verhandelt, bevor neu-
ere, kritischere Theorien und 
Ansätze wie feministischen und 
intersektionalen Perspektiven, 
Dekolonialismus und Postkolo-
nialismus sowie Theorien der 
Autonomie von Migration und 
Demigrantisierung vorgestellt 
werden.  

Vorlesung: 
The Study of (Forced) Mi-
gration – Empirical Focus 

2 SWS  
90 Stunden  
30 Stunden Präsenzzeit, 
60 Stunden Vor- und 
Nachbereitung der Lehr-
veranstaltung und der 
speziellen Arbeitsleis-
tung(en) 

6 ECTS 
Teilnahme, eine oder 
mehrere spezielle Ar-
beitsleistung(en) 

In diesem Kurs werden Studie-
rende mit verschiedenen geo-
politischen Dynamiken und 
Kontexten erzwungener Migra-
tion vertraut gemacht, wobei 
historische Beispiele sowie ak-
tuelle Situationen herangezo-
gen werden. Der Schwerpunkt 
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liegt auf der empirischen Be-
standsaufnahme hinsichtlich 
nicht nur des Migrationsge-
schehens, sondern auch der 
Grenzpolitiken, internationalen 
Rechtsrahmen und Standards 
im Bereich des Migrations-
rechts. 

 

Dauer des Moduls: ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester 

Beginn des Moduls: ☒ Wintersemester ☐ Sommersemester 

Das Modul wird pro Wintersemester einmal angeboten. 
 

 
 

Modul 2: Forced Migration and Border Regimes 
 

Leistungspunkte 18 ECTS 
Gesamtarbeitsaufwand: 450 Stunden 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erlangen einen Überblick über die Grenzregimeforschung, die ihren Schwerpunkt auf das Manage-
ment von Migration legt. Dabei sollen Studierende lernen, Grenzen im Hinblick auf die ihnen zugrundeliegenden Kon-
flikte und Aushandlungsprozesse als dynamisch zu begreifen. Die Studierenden lernen, sich mit den Ursachen von 
Migration und spezifisch erzwungener Migration auseinanderzusetzen. Sie sind in der Lage, die Operationen von 
Grenzregimen zur Aufrechterhaltung, Bewältigung oder auch Herausforderung globaler Ungleichheiten nachzuvollzie-
hen. 

Inhalte: Im Modul werden zentrale Theorien für ein Verständnis globaler Ungleichheiten vorgestellt, die Migrationspro-
zesse beeinflussen. Diese Theorien werden mit empirischen Untersuchungen von (erzwungener) Migration im Kontext 
globaler Ungleichheiten verbunden. Studierende werden mit den institutionellen, rechtlichen und technologischen Di-
mensionen von staatlichen Grenzoperationen vertraut gemacht, mit dem Schwerpunkt auf das Europäische Grenzre-
gime. Sie lernen, diese mit den politischen und kulturellen Normen und Regelwerken zu verbinden, die Grenzregimen 
zugrunde liegen. Sie befassen sich zudem mit den konflikthaften Auseinandersetzungen um und permanenten Trans-
formationen – darunter insbesondere die Externalisierung – von Grenzpolitiken.  

Lehr- und Lernformen des Moduls: 
Vorlesungsanteile, Seminardiskussionen, eigene Präsentationen, Plenardiskussionen, Gruppenarbeit, eigene Recher-
che und Lektüre, Erstellung eigener schriftlicher Arbeiten 

Voraussetzung für die Teilnahme: 
Die Wahl des Studiengangspfades „European Border Regimes“ ist die Voraussetzung für die Teilnahme. Der Studien-
gangspfad wird in Präsenz an der Europa-Universität Viadrina angeboten. Alle Studierenden des Pfades nehmen wäh-
rend ihres ersten Semesters in Präsenz an der Einführungsveranstaltung des Pfades teil.  
 
(a: Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Teilnahme am Modul; b: Hinweise für die geeignete Vorbereitung 
durch die Studierenden) 
a: keine 
b: keine 
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Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS- Leistungspunkten bei erfolgreicher Prüfung in Prüfungsart, -umfang, -
dauer: 
Prüfungsformen gemäß § 8 Abs. 7 
Benotung: gemäß § 13 
 

Lehrveranstaltungsart  Präsenzzeit, Workload in 
Stunden 

Leistungspunkte und 
Voraussetzung für deren 
Erteilung 

Themen, Inhalte 

Seminar: 
Introduction to European 
Border Regimes 

2 SWS  
90 Stunden  
30 Stunden Präsenzzeit, 
60 Stunden Vor- und 
Nachbereitung der Lehr-
veranstaltung und der 
speziellen Arbeitsleis-
tung(en) 

6 ECTS 
Teilnahme, eine oder 
mehrere spezielle Ar-
beitsleistung(en) 

Dieser Kurs bietet eine Einfüh-
rung in das Konzept des 
Grenzregimes und untersucht 
anhand dessen die Komplexität 
der sich ständig weiterentwi-
ckelnden Praktiken des Mana-
gements von Grenzen in Eu-
ropa und darüber hinaus. 
Grenzregime lassen sich als 
komplexe Systeme von Kon-
trollen, Regeln und Verfahren 
beschreiben, aber auch als 
Praktiken, die diejenigen regu-
lieren, die das Hoheitsgebiet 
eines Staates oder einer supra-
nationalen Einheit betreten 
wollen oder tatsächlich betre-
ten. 
 
 

Migration in the Context 
of Global Inequalities 

2 SWS  
90 Stunden  
30 Stunden Präsenzzeit, 
60 Stunden Vor- und 
Nachbereitung der Lehr-
veranstaltung und der 
speziellen Arbeitsleis-
tung(en) 

6 ECTS 
Teilnahme, eine oder 
mehrere spezielle Ar-
beitsleistung(en) 

Dieser Kurs vermittelt den Stu-
dierenden einen Einblick in die 
Zusammenhänge zwischen der 
erzwungenen grenzüberschrei-
tenden Migration von Men-
schen und globalen intersektio-
nalen Ungleichheiten, die 
durch nationale und regionale 
Grenzregime, durch das Erbe 
und die Kontinuitäten der Kolo-
nialgeschichte, durch ökologi-
sche Krisen und durch die ge-
genwärtige Dynamik des neoli-
beralen Kapitalismus geprägt 
sind. 

Externalisation of Borders 2 SWS  
90 Stunden  
30 Stunden Präsenzzeit,  
60 Stunden Vor- und 
Nachbereitung der Lehr-
veranstaltung und der 
speziellen Arbeitsleis-
tung(en) 

6 ECTS 
Teilnahme, eine oder 
mehrere spezielle Ar-
beitsleistung(en) 

Dieser Kurs konzentriert sich 
auf die zunehmende Externali-
sierung der europäischen 
Grenzen im Zusammenhang 
mit der Zusammenarbeit mit 
Drittländern bzw. der Zahlung 
von Geldern an diese Länder, 
um unerwünschte Migration 
nach Europa zu verhindern. 

 

Dauer des Moduls: ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester 

Beginn des Moduls: ☒ Wintersemester ☐ Sommersemester 

Das Modul wird pro Wintersemester einmal angeboten. 
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§ 8 
Lehr- und Prüfungsformen sowie  

Organisation von Prüfungen 
(zu § 4, § 7, § 13, §§ 14 bis 16, § 23 Abs. 7 ASPO) 

 
(1) Der Unterricht wird gemäß dem vereinbarten akade-
mischen Kalender, dem Curriculum und den Studien-
pfaden, die im Anhang 1 des ERUA-Konsortialvertrags 
festgelegt sind, durchgeführt. 
 
(2) Im Rahmen des Studiengangs sind folgende Lehr-
formen vorgesehen: 
 

− Seminare 
− Vorlesungen 
− Projekt- und Praxisseminare 
− Kolloquien 
− Projekt- und Praxisseminare / -tage 
− Exkursionen 
− Praktika 
− Sprachkurse. 

 
(3) 1Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen 
aller in den Absätzen 4 bis 7 aufgeführten Formen stu-
dienbegleitender Prüfungsleistungen bzw. Leistungs-
nachweise ist in der Regel die regelmäßige Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen und der Nachweis einer min-
destens mit „ausreichend“ zu bewertenden individuell 
erkennbaren Gesamtleistung gemäß den Absätzen 4 
bis 7. 2Eine Lehrveranstaltung gilt als regelmäßig be-
sucht, wenn der bzw. die Studierende nicht mehr als 
20% gefehlt hat. 
 
(4) 1Die Studienziele sowie die Formen von Unterricht 
und Prüfungen sind unter § 7 Abs. 9 und gemäß § 4 
Abs. 2 ASPO festgelegt. 2Leistungsnachweise in den 
einzelnen Kursen können den Prüfungen gleichgestellt 
werden. 
 
(5) 1Die Partneruniversitäten organisieren und führen 
Prüfungen im Rahmen dieses Studiengangs, die bei der 
Partneruniversität abgelegt werden gemäß ihren Rege-
lungen, Fristen, Prüfungsvoraussetzungen und inner-
halb des festgelegten Zeitrahmens, der Studienpro-
gramme und Studien- und Prüfungsordnungen der 
Partneruniversitäten durch. 2 Studierende müssen Prü-
fungen persönlich/persönlich anwesend und in engli-
scher Sprache ablegen (siehe auch § 13 ASPO). 
 
(6) 1Leistungen, die Studierende an der Europa-Univer-
sität Viadrina erbringen, werden gemäß den Vorgaben 
dieser Prüfungsordnung und ergänzend nach den ent-
sprechenden Regelungen der ASPO durchgeführt und 
bewertet. 2Prüfungen werden gemäß den Reglungen 
der §§ 9 ff ASPO durchgeführt, soweit diese Ordnung 
keine abweichenden Regelungen vorsieht. 
 
(7) 1Der Stellenwert des einzelnen Leistungsnachwei-
ses für eine Lehrveranstaltung nach ECTS-Credits wird 
– neben der Teilnahme an der Lehrveranstaltung ge-
mäß Abs. 2 einschließlich der Vor- und Nachberei-
tungszeit – nach den folgenden Kriterien bestimmt:

2Für 6 ECTS-Credits ist an der Europa-Universität Vi-
adrina eine der folgenden Leistungen zu erbringen: 

− eine Hausarbeit im Umfang von ca. 3.000 – 
3.500 Wörtern (10 -15 Seiten) 

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
ca. 3.000 – 3.500 Wörtern (10 – 15 Seiten Ge-
samtumfang) 

− schriftliche Prüfung (mit einer Prüfungsdauer 
von 90 Minuten)  

− mündliche Prüfung mit einer Prüfungsdauer 
von 20 Minuten 

− Mündliche Präsentation mit schriftlicher Doku-
mentation (Präsentation ca. 10–15 Minuten 
plus ca. 8 Seiten Dokumentation) 

 

3Für die an den anderen Partneruniversitäten erworbe-
nen ECTS-Credits erbringen Studierende analoge Leis-
tungen nach den dort geltenden Kriterien. 
 
(8) 1Haben Studierende eine erforderliche studienbe-
gleitende Prüfungsleistung, eine Zwischen- oder Ab-
schlussprüfung nicht innerhalb einer Frist, von vier Se-
mestern nach überschreiten der Regelstudienzeit gem. 
§ 7 Abs.1 Satz 1 erfolgreich abgelegt, so sind sie ver-
pflichtet, an einer Studienfachberatung teilzunehmen. 
2Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung einer Prü-
fungsfrist von dem oder der Studierenden nicht zu ver-
treten ist; eine angemessene Verlängerung der Prü-
fungsfrist ist durch das Internationale Prüfungskomitee 
möglich, soweit der Studierende einen begründeten 
Einzelfall für sein Prüfungsverhältnis darlegen kann. 
3Die Studienfachberatung hat durch eine Hochschulleh-
rerin, einen Hochschullehrer, eine Akademische Be-
schäftigte oder einen Akademischen Beschäftigten zu 
erfolgen. 4Ziel der Studienfachberatung ist der Ab-
schluss einer Vereinbarung, in der das weitere Studium 
geplant wird und sich die oder der Studierende zu be-
stimmten Maßnahmen zur Erreichung der Studienziele 
verpflichtet und weitere zur Förderung des weiteren 
Studienverlaufs geeignete Maßnahmen der Hoch-
schule vereinbart werden (Studienverlaufsvereinba-
rung). 8Bei der Festlegung von Verpflichtungen ist die 
persönliche Situation der oder des Studierenden ange-
messen zu berücksichtigen.  
 
 

§ 9 
Prüfungsberechtigung 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2, § 11 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2, 
§ 23 Abs. 5 S. 3 ASPO) 

 

(1) 1Zur Prüferin bzw. zum Prüfer kann in studienbeglei-
tenden Prüfungen bestellt werden, wer in einem dem 
Fächerkanon der Kulturwissenschaftlichen Fakultät ent-
stammenden Fach die Disputation des Promotionsver-
fahrens erfolgreich abgeschlossen hat und im Übrigen 
die Voraussetzungen von § 22 Abs. 5 BbgHG in Verbin-
dung mit § 11 Abs. 1 S. 1 und 2 ASPO erfüllt. 2Zur Prü-
ferin bzw. zum Prüfer für die Masterarbeit oder das Kol-
loquium kann auch bestellt werden, wer an einer der 
Partneruniversitäten als Prüferin oder Prüfer im Rah-
men des Studiengangs bestellt werden kann. 3Schriftli-
che und mündliche Leistungen die an der EUV erbracht 
werden und deren Bestehen Voraussetzung für die 
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Fortsetzung des Studiums an der EUV ist (letzte Wie-
derholungsmöglichkeit), sind in der Regel von mindes-
tens zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. 
4Mündliche Leistungen sind von einer oder einem Prü-
fenden in der Regel in Gegenwart einer sachkundigen 
Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers abzu-
nehmen. 5Als Beisitzerin oder Beisitzer kann nur bestellt 
werden, wer mindestens den entsprechenden Ab-
schlussgrad, der mit dem Studiengang erlangt werden 
soll, oder einen vergleichbaren Hochschulgrad, eine 
vergleichbare staatliche oder kirchliche Prüfung in ei-
nem vergleichbaren Studiengang abgelegt hat. 
 
(2) Personen, die die Anforderungen gemäß § 11 Abs 3 
ASPO erfüllen, können als Mitarbeitende Prüferinnen 
oder Prüfer für studienbezogene mündliche Prüfungen 
gemäß § 15 Abs. 2 ASPO bestellt werden. 
 
(3) 1Studienbezogene Prüfungen werden in der Regel 
von den Lehrenden erstellt und bewertet, die die Lehr-
veranstaltungen in den jeweiligen Prüfungsfächern 
durchführen und die Anforderungen gemäß § 11 ASPO 
(Prüfer und Prüferinnen, Gutachter und Gutachterin-
nen, Beisitzer und Beisitzerinnen) erfüllen. 2Bei Prüfun-
gen, für deren Bestehen eine positive Bewertung Vo-
raussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist (letzte 
Wiederholungsmöglichkeit), bestellt das Internationale 
Prüfungskomitee eine Hochschullehrerin oder einen 
Hochschullehrer. 
 
(4) 1Studierende die eine Prüfung nicht bestehen, ha-
ben Anspruch auf eine einmalige Wiederholungsprü-
fung für diesen Kurs. 2Zeitpunkt und Form der Wieder-
holungsprüfung werden von der Partneruniversität fest-
gelegt, die den Kurs anbietet.  
 
 

§ 10 
(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 12 ASPO) 

Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie 

Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten regelt § 12 ASPO. 
 
(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderlichen 
Informationen über die Leistung, deren Anerkennung 
begehrt wird, beizubringen. 2Die Anerkennung und An-
rechnung erfolgt im Ergebnis einer Prüfung der von der 
antragstellenden Person beigebrachten Unterlagen. 
3Bei Ablehnung der Anerkennung von Leistungen nach 
§ 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch das Internationale Prü-
fungskomitee wird auf schriftlichen Antrag der oder des 
Studierenden an das Internationale Prüfungskomitee 
eine Anerkennungsprüfung durchgeführt, sofern der 
oder die Studierende glaubhaft macht, die entsprechen-
den Kenntnisse und Fähigkeiten anderweitig erworben 
zu haben. 4Die Anerkennungsprüfung wird von einem 
prüfungsberechtigten Hochschullehrer oder einer 

prüfungsberechtigen Hochschullehrerin der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät durchgeführt, der bzw. die vom 
internationalen Prüfungskomitee bestellt wird; das Inter-
nationale Prüfungskomitee kann diese Kompetenz 
durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. seine 
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin übertragen. 5Die Prüfungsform dieser 
Anerkennungsprüfung wird, unter Beachtung von § 23 
Abs. 5 S. 1, Abs. 6 S. 1 ASPO, vom Internationalen 
Prüfungskomitee in Absprache mit dieser Hochschul-
lehrerin oder diesem Hochschullehrer festgelegt, unter 
Berücksichtigung der für das anzuerkennende Modul zu 
erreichenden Qualifikationsziele und Auswahl der in § 6 
Abs. 5 dieser Ordnung geregelten Prüfungsformen. 
 
(3) 1Bei Bestehen der Prüfung mit mindestens „ausrei-
chend“ gilt die Leistung als anerkannt. 2Bei Nichtbeste-
hen ist die Nichtanerkennung als Entscheidung des In-
ternationalen Prüfungskomitees gemäß § 12 Abs. 6 
S. 1 ASPO der bzw. dem betreffenden Studierenden 
mitzuteilen und zu begründen. 
 
(4) Alle innerhalb einer Partneruniversität zum Studien-
gang Forced Migration: Europe in a Global Context er-
brachten Leistungen werden von den anderen Part-
neruniversitäten anerkannt.  
 
(5) Die Überführung der Noten erfolgt über die gemein-
same ECTS-Konversion gemäß den Bestimmungen 
des Konsortialvertrags (Anlage 1). 
 
(6) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kennt-
nisse und Fähigkeiten können auf Antrag nach 12 Abs. 
7 ASPO anerkannt werden. 
 
 

§ 11 
Masterarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 10 Abs. 3 S. 2, § 17 
Abs. 3, 4, 5 S. 2 und 3, Abs. 16, S. 3, § 18 S. 5 und 6 

ASPO) 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 72 der insgesamt 90 
ECTS-Credits der studienbegleitenden Studien- und 
Prüfungsleistungen gemäß § 7 dieser Ordnung. 
 
(2) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 
18 Wochen. 2Die Masterarbeit hat einen Umfang von 65 
bis 80 DIN A4-Seiten. 3Die vom Studierenden abzuge-
bende Masterarbeit ist in der Schriftart Font Times New 
Roman, Größe 12, Zeilenabstand 1,5 zu verfassen; in 
begründeten Ausnahmefällen kann eine ähnliche 
Schriftart. 
 
(3) Die Masterarbeit ist mindestens von zwei Gutach-
tern bzw. Gutachterinnen (gemäß §11 Abs. 1 ASPO) 
aus zwei verschiedenen Partneruniversitäten (Art. 9.2. 
Konsortialvertrag) zu bewerten, die für den themati-
schen Pfad, in dessen Rahmen die Arbeit erstellt wird, 
fachliche Expertise mitbringen.  
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(4) 1Die Zuweisung der Gutachter bzw. Gutachterinnen 
erfolgt durch Abstimmung zwischen den akademischen 
Konsortiumskoordinator bzw. der Konsortiumskoordi-
natorin (s. Konsortialvertrag – Anlage 1), den Betreue-
rinnen und Betreuern sowie den Studierenden, unter 
Berücksichtigung der fachlichen Expertise der in Be-
tracht kommenden Gutachter bzw. Gutachterinnen. 
2Die Gutachter bzw. Gutachterinnen bestellt das Gover-
ning Board unter Berücksichtigung der Voraussetzun-
gen zur Prüfungsberechtigung gemäß Konsortialver-
trag. 3Mindestens ein Gutachter oder eine Gutachterin 
der Masterarbeiten, die an der Europa-Universität 
Frankfurt (Oder) betreut werden, in der Regel der Erst-
gutachter oder die Erstgutachterin, muss die Einstel-
lungsvoraussetzungen für Professoren und Professo-
rinnen nach dem Brandenburgischen Hochschulgesetz 
erfüllen und in dem Fachgebiet, auf das sich die Ab-
schlussarbeit bezieht, eine eigenverantwortliche, selb-
ständige Lehrtätigkeit an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) ausüben und soll der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät angehören. 4Er oder sie kann 
auch Juniorprofessor oder Juniorprofessorin in dem 
Fachgebiet sein. 5Die andere begutachtende Person 
muss promoviert sein. 
 
(5) Die Masterarbeit wird gemäß Konsortialvertrag (An-
hang 4-6) bewertet. 
 
(6) Die Masterarbeit ist in Englisch zu verfassen. 
 
(7) Darüber hinaus muss die Arbeit alle spezifischen 
formalen oder rechtlichen Anforderungen erfüllen, die 
von der Universität der Erstgutachterin oder des Erst-
gutachters, bei der die Arbeit formal eingereicht wird, 
vorgeschrieben sind (z. B. Titelseite, erforderliche Er-
klärungen) und die dem Studierenden vor Beginn der 
Bearbeitung bekannt gemacht wurden.  
 
(8) 1Wird die Masterarbeit mit der Note „fail/nicht ausrei-
chend" (F bzw. 5,0) bewertet, kann der bzw. die Studie-
rende gemäß § 17 Abs. 16 ASPO einmal eine neue 
Masterarbeit mit anderer Themenstellung anfertigen. 
2Die Anmeldung des zweiten Masterarbeitsthemas soll 
spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe des Nicht-
bestehens erfolgen. 
 
(9) Die Gutachten sind der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten spätestens eine Woche vor dem Abschlusskollo-
quium zur Kenntnis zu geben.  
 
 

§ 12 
Abschlusskolloquium 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 18 ASPO) 
 
(1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Abschluss-
kolloquium (mündliche Masterprüfung) ist der Nach-
weis: 
− einer mindestens mit der Note 4,0 bewerteten Mas-

terarbeit, 

− des erfolgreichen Abschlusses aller studienbeglei-
tenden Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 7 
gemäß Konsortialvertrag im Gesamtumfang von 90 
ECTS-Credits. 

− dass das berufliche Praktikum abgeleistet ist. 
 
(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung besteht aus der 
Verteidigung der Masterarbeit und hat eine Länge von 
30 Minuten. Die Prüfung wird mit einer Note gemäß 
§ 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 2Die wesentlichen Gegen-
stände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Pro-
tokoll festzuhalten. 3Das Ergebnis der Prüfung ist dem 
Kandidaten bzw. der Kandidatin jeweils im Anschluss 
an die Prüfung bekanntzugeben. 
 
(3) 1Das Abschlusskolloquium wird vor drei Prüfern bzw. 
Prüferinnen abgelegt. 2Die Prüfer bzw. Prüferinnen wer-
den vom Governing Board des Konsortiums bestellt. 
3Alle der drei im Studienverlauf besuchten Partneruni-
versitäten sind unter den Prüfern und Prüferinnen ver-
treten.4 Die Prüfungsrechtigung ergibt sich aus den je-
weiligen Regeln der Parneruniversitäten; in der Regel 
handelt es sich um Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer.  
 
(4) 1Maximal drei Angehörige und/oder Mitglieder der 
Partneruniversität können neben den an der Prüfung 
unmittelbar Beteiligten mit Zustimmung des Kandidaten 
bzw. der Kandidatin anwesend sein. 2Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten 
bzw. die Kandidatin. 
 
(5) 1Wird das Abschlusskolloquium mit der Note „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet, kann es einmal gemäß 
§ 25 Abs. 3 ASPO wiederholt werden. 2Diese Wieder-
holung des Abschlusskolloquiums soll spätestens drei 
Monate nach dem ersten Versuch erfolgen. 
 
 

§ 13 
Bewertung von Prüfungen und 
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. A), Abs. 2,  
§ 26 Abs. 1 S. 1 und 4 ASPO) 

 
(1) 1Die Bewertung der studienbegleitenden Prüfungs-
leistungen, einschließlich der Masterarbeit und des Ab-
schlusskolloquiums, erfolgt nach dem Notensystem des 
Konsortiums ( 1.4 des Konsortialvertrags, s.Anlage 1). 
2Prüfungsleitungen, die an einer Partneruniversität zu 
erbringen sind und dort benotet werden unterliegen den 
einschlägigen Regeln der jeweiligen Partneruniversität, 
an welcher die Prüfungsleitung erbracht wird. 
 
(2) 1Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen nach Abs. 1 werden Zwischenwerte gemäß An-
hang 1.4 des Konsortialvertrags (Anlage 1) gebildet. 
2Die an der Europa-Universität Viadrina vergebenen 
Noten für studienbegleitende Prüfungsleistungen wer-
den wie folgt konvertiert: 
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ECTS Noten  
des Konsorti-

ums 
Definition 

Noten der Europa- 
Universität Viadrina 

A Excellent 1.0 - 1.3 

B Very Good 1.7 - 2.0 

C Good 2.3 - 2.7 

D Satisfactory 3.0 - 3.3 

E Sufficient 3.7 – 4.0 

F/FX Fail 5.0 

 

(3) 1Die Gesamtnote wird wie folgt berechnet:  

60% 
Studienbegleitende Leistungsnachweise 
(Module 1 – 7) 

30% Masterarbeit 

10% Abschlusskolloquium 

 
2Bei der Errechnung der Note für die studienbegleiten-
den Leistungsnachweise orientiert sich die Gewichtung 
der Kursnoten an der Anzahl der ECTS-Credits (ge-
wichtetes arithmetisches Mittel gemäß 1.4 Konsortial-
vertrag (Anlage 1). 
 
(4) 1Die Gesamtnote wird von der koordinierenden Part-
neruniversität SWPS errechnet, und auf der Abschluss-
urkunde sowohl dem in Polen entsprechenden Beno-
tungssystem als auch im ECTS Notensystem des Kon-
sortiums ausgedrückt (siehe Anhang 1.4 Konsortialver-
trag). 2Die folgende Tabelle setzt das ETCS Notensys-
tem zu dem in Polen angewandten System ins Verhält-
nis: 
 
 

ECTS Noten Definition Polen (SWPS) 

A Excellent 5.0 

B Very Good 4.5 

C Good 4.0 

D Satisfactory 3.5 

E Sufficient 3.0 

F Fail 2.0 

 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in Kraft. 
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Aufgrund von § 10 Abs. 5 Satz 2, §13 Abs. 1 und 2, § 20 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, § 24 Abs. 1 Satz 2 und § 81 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschul-
gesetzes (BbgHG) vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12]) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30], S.32), in Verbindung 
mit § 6 Abs. 4 Satz 1 und § 7 Abs. 3 des Brandenburgi-
schen Hochschulzulassungsgesetzes (BbgHZG) vom 
1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12], S. 76), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 3 der 
Verordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen durch die 
Hochschulen des Landes Brandenburg (Hochschulzu-
lassungsverordnung (HZV) vom 17.02.2016 (GVBl. 
II/16, Nr.6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11. Juli 2023 (GVBl.II/23, [Nr. 46]), in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 04.09.2019 (Amtli-
che Bekanntmachungen der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020, S. 1), zuletzt geän-
dert durch die Zweite Satzung zur Änderung der Grund-
ordnung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Nr. 04/2024, S. 2), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Rahmenordnung für Zugang und Zulassung zum Stu-
dium (RahmenO ZuZ) an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 03.05.2017 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder), Nr. 03/2017, S. 3), zuletzt geändert 
durch die Zweite Änderungssatzung vom 06.11.2019 
(Amtliche Bekanntmachungen der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 01/2020, S. 1), erlässt der 
Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät fol-
gende13 

 
 

Studiengangsspezifische Ordnung für 
den Zugang und die Zulassung zum 

Studiengang Language and Media Stu-
dies (Master) 

 
 

vom 14.01.2026 
 
 
Inhalt 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zulassungsbeschränkung 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Hochschulabschluss 
§ 5 Inkrafttreten 
 
 
 

 
13Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt.  

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 Abs. 2 RahmenO ZuZ) 

Die Bestimmungen der Rahmenordnung für Zugang 
und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
03.05.2017 zuletzt geändert durch die Zweite Ände-
rungssatzung vom 06.11.2019 werden gemäß § 1 
Abs. 2 RahmenO ZuZ für den Studiengang Language 
and Media Studies (Master) an der Kulturwissenschaft-
lichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) wie folgt konkretisiert und ergänzt. 
 
 

§ 2 
Zulassungsbeschränkung 
(zu §§ 2 Abs. 1, 3, 7 und 9  

sowie 3 Abs. 1 RahmenO ZuZ) 

1Sofern der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und 
das Auswahlverfahren zur Vergabe von Studienplätzen 
nicht durch die Stiftung für Hochschulzulassung im 
zentralen Vergabeverfahren durchgeführt wird, finden 
die Vorschriften der §§ 3 sowie 5 bis 10 RahmenO ZuZ 
für das Zulassungsverfahren Anwendung. 2Die allge-
meinen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1, 3, 
7 und 9 RahmenO ZuZ gelten unabhängig von einer be-
stehenden Zulassungsbeschränkung. 3In den nachfol-
genden Bestimmungen finden sich darüber hinaus wei-
tere Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 4 und 5 
RahmenO ZuZ. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(zu § 2 Abs. 4, 5 und 8 
Satz 1 RahmenO ZuZ) 

(1) 1Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang 
Language and Media Studies (Master) sind: 

a) Ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss an einer deutschen oder ausländischen 
Hochschule im Umfang von 180 ECTS-Credits bzw. 
sechs Semestern, in dem einschlägige Studien- 
und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 
30 ECTS-Credits in Fächern mit sprach-, medien- 
oder geisteswissenschaftlichem Schwerpunkt (z.B. 
Linguistik, Medienwissenschaften, Kommunikati-
onswissenschaft, Publizistik, Kulturwissenschaft, 
Ästhetik) nachgewiesen wurden; 

b) Ein Nachweis der ausreichenden Kenntnisse in 
Englisch auf dem Niveau von UNIcert II bzw. B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(GER). 

2Ausnahmen von Satz 1 lit. a) sind § 4 dieser Ordnung 
zu entnehmen. 
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3Für die Zulassung von Studierenden, die im Rahmen 
von Doppelabschluss-Abkommen (Double Degree Ag-
reements) zum Studium eingeschrieben werden, kön-
nen abweichende sprachliche Voraussetzungen von 
Satz 1 lit. b) festgelegt werden. 
 
(2) 1Nachweise für die Zugangsvoraussetzungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 sind digital in deutscher oder 
englischer Sprache bzw. in Form einer entsprechenden 
beglaubigten Übersetzung einzureichen. 2Die Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kann sowohl im 
Zuge von Stichproben als auch im Einzelfall zur Prüfung 
der Echtheit die Vorlage von Originaldokumenten bzw. 
amtlich beglaubigten Kopien verlangen. 
 
 

§ 4 
Hochschulabschluss 

(zu § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ) 

1Die Zulassung zu diesem Masterstudiengang kann 
auch im Falle des § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ 
und unter den dortigen Voraussetzungen und Bestim-
mungen beantragt werden. 2Der Studienbewerber bzw. 
die Studienbewerberin weist dies durch das Einreichen 
einer entsprechenden Leistungsübersicht der Hoch-
schule in Form einer amtlich beglaubigten Kopie nach, 
aus der die vorläufige Durchschnittsnote ersichtlich 
wird. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

1Diese studiengangsspezifische Ordnung für den Zu-
gang und die Zulassung zum Studiengang Language 
and Media Studies (Master) tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in 
Kraft. 
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Aufgrund von § 20 Abs. 2 S. 1, § 23 Abs. 2 S. 1 und 
§ 24 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 09.04.2024 (GVBl. I/24 Nr. 12) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung ei-
ner staatlichen Universitätsmedizin im Land Branden-
burg vom 21.06.2024 GVBl.I-2024, Nr. 30, in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung 
von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüs-
sen (Hochschulprüfungsverordnung – HSPV) vom 
04.03.2015 (GVBl. II/15, Nr. 12), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2025 
(GVBl.II/25, [Nr. 65], S.8) in Verbindung mit § 13 Abs. 5 
Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 4.09.2019 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020), zuletzt geändert durch 
Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2024) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) vom 13.07.2022 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 04/2022) zuletzt geändert durch Erste Sat-
zung zur Änderung der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) in der Neufassung vom 13.07.2022 vom 
17.07.2024, erlässt der Fakultätsrat der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) die folgende studiengangsspezifische 
Ordnung:14 

 
 
 

Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang 

Language and Media Studies 
(Master) 

 
vom 14.01.2026 
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14Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
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§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 ASPO) 
 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) werden für den Studiengang Language and Me-
dia Studies mit dem Abschluss Master of Arts an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder) gemäß § 1 Abs. 2 ASPO 
wie folgt ergänzt bzw. erläutert. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ASPO) 
 
1Ziel des forschungsorientierten Studiengangs ist die 
Vermittlung von kritischer Medienwissenschaft und mul-
timodaler und kulturwissenschaftlich orientierter 
Sprachgebrauchsforschung. 2Erforscht werden medi-
ale, sprachliche sowie sprach-verkörperlichte Praktiken 
in zeitgenössischen Gesellschaften. 3Dabei wird Wert 
darauf gelegt, den Studierenden die Verschränkungen 
von theoretischen Ansätzen aus der Sprach- und Medi-
enforschung nahezubringen. 4Die fundierte und prakti-
sche Vermittlung von Methodenkenntnissen in einem 
der beiden Bereiche (Sprach- oder Medienforschung) 
gehört zu den Zielen des Studienganges. 5Die unter-
richteten Inhalte stammen aus den Feldern der Medien-
ästhetik, Medientheorie, Gestenforschung, Soziolingu-
istik, Pragmatik und Medienlinguistik.. 6Gegenstand des 
Studiums sind Kommunikationskontexte (Alltag, Institu-
tionen, audio-visuelle Medien), kommunikative und äs-
thetische Praktiken (mündlich und schriftlich, monomo-
dal und multimodal, analog und digital), Diskursformen 
(Alltagsgespräch, Text, Audio-Visualität, politischer und 
öffentlicher Diskurs) und damit im Zusammenhang ste-
hende gesellschaftliche Strukturen (Machtverhältnisse, 
Zugehörigkeiten und Diversität). 7Durch die Masterprü-
fung weisen die Studierenden die Fähigkeit nach, wis-
senschaftliche Gegenstände in einem internationalen 
Forschungsdiskurs zu verorten, Fragestellungen im 
Kontext internationaler Forschung zu entwickeln sowie 
diese bezogen auf internationale Standards schriftlich 
und mündlich zu präsentieren. 8Mit der Abschlussarbeit 
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zeigen die Studierenden, dass sie selbständig in der 
Lage sind, eine Fragestellung und dessen angemes-
sene theoretische und methodische Bearbeitung inner-
halb einer vorgegebenen Frist entsprechend wissen-
schaftlicher Methoden zu entwickeln, zu bearbeiten und 
in kohärenter Form schriftlich darzustellen.  
 
 

§ 3 
Abschlussgrad 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und § 2 Abs. 2 ASPO) 
 
Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Master-
studiums wird der akademische Grad „Master of Arts“ 
(M.A.) erworben. 
 
 

§ 4 
Unterrichtssprache 

 
1Die Lehr- und Prüfungssprachen sind Englisch und 
Deutsch, wobei ein rein englischsprachiges Angebot er-
möglicht wird. 2Optionale Lehrveranstaltungen können 
auch in weiteren Sprachen angeboten werden. 3In Dop-
pelabschlussabkommen können hiervon abweichende 
Bestimmungen getroffen werden. 4Sofern die Studie-
renden sich für einen freiwilligen Auslandsstudienauf-
enthalt entscheiden, richtet sich die Unterrichtssprache 
im Ausland nach dem Studienangebot der gewählten 
Partnerinstitution. 5Die diesbezüglichen Informationen 
werden vorab durch die Abteilung für Internationales zur 
Verfügung gestellt. 
 
 

§ 5 
Studienbeginn 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 2 S. 2 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium kann zum Wintersemester und zum 
Sommersemester eines jeden Jahres aufgenommen 
werden. 2In Doppelabschlussabkommen können hier-
von abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
 
(2) Eine Orientierungshilfe für ein zeitlich abgestimmtes 
Studium geben die Studienverlaufspläne, die den Stu-
dierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 4 Abs. 2, 
§ 5 Abs. 1 S. 2 bis 4 und § 7 ASPO) 

 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemester. 
2Der Studienumfang beträgt 120 ECTS-Credits. 3Es 
handelt sich um einen konsekutiven Masterstudien-
gang. 
 
(2) 1Der Masterstudiengang besteht aus sieben Modu-
len: Modul 1: Introduction to Language and Media Stu-
dies (18 ECTS), Modul 2, 3 und 4 (Topic I – III, je 
12 ECTS), Modul 5: Research (12 ECTS), Modul 6 und 
7 (Electives I und II, je 12 ECTS) sowie der schriftlichen 

Masterarbeit (24 ECTS) und dem mündlichen Ab-
schlusskolloquium (6 ECTS). 2Jedes Modul wird mit ei-
ner Gesamtprüfung abgeschlossen, die sich aus den er-
brachten studienbegleitenden Prüfungsleistungen in 
den besuchten Veranstaltungen des Moduls zusam-
mensetzt. 3Die einzelnen Prüfungsbestandteile bezie-
hen sich auf das Modulthema und bilden einen nach-
vollziehbaren Gesamtzusammenhang. 4Der Aufbau 
des Studiengangs, die Verteilung der ECTS-Credits 
und des Workloads sowie die Notengewichtung sind in 
der folgenden Modulübersichtstabelle ersichtlich. 5In 
Doppelabschlussabkommen können hiervon abwei-
chende Bestimmungen getroffen werden. 6In diesem 
Fall werden die Abweichungen im Aufbau, bei der Ver-
teilung der ECTS-Credits oder des Workloads sowie 
ggf. der Notengewichtung in den Dokumenten des je-
weiligen Doppelabschlussabkommens festgelegt und 
den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. 
7Grundsätzlich ist der Masterstudiengang wie folgt auf-
gebaut: 
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Bezeichnung des Moduls 
ECTS- 

Credits 

Präsenzstu-
dium in SWS 
(in Arbeits-
stunden) 

Präsenzstu-
dium in Stun-

den 

Selbststudium 
in Stunden 

Art der Er-
bringung des 

Leistungs-
nachweises15 

Arbeits-
aufwand 
(gesamt 
in Std.) 

Gewicht für 
Gesamtnote 

 Zentralbereich  

Modul 1: Introduction to  
Language and Media Studies 

18 4 60 480 
modul- 

abhängig 
540 

75 % 
(Studien- 

begleitende 
Leistungs-

nachweise) 

Modul 2: Topic I 12 4 – 8  60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 3: Topic II 12 4 – 8  60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 4: Topic III 12 4 – 8  60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 5: Research 12 6 90 270 
modul- 

abhängig 
360 

 Wahlpflichtbereich 

Modul 6: Elective I 12 4 – 8  60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 7: Elective II 12 4 – 8  60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

 Masterabschlussphase  

Master’s Thesis 24 0 0 720 Masterarbeit 720 20 % 

Final Colloquium 6 0 0 180 
Mündliche 

Prüfung 
180 5 % 

Summen 120 30 – 50 450 – 750 2850 – 3150  3600 100 % 

 
 

 
15 Detaillierte Informationen zur Art der Leistungserbringung sind im ergänzenden Modulkatalog enthalten. 
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(3) 1Das Verhältnis von Selbst- und Präsenzstudienzei-
ten ist von den Studierenden im oben angegebenen 
Rahmen selbst zu bestimmen. 2Der Umfang des Prä-
senzstudiums beträgt somit mindestens 450 Stunden, 
bei einem maximalen Umfang des Selbststudiums von 
3150 Stunden. 3Näheres zu den Lehrveranstaltungen, 
insbesondere auch zu den Lehrformen, Teilnahmevo-
raussetzungen, Art und Umfang der Leistungsnach-
weise zur Leistungserbringung, ist im Modulkatalog ent-
halten, der in geeigneter Form ergänzend zu dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung veröffentlicht wird. 4Die 
Wahlfreiheit erfolgt unter Beachtung der Regelungen in 
§ 7 Abs. 5 S. 2 und 3. 
 

(4) 1Der Zentralbereich umfasst die Module 1 bis 5. 2In 
Modul 1 (Introduction, 18 ECTS-Credits) werden die 
theoretischen und methodischen Grundlagen von 
Sprach- und Medienforschung vermittelt. 3Medienwis-
senschaftliche und sprachwissenschaftliche Inhalte 
werden in Bezug zueinander gelehrt. 4Vermittelte In-
halte sind theoretische und methodische Grundlagen in 
den Bereichen Gesprächsanalyse, Pragmatik, Soziolin-
guistik, Diskursforschung, linguistische Anthropologie, 
Medienlinguistik, Multimodalität/Audio-Visualität, Medi-
enästhetik und Medientheorie.5Im Rahmen dieses Mo-
duls finden regelmäßig zwei obligatorische Einfüh-
rungsveranstaltungen mit jeweils 9 ECTS-Credits statt. 
6In Modul 2 (Topic I, 12 ECTS-Credits) belegen die Stu-
dierenden eine der folgenden Wahlpflichtoptionen aus 
dem spezifischen Angebot des Studiengangs: 

− Language and the Body 

− Aesthetics of Audio-Visual Media 

− Language in Society 

− Language in Media Cultures 
 
7In Modul 3 (Topic II, 12 ECTS-Credits) belegen die 
Studierenden eine weitere der Wahlpflichtoptionen ge-
mäß Satz 6. 8In Modul 4 (Topic III, 12 ECTS-Credits) 
belegen die Studierenden eine dritte der Wahlpflichtop-
tionen gemäß Satz 6. 9Das Modul 5 (Research, 
12 ECTS-Credits) initiiert und fördert die eigene For-
schungsarbeit der Studierenden in Forschungssemina-
ren und -kolloquien. 10Es bereitet die Studierenden stu-
dienbegleitend auf die Masterabschlussarbeit vor. 
 

(5) 1Der Wahlpflichtbereich setzt sich aus zwei Wahl-
pflichtmodulen (Module 6 und 7) à 12 ECTS-Credits zu-
sammen. 2In diesen Modulen müssen zwei unterschied-
liche aus den folgenden Wahloptionen (Electives) be-
legt werden: 
 

− Vertiefung der Wahlpflichtoption Topic I 

− Vertiefung der Wahlpflichtoption Topic II 

− Vertiefung der Wahlpflichtoption Topic III 

− Belegung einer weiteren Wahlpflichtoption (als 
Topic IV) aus dem Angebot des Studiengangs 
gemäß Abs. 4 S. 6 

− Belegung eines Interdisciplinary Elective, dabei 
kann aus den folgenden Optionen gewählt wer-
den: 
o Central and East European Studies 
o Gender and Queer Studies 
o Cultural History 
o Philosophy and Arts in Times of Crisis 

− Vertiefung des Interdisciplinary Elective „Cent-
ral and East European Studies“ (nur anwählbar 
bei der Belegung des entsprechenden Inter-
disciplinary Electives in Modul 6) 

− Belegung der Wahloption „Language and Prac-
tice“ 

 
3Bei der Wahl der Option „Vertiefung des Interdiscipli-
nary Elective: Central and East European Studies“ bil-
den die Studierenden einen zusätzlichen thematischen 
Schwerpunkt aus, dieser wird ergänzend auf dem Zeug-
nis ausgewiesen.  
 
4Die Wahloption „Language and Practice“ eröffnet fol-
gende Wahlmöglichkeiten, die so gewählt bzw. kombi-
niert werden müssen, dass in der Summe 12 ECTS-
Credits erworben werden: 

o Fremdsprachennachweise gemäß § 7 Abs. 6. 
o Berufsqualifizierendes Praktikum mit einer 

Dauer von 4 oder 8 Wochen (Vollzeit) gemäß 
§ 7 Abs. 7, 

o Seminare und Workshops aus dem Bereich 
praxisrelevanter Fertigkeiten entsprechend der 
Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis, 

o Besuch von Lehrangeboten zur Vermittlung zu-
kunftsweisender Kompetenzen (Future Skills), 

o universitätsinterne Zertifikate und Microcreden-
tials. 

 
5Praxisrelevante Seminare und Workshops sowie Lehr-
angebote im Bereich der Future Skills werden jeweils 
rechtzeitig über das Vorlesungsverzeichnis des Studi-
engangs bekannt gegeben. 
 
 

§ 7 
Lehr- und Prüfungsformen sowie  

Organisation von Prüfungen 
(zu § 4, § 7, § 13, §§ 14 bis 16, § 23 Abs. 7 ASPO) 

 
(1) Im Rahmen des Studiengangs sind folgende Lehr-
formen vorgesehen: 
 

− Seminare 
− Vorlesungen 
− Kolloquien 
− Projekt- und Praxisseminare 
− Exkursionen 
− Praktika 
− Sprachkurse 

 
(2) 1Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen 
aller unten aufgeführten Formen studienbegleitender 
Prüfungsleistungen bzw. Leistungsnachweise ist in der 
Regel die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen und der Nachweis einer mindestens mit „ausrei-
chend“ zu bewertenden individuell erkennbaren Ge-
samtleistung gemäß den Absätzen 4 bis 7. 2Eine Lehr-
veranstaltung gilt als regelmäßig besucht, wenn der 
bzw. die Studierende nicht mehr als 20% gefehlt hat. 
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(3) 1Die Studierenden werden von der Abteilung für In-
ternationales dabei unterstützt, geeignete Hochschulen 
für einen fakultativen Auslandsaufenthalt zu finden. 
2Der Studiengang bietet den Studierenden die Möglich-
keit, mit ausgewählten Partnerhochschulen im Ausland 
einen Doppelabschluss (Double Degree) zu erwer-
ben.5Die im Rahmen von Doppelabschlussabkommen 
ggf. abweichend zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen ergeben sich aus den jeweiligen ver-
traglichen Vereinbarungen mit der bzw. den beteiligten 
Partnerinstitutionen. 6Diese Studien- und Prüfungsleis-
tungen sind jeweils in einem spezifischen Modulplan 
dokumentiert, werden im unverbindlichen Studienver-
laufsplan berücksichtigt und in einer ergänzenden Mo-
dulbeschreibung erläutert, welche digital veröffentlicht 
und den Studierenden in geeigneter Weise zur Kenntnis 
gebracht wird. 7Der Pflicht- bzw. Wahlpflichtcharakter 
der ggf. abweichend zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen ergibt sich aus der ergänzenden Mo-
dulbeschreibung gemäß S. 6. 8Der Prüfungsausschuss 
entscheidet über die Anerkennung dieser im Rahmen 
eines Doppelabschlussabkommens erbrachten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, nach Maßgabe der in 
dem jeweiligen Doppelabschlussabkommen mit der je-
weiligen ausländischen Partnerhochschule festgeleg-
ten Regelungen, sofern solche in dem Abkommen ge-
troffen worden sind. 
 
(4) 1Gemäß § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 ASPO sind die 
Qualifikationsziele sowie die Lehr- und Prüfungsformen 
im Modulkatalog festgelegt. 2Prüfungsleistungen sind in 
den in Abs. 5 bis 7 genannten Formen zu absolvieren. 
3Soweit sich ein Modul aus mehreren benoteten Teil-
leistungen zusammensetzt, orientiert sich die Gewich-
tung der Einzelnoten bei der Errechnung der Modulnote 
an der Anzahl der ECTS-Credits der einzelnen Teilleis-
tungen. 
 
(5) 1Der Stellenwert des einzelnen Leistungsnachwei-
ses für eine Lehrveranstaltung nach ECTS-Credits wird 
– neben der Teilnahme an der Lehrveranstaltung ge-
mäß Abs. 2 einschließlich der Vor- und Nachberei-
tungszeit – nach den folgenden Kriterien bestimmt: 
 
Für 3 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 

− Vortrag/Präsentation 
− ein Essay mit einem Umfang von 1.000 – 1.500 

Wörtern 
− kleiner Beitrag zur Wissenschaftskommunika-

tion (z.B. in Form von Social Media Posts); 
 
Für 6 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 

− eine Hausarbeit im Umfang von 3.000 – 3.500 
Wörtern  

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
3.000 – 3.500 Wörtern 

− Klausur (mit einer Prüfungsdauer von mindes-
tens 90 und höchstens 120 Minuten) 

− mündliche Prüfung mit einer Prüfungsdauer 
von ca. 20 Minuten 

− Vortrag/Präsentation (ca. 10-15 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung im Umfang von ca. 
2.000 Wörtern 

− Lehr- und Lernportfolios mit einem Umfang von 
3.000 – 3.500 Wörtern 

− Erstellen ca. 15-minütigen Podcasts mit schrift-
lichem Transkript und wissenschaftlichen Ver-
weisen 

− zwei Leistungen aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits; 

 
Für 9 ECTS-Credits (nur in Vertiefungsveranstaltun-
gen) 

− eine Hausarbeit im Umfang von 5.000 – 6.000 
Wörtern 

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
5.000 – 6.000 Wörtern 

− je eine Leistung aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits und aus der vorgenann-
ten Kategorie für 6 ECTS-Credits. 

 
2In einer einzelnen Lehrveranstaltung können maximal 
9 ECTS-Credits erworben werden. 3Mindestens drei der 
studienbegleitenden Leistungsnachweise müssen wäh-
rend des Studiums durch Hausarbeiten (6 oder 
9 ECTS) erbracht werden. 
 
(6) Leistungsnachweise für den Erwerb von Fremdspra-
chenkenntnissen bei der Belegung der Option Langu-
age and Practice können unter Berücksichtigung von 
Satz 2 – 4 wie folgt erworben werden: 
 
9 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert Basis bzw. A2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
12 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert I bzw. B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
12 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert II bzw. B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 

12 ECTS-Credits: 
Sprachprüfung in einer Fremdsprache auf dem 
Niveau von UNIcert III bzw. C1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens (GER). 
Über die Anerkennung von Sprachnachweisen 
anderer Art entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
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12 ECTS-Credits: 
Zertifikat „Wissenschaftskommunikation“ in 
Deutsch als Fremdsprache gemäß Prüfungs-
ordnung für die studienbegleitende Fremdspra-
chenausbildung am Sprachenzentrum der Eu-
ropa-Universität Viadrina in deren jeweils gel-
tender Fassung. Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 

2Die Anforderungen für die Sprachprüfungen regelt die 
Prüfungsordnung für die studienbegleitende Fremd-
sprachenausbildung am Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 3Im Rahmen der Option Language 
and Practice können keine Leistungsnachweise in der 
der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) zugrunde-
liegenden Sprache erbracht werden. 4Leistungsnach-
weise in den für die Zulassung benötigten Sprachen 
können nur in einem höheren als dem für die Zulassung 
benötigten Sprachniveau erworben werden. 5Leistungs-
nachweise für den Erwerb von Fremdsprachen müssen 
in der Zeit nach der Immatrikulation in den Studiengang 
erworben werden, um geltend gemacht zu werden. 
 

(7) 16 oder 12 ECTS-Credits können in Modul 7 bei der 
Belegung der Option „Language and Practice“ erwor-
ben werden durch den Nachweis über ein berufsqualifi-
zierendes Praktikum mit einer Dauer von entsprechend 
vier bzw. acht Wochen in Vollzeit oder einer entspre-
chend längeren Dauer in Teilzeit. 2Career Center und 
Abteilung für Internationale Angelegenheiten unterstüt-
zen bei der Suche nach einem geeigneten Praktikums-
platz ggf. auch im Ausland. 3Genaueres regeln die 
Praktikumsrichtlinien der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät. 4Über die Anerkennung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
 
 

§ 8 
Prüfungsberechtigung 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2, § 11 Abs. 1 und 3,  
§ 15 Abs. 2, § 23 Abs. 5 S. 3 ASPO) 

 

(1) 1Zur Prüferin bzw. zum Prüfer kann nur bestellt wer-
den, wer in einem dem Fächerkanon der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät entstammenden Fach die Dispu-
tation des Promotionsverfahrens erfolgreich abge-
schlossen hat und im Übrigen die Voraussetzungen von 
§ 22 Abs. 5 BbgHG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 S. 1 
und 2 ASPO erfüllt. 2Für praxisrelevante Leistungen 
und/oder Sprachleistungen können in Übereinstim-
mung mit den Regeln für die Lehre der für das Angebot 
und die Durchführung zuständigen Einheiten (wie dem 
Sprachenzentrum) abweichende Regelungen für die 
Prüfungsberechtigung gelten. 3In Doppelabschlussab-
kommen können abweichende Bestimmungen von S. 1 
getroffen werden. 4Die Regelungen zur Prüfungsbe-
rechtigung bei der Masterarbeit und beim Abschlusskol-
loquium in § 17 Abs. 3 sowie § 18 S. 3 und 4 ASPO ge-
hen diesem Paragraphen vor. 5Zum Beisitzer bzw. zur 
Beisitzerin studienbegleitender mündlicher Prüfungs-
leistungen gemäß § 15 Abs. 2 ASPO kann durch den 
Prüfungsausschuss bestellt werden, wer die Vorausset-
zungen gemäß § 11 Abs. 3 ASPO erfüllt.

(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in 
der Regel von denjenigen Lehrenden abgenommen, die 
die betreffende Lehrveranstaltung abhalten, in deren 
Rahmen die Prüfungsleistung erfolgt, und die Voraus-
setzungen des § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllen. 2Bei Prüfungs-
leistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fort-
setzung des Studiums ist (letzte Wiederholungsmög-
lichkeit) bestellt der Prüfungsausschuss einen 2. Prüfer 
bzw. eine 2. Prüferin, der bzw. die die Voraussetzungen 
nach § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllt. 3Der Prüfungsausschuss 
kann die Kompetenz zur Bestellung nach Abs. 1 S. 1 
und 5 und Abs. 2 S. 2 durch Beschluss auf seinen Vor-
sitzenden bzw. seine Vorsitzende und dessen oder de-
ren Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 
 
 

§ 9 
(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 12 ASPO) 

Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie 

Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten regelt § 12 ASPO. 
 
(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderlichen 
Informationen über die Leistung, deren Anerkennung 
begehrt wird, beizubringen. 2Die Anerkennung und An-
rechnung erfolgt im Ergebnis einer Prüfung der von der 
antragstellenden Person beigebrachten Unterlagen. 
3Bei Ablehnung der Anerkennung von Leistungen nach 
§ 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch den Prüfungsausschuss 
wird auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden 
an den Prüfungsausschuss eine Anerkennungsprüfung 
durchgeführt, sofern der oder die Studierende glaubhaft 
macht, die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
anderweitig erworben zu haben. 4Die Anerkennungs-
prüfung wird von einem prüfungsberechtigten Hoch-
schullehrer oder einer prüfungsberechtigen Hochschul-
lehrerin der Kulturwissenschaftlichen Fakultät durchge-
führt, der bzw. die vom Prüfungsausschuss bestellt 
wird; der Prüfungsausschuss kann diese Kompetenz 
durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. seine 
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin übertragen. 5Die Prüfungsform dieser 
Anerkennungsprüfung wird, unter Beachtung von § 23 
Abs. 5 S. 1, Abs. 6 S. 1 ASPO, vom Prüfungsaus-
schuss in Absprache mit dieser Hochschullehrerin oder 
mit diesem Hochschullehrer festgelegt, unter Berück-
sichtigung der für das anzuerkennende Modul zu errei-
chenden Qualifikationsziele und Auswahl der in § 6 
Abs. 5 dieser Ordnung geregelten Prüfungsformen. 
 
(3) 1Bei Bestehen der Prüfung mit mindestens „ausrei-
chend“ gilt die Leistung als anerkannt. 2Bei Nichtbeste-
hen ist die Nichtanerkennung als Entscheidung des 
Prüfungsausschusses gemäß § 12 Abs. 6 S. 1 ASPO 
der bzw. dem betreffenden Studierenden mitzuteilen 
und zu begründen. 
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§ 10 
Verpflichtende Studienfachberatung 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 7, § 3 Abs. 3 und § 6 ASPO)  
 
(1) 1Haben die Studierenden die für die erfolgreiche 
Beendigung des Studiums vorgesehenen 120 ECTS-
Credits, einschließlich der Abschlussprüfung, nicht bis 
zum Ende des achten Fachsemesters erworben und 
gegenüber dem Prüfungsamt nachgewiesen, so ist der 
oder die Studierende gemäß §§ 22 Abs. 2 S. 2 und 21 
Abs. 3 S. 1 BbgHG verpflichtet, an einer 
Studienfachberatung nach § 3 Abs. 3 ASPO in 
Verbindung mit § 6 ASPO teilzunehmen. 2Dies gilt nicht, 
wenn die Überschreitung der Frist von den 
Studierenden nicht zu vertreten ist. 3In Fällen gemäß 
Satz 2 gewährt der Prüfungsausschuss auf Antrag, dem 
entsprechende Nachweise zur Glaubhaftmachung 
beizufügen sind, eine angemessene Verlängerung. 
 
(2) 1Die Studienfachberatung im Sinne des Abs. 1 S. 1 
erfolgt durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 2Die Studierenden werden 
nach dem Beginn des neunten Fachsemesters zu der 
Studienfachberatung schriftlich eingeladen. Die 
Beratung erfolgt in Form eines persönlichen 
Gesprächs; in Ausnahmefällen kann diese auch 
schriftlich oder online erfolgen. 3Ziel dieser 
Studienfachberatung ist der schriftliche Abschluss einer 
Studienverlaufsvereinbarung gemäß § 6 Abs. 3 und 4 
ASPO. 4Bei der Festlegung von Verpflichtungen wird 
die persönliche Situation der oder des Studierenden 
angemessen berücksichtigt. Die Vereinbarung ist 
spätestens zum Ende der Vorlesungszeit des neunten 
Fachsemesters abzuschließen. 
 
(3) 1Im Falle der Nichteinhaltung der 
Studienverlaufsvereinbarung aus triftigem Grund ist der 
Nachweis des triftigen Grundes unmittelbar nach 
Bekanntwerden und in schriftlicher Form an den 
Prüfungsausschuss zu erbringen. 2Im Falle von 
Krankheit als triftigem Grund ist diese grundsätzlich mit 
einem ärztlichen Attest nachzuweisen, aus dem die 
durch die Erkrankung hervorgerufenen körperlichen 
bzw. psychischen Auswirkungen und die 
voraussichtliche Dauer der Erkrankung hervorgehen. 
3Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus die 
Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 4Die 
Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss 
schriftlich und unter Vorlage entsprechender 
Nachweise beantragt werden. 5Die vorgelegten Gründe 
werden vom Prüfungsausschuss geprüft. 6Bei 
Anerkennung der Gründe wird unverzüglich eine neue 
Studienverlaufsvereinbarung abgeschlossen. 
 
(4) 1Lehnen die Studierenden den Abschluss einer 
Studienverlaufsvereinbarung ab, schließen sie eine 
solche nicht innerhalb der in Abs. 2 und 3 genannten 
Frist ab oder haben die Studierenden auch nach Ablauf 
einer in der Studienverlaufsvereinbarung festgelegten 
Frist nicht die für die erfolgreiche Beendigung des 
Studiums vorgesehenen ECTS-Credits erworben und 
gegenüber dem Prüfungsamt nachgewiesen, so 
werden sie gemäß § 15 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BbgHG 

exmatrikuliert. 2Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung 
der Frist von den Studierenden nicht zu vertreten ist.  
 
 
 

§ 11 
Masterarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 10 Abs. 3 S. 2, 
§ 17 Abs. 3, 4, 5 S. 2 und 3, Abs. 16, S. 3, 

§ 18 S. 5 und 6 ASPO) 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 72 der insgesamt 
90 ECTS-Credits der studienbegleitenden Studien- und 
Prüfungsleistungen gemäß § 6 in Verbindung mit § 7 
Abs. 5 S. 3. 
 
(2) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 
18 Wochen. 
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von ca. 20.000 
Wörtern und kann in deutscher oder englischer Sprache 
verfasst werden. 
 
(4) 1Die Masterarbeit ist mindestens von zwei Gutach-
tern bzw. Gutachterinnen aus dem Fachgebiet, auf das 
sich die Abschlussarbeit bezieht, zu bewerten. 2Die 
Gutachter bzw. Gutachterinnen bestellt der Prüfungs-
ausschuss unter den Voraussetzungen zur Prüfungsbe-
rechtigung gemäß § 7 Abs. 8 S. 1 und 2. 3Der Prüfungs-
ausschuss kann diese Kompetenz durch Beschluss auf 
seinen Vorsitzenden bzw. seine Vorsitzende und des-
sen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin über-
tragen. 4Mindestens ein Gutachter oder eine Gutachte-
rin, in der Regel der Erstgutachter oder die Erstgutach-
terin, muss die Einstellungsvoraussetzungen für Pro-
fessoren und Professorinnen nach dem Brandenburgi-
schen Hochschulgesetz erfüllen, in dem Fachgebiet, 
auf das sich die Abschlussarbeit bezieht, eine eigenver-
antwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausüben und soll 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät angehören. 5Er 
oder sie kann auch Juniorprofessor oder Juniorprofes-
sorin in dem Fachgebiet sein. 
 
(5) Die Masterarbeit wird gemäß § 17 Abs. 14 ASPO in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 
 
(6) 1Wird die Masterarbeit mit der Note „nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet, kann der bzw. die Studierende 
gemäß § 17 Abs. 16 ASPO einmal eine neue Masterar-
beit mit anderer Themenstellung anfertigen. 2Die An-
meldung des zweiten Masterarbeitsthemas soll spätes-
tens sechs Monate nach Bekanntgabe des Nichtbeste-
hens erfolgen. 
 
(7) Die Gutachten sind der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten spätestens eine Woche vor dem Abschlusskollo-
quium zur Kenntnis zu geben. 
 
(8) 1Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, ist in den Doppelabschlussab-
kommen sowie im Modulplan und der 
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Modulbeschreibung geregelt, ob die Masterarbeit an 
der Europa-Universität Viadrina oder der Partnerhoch-
schule anzufertigen ist. 
 
(9) 1Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, darf die Masterarbeit, abwei-
chend von § 17 Abs. 7 S. 1 und 2 ASPO mit einer von 
dem oder der Studierenden früher oder gleichzeitig an 
dieser oder der Partnerhochschule im Rahmen des 
Doppelabschlussabkommen vorgelegten Masterarbeit, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Verleihung ei-
nes akademischen Grades ist oder war, inhaltlich n we-
sentlichen Teilen identisch sein. 
 
 

§ 12 
Abschlusskolloquium 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 18 ASPO) 
 
(1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Abschluss-
kolloquium (mündliche Masterprüfung) ist der Nach-
weis: 
− einer mind. mit der Note 4,0 bewerteten Masterar-

beit, 
− des erfolgreichen Abschlusses aller studienbeglei-

tenden Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 6 
in Verbindung mit § 7 Abs. 5 S. 3 im Gesamtum-
fang von 90 ECTS-Credits. 

 
(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung besteht aus zwei 
thematischen Prüfungsteilen mit einer Dauer von je-
weils 20 Minuten, also insgesamt 40 Minuten. 2Der 
erste Prüfungsteil besteht in der Regel aus der Vertei-
digung der Masterarbeit. 3Der zweite Prüfungsteil be-
fasst sich mit einem Thema aus einem der belegten To-
pic Module (thematische Wahlpflichtoption gemäß 
§ 6 Abs. 4 S. 6). 4Die Verteidigung der Masterarbeit 
kann ersetzt werden durch ein weiteres Thema aus ei-
nem der gewählten Topic Module oder ggf. aus einem 
belegten Interdisciplinary Elective. 5Die Prüfung wird mit 
einer Note gemäß § 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 6Die we-
sentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. 7Das Ergebnis der 
Prüfung ist dem Kandidaten bzw. der Kandidatin jeweils 
im Anschluss an die Prüfung bekanntzugeben. 
 
(3) 1Das Abschlusskolloquium wird vor zwei Prüfern 
bzw. Prüferinnen abgelegt. 2Die Prüfer bzw. Prüferin-
nen bestellt der Prüfungsausschuss unter den Voraus-
setzungen zur Prüfungsberechtigung gemäß § 7 Abs. 8 
S. 1 und 2; der Prüfungsausschuss kann diese Kompe-
tenz durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. 
seine Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter 
oder Stellvertreterin übertragen. 3Mindestens ein Prüfer 
oder eine Prüferin muss die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professoren und Professorinnen nach dem 
Brandenburgischen Hochschulgesetz erfüllen, in dem 
Fachgebiet, auf das sich die Abschlussarbeit bezieht, 
eine eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausü-
ben und soll der Kulturwissenschaftlichen Fakultät an-
gehören. 4Er oder sie kann auch Juniorprofessor oder 
Juniorprofessorin in dem Fachgebiet sein. 

 
(4) 1Maximal drei Angehörige und/oder Mitglieder der 
Hochschule können neben den an der Prüfung unmit-
telbar Beteiligten mit Zustimmung des Kandidaten bzw. 
der Kandidatin anwesend sein. 2Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten 
bzw. die Kandidatin. 
 
(5) 1Wird das Abschlusskolloquium mit der Note „nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet, kann es einmal gemäß 
§ 25 Abs. 3 ASPO wiederholt werden. 2Diese Wieder-
holung des Abschlusskolloquiums soll spätestens drei 
Monate nach dem ersten Versuch des S. 1 erfolgen. 
 
 

§ 13 
Bewertung von Prüfungen und 
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), Abs. 2, 
§ 26 Abs. 1 S. 1 und 4 ASPO) 

 
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen, einschließ-
lich der Masterarbeit und des Abschlusskolloquiums, 
erfolgt durch die gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a ASPO) 
auszudrückenden Noten. 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen nach Abs. 1 werden Zwischenwerte gemäß § 23 
Abs. 2 ASPO gebildet. 

(3) 1Die Gesamtnote wird wie folgt berechnet:  

75 % Studienbegleitende Leistungsnachweise 
(Module 1 - 7) 

20 % Masterarbeit 

5 % Abschlusskolloquium 

 
2Bei der Errechnung der Note für die studienbegleiten-
den Leistungsnachweise orientiert sich die Gewichtung 
der Modulnoten an der Anzahl der ECTS-Credits (ge-
wichtetes arithmetisches Mittel gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 
ASPO). 
 
(4) Die Gesamtnote wird nach den Noten des § 26 
Abs. 1 S. 4 ASPO ausgedrückt. 
 
 

§ 14 
Studienwechsel 

 
1Studierende, die vor dem Inkrafttreten dieser Studien- 
und Prüfungsordnung gemäß Studien- und Prüfungs-
ordnung vom 24.04.2019 im Masterstudiengang Spra-
che – Medien – Gesellschaft bereits eingeschrieben wa-
ren, können bis zum 30.09.2030 schriftlich und unwider-
ruflich beim Prüfungsamt beantragen, dass sie ihr Stu-
dium im Masterstudiengang Language and Media Stu-
dies weiterführen können und die Allgemeine Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 13.07.2022 in der Fassung der 
Änderungssatzung vom 17.07.2024 in Verbindung mit 
dieser Studien- und Prüfungsordnung für den Master-
studiengang Language and Media Studies in den 
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jeweils geltenden Fassungen auf sie angewandt wird. 
2Studierende gemäß S. 1, die ihr Studium nicht bis zum 
30.09.2030 abgeschlossen haben, werden in diese stu-
diengangspezifische Ordnung für den Masterstudien-
gang Language and Media Studies in Verbindung mit 
der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für Ba-
chelor- und Masterstudiengänge (ASPO) an der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
13.07.2022, zuletzt geändert durch Satzung vom 
17.07.2024, in den jeweils geltenden Fassungen über-
führt. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in Kraft. 
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Aufgrund von § 10 Abs. 5 Satz 2, §13 Abs. 1 und 2, § 20 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, § 24 Abs. 1 Satz 2 und § 81 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschul-
gesetzes (BbgHG) vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12]) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 30], S.32), in Verbindung 
mit § 6 Abs. 4 Satz 1 und § 7 Abs. 3 des Brandenburgi-
schen Hochschulzulassungsgesetzes (BbgHZG) vom 
1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 2024 (GVBl.I/24, 
[Nr. 12], S. 76), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Satz 3 der 
Verordnung über die Zulassung zu Studienplätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen durch die 
Hochschulen des Landes Brandenburg (Hochschulzu-
lassungsverordnung (HZV) vom 17.02.2016 (GVBl. 
II/16, Nr.6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
11. Juli 2023 (GVBl.II/23, [Nr. 46]), in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 04.09.2019 (Amtli-
che Bekanntmachungen der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020, S. 1), zuletzt geän-
dert durch die Zweite Satzung zur Änderung der Grund-
ordnung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Nr. 04/2024, S. 2), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Rahmenordnung für Zugang und Zulassung zum Stu-
dium (RahmenO ZuZ) an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 03.05.2017 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder), Nr. 03/2017, S. 3), zuletzt geändert 
durch die Zweite Änderungssatzung vom 06.11.2019 
(Amtliche Bekanntmachungen der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 01/2020, S. 1), erlässt der 
Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät fol-
gende16 

 
 

Studiengangsspezifische Ordnung für 
den Zugang und die Zulassung zum 
Studiengang Social Studies: Crises, 

Culture, Critique (Master) 
 
 

vom 14.01.2026 
 
 
Inhalt 
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§ 2 Zulassungsbeschränkung 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Hochschulabschluss 
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16Der Präsident hat am 18.03.2026 seine Genehmigung er-
teilt. 

§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 Abs. 2 RahmenO ZuZ) 

Die Bestimmungen der Rahmenordnung für Zugang 
und Zulassung zum Studium (RahmenO ZuZ) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
03.05.2017 zuletzt geändert durch die Zweite Ände-
rungssatzung vom 06.11.2019 werden gemäß § 1 
Abs. 2 RahmenO ZuZ für den Studiengang Social Stu-
dies: Crises, Culture, Critique (Master) an der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) wie folgt konkretisiert und er-
gänzt. 
 
 

§ 2 
Zulassungsbeschränkung 
(zu §§ 2 Abs. 1, 3, 7 und 9  

sowie 3 Abs. 1 RahmenO ZuZ) 

1Sofern der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und 
das Auswahlverfahren zur Vergabe von Studienplätzen 
nicht durch die Stiftung für Hochschulzulassung im 
zentralen Vergabeverfahren durchgeführt wird, finden 
die Vorschriften der §§ 3 sowie 5 bis 10 RahmenO ZuZ 
für das Zulassungsverfahren Anwendung. 2Die allge-
meinen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1, 3, 
7 und 9 RahmenO ZuZ gelten unabhängig von einer be-
stehenden Zulassungsbeschränkung. 3In den nachfol-
genden Bestimmungen finden sich darüber hinaus wei-
tere Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Abs. 4 und 5 
RahmenO ZuZ. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(zu § 2 Abs. 4, 5 und 8 
Satz 1 RahmenO ZuZ) 

(1) 1Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang 
Social Studies: Crises, Culture, Critique (Master) sind: 

a) Ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-

schluss an einer deutschen oder ausländischen 

Hochschule im Umfang von 180 ECTS-Credits bzw. 

sechs Semestern, in dem einschlägige Studien- 

und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 

30 ECTS-Credits in Fächern mit sozial- oder kultur-

wissenschaftlichem Bezug (z. B. Sozial- und Kultur-

anthropologie, Wirtschafts- und Sozialgeographie, 

Soziologie, Politologie, Philosophie) nachgewiesen 

wurden. 

b) Ein Nachweis der ausreichenden Kenntnisse in 

Englisch auf dem Niveau von B2 des Gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmens (GER). 

2Ausnahmen von Satz 1 lit. a) sind § 4 dieser Ordnung 
zu entnehmen. 
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3Für die Zulassung von Studierenden, die im Rahmen 
von Doppelabschluss-Abkommen (Double Degree Ag-
reements) zum Studium eingeschrieben werden, kön-
nen abweichende sprachliche Voraussetzungen von 
Satz 1 lit. b) festgelegt werden. 
 
(2) 1Nachweise für die Zugangsvoraussetzungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 sind digital in deutscher oder 
englischer Sprache bzw. in Form einer entsprechenden 
beglaubigten Übersetzung einzureichen. 2Die Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kann sowohl im 
Zuge von Stichproben als auch im Einzelfall zur Prüfung 
der Echtheit die Vorlage von Originaldokumenten bzw. 
amtlich beglaubigten Kopien verlangen. 
 
 

§ 4 
Hochschulabschluss 

(zu § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ) 

1Die Zulassung zu diesem Masterstudiengang kann 
auch im Falle des § 2 Abs. 3 Satz 2 ff. RahmenO ZuZ 
und unter den dortigen Voraussetzungen und Bestim-
mungen beantragt werden. 2Der Studienbewerber bzw. 
die Studienbewerberin weist dies durch das Einreichen 
einer entsprechenden Leistungsübersicht der Hoch-
schule in Form einer amtlich beglaubigten Kopie nach, 
aus der die vorläufige Durchschnittsnote ersichtlich 
wird. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

1Diese studiengangsspezifische Ordnung für den Zu-
gang und die Zulassung zum Studiengang Social Stu-
dies: Crises, Culture, Critique (Master) tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in Kraft. 
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Aufgrund von § 20 Abs. 2 S. 1, § 23 Abs. 2 S. 1 und 
§ 24 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 09.04.2024 (GVBl. I/24 Nr. 12) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung ei-
ner staatlichen Universitätsmedizin im Land Branden-
burg vom 21.06.2024 GVBl.I-2024, Nr. 30, in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung 
von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüs-
sen (Hochschulprüfungsverordnung – HSPV) vom 
04.03.2015 (GVBl. II/15, Nr. 12), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2025 
(GVBl.II/25, [Nr. 65], S.8) in Verbindung mit § 13 Abs. 5 
Nr. 1 der Grundordnung der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) vom 4.09.2019 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 02/2020), zuletzt geändert durch 
Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnung der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
17.07.2024 (Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 04/2024) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) vom 13.07.2022 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 04/2022) zuletzt geändert durch Erste Sat-
zung zur Änderung der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) in der Neufassung vom 13.07.2022 vom 
17.07.2024, erlässt der Fakultätsrat der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) die folgende studiengangsspezifische 
Ordnung:17 
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17Der Präsident hat am.18.03.2026 seine Genehmigung er-
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§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 ASPO) 
 

Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge 
(ASPO) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) werden für den Studiengang Social Studies: Cri-
ses, Culture, Critique mit dem Abschluss Master of Arts 
an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) gemäß § 1 Abs. 2 
ASPO wie folgt ergänzt bzw. erläutert. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ASPO) 
 

1Ziel des Studiengangs ist die Vermittlung sozialwissen-
schaftlicher Kenntnisse, mit deren Hilfe die Studieren-
den soziale Phänomene, konfliktreiche Herausforde-
rungen und Krisen in der heutigen Welt verstehen und 
kritisch hinterfragen können. 2Inhaltlich liegen die wähl-
baren Schwerpunkte des Studiengangs auf Migration 
und Grenzstudien, Rassismus, Nationalismus und Au-
toritarismus, Gender- und Queer-Studies, Kapitalismus 
und sozialer Ungleichheit sowie ökologischen Krisen. 
3Seminare sowie praxisorientierte Forschungs- und 
Lehrprojekte vermitteln den Studierenden theoretische 
und empirisch-methodische Werkzeuge der Sozialwis-
senschaften und der Philosophie. 4Diese ermöglichen 
es ihnen, gesellschaftliche Herausforderungen und 
Konflikte zu erforschen und dafür demokratische Lö-
sungswege zu entwickeln, die sozialen und politischen 
Formen von Herrschaft, Ausbeutung und Ausgrenzung 
entgegenwirken. 5Zur Vertiefung der Kenntnisse und 
Anwendungserfahrung in sozialwissenschaftlichen For-
schungsmethoden umfasst das Studienprogramm zu-
dem ein verpflichtendes Modul „Project“, in dem aus 
den genannten Themengebieten eine Lehrforschung 
angewählt werden muss. 6Mit der Abschlussarbeit sol-
len die Studierenden zeigen, dass sie in der Lage sind, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Problematik 
aus dem Gegenstandsbereich des Studiengangs mit 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 7Mit dem 
Abschlusskolloquium sollen sie nachweisen, dass sie in 
diesem Gegenstandsbereich ein vertieftes Wissen von 
sozialwissenschaftlichen Ansätzen, Theorien und Me-
thoden erworben haben. 
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§ 3 
Abschlussgrad 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und § 2 Abs. 2 ASPO) 
 
Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Master-
studiums wird der akademische Grad „Master of Arts“ 
(M.A.) erworben. 
 
 

§ 4 
Unterrichtssprache 

 
1Die Lehr- und Prüfungssprachen sind Englisch und 
Deutsch. 2Optionale Lehrveranstaltungen können auch 
in weiteren Sprachen angeboten werden. 3In Doppelab-
schlussabkommen können hiervon abweichende Best-
immungen getroffen werden. 4Sofern die Studierenden 
sich für einen freiwilligen Auslandsstudienaufenthalt 
entscheiden, richtet sich die Unterrichtssprache im Aus-
land nach dem Studienangebot der gewählten Partner-
institution. 5Die diesbezüglichen Informationen werden 
vorab durch die Abteilung für Internationales zur Verfü-
gung gestellt. 
 
 

§ 5 
Studienbeginn 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 2 S. 2 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium kann zum Wintersemester und zum 
Sommersemester eines jeden Jahres aufgenommen 
werden. 2In Doppelabschlussabkommen können hier-
von abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
 
(2) Eine Orientierungshilfe für ein zeitlich abgestimmtes 
Studium geben die Studienverlaufspläne, die den Stu-
dierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 

§ 6 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 4 Abs. 2,  
§ 5 Abs. 1 S. 2 bis 4 und § 7 ASPO) 

 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt vier Fachsemester. 
2Der Studienumfang beträgt 120 ECTS-Credits. 3Es 
handelt sich um einen konsekutiven Masterstudien-
gang. 
 
(2) 1Der Masterstudiengang besteht aus sieben Modu-
len, dem Einführungsmodul (Introduction) mit 18 ECTS, 
zwei Topic-Modulen mit je 12 ECTS, einem Research 
Modul (12 ECTS); einem Project Modul (12 ECTS), 
zwei Elective Modulen (jeweils 12 ECTS) sowie der 
schriftlichen Masterarbeit (24 ECTS) und dem mündli-
chen Abschlusskolloquium (6 ECTS). 2Jedes Modul 
wird mit einer Gesamtprüfung abgeschlossen, die sich 
aus den erbrachten studienbegleitenden Prüfungsleis-
tungen in den besuchten Veranstaltungen des Moduls 
zusammensetzt. 3Die einzelnen Prüfungsbestandteile 
beziehen sich auf das Modulthema und bilden einen 
nachvollziehbaren Gesamtzusammenhang. 4Der Auf-
bau des Studiengangs, die Verteilung der ECTS-

Credits und des Workloads sowie die Notengewichtung 
sind in der folgenden Modulübersichtstabelle ersicht-
lich. 5In Doppelabschlussabkommen können hiervon 
abweichende Bestimmungen getroffen werden. 6In die-
sem Fall werden die Abweichungen im Aufbau, bei der 
Verteilung der ECTS-Credits oder des Workloads sowie 
ggf. der Notengewichtung in den Dokumenten des je-
weiligen Doppelabschlussabkommens festgelegt und 
den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. 
7Grundsätzlich ist der Masterstudiengang wie folgt auf-
gebaut:
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Bezeichnung des Moduls 
ECTS- 

Credits 

Präsenzstudium 
in SWS (in  

Arbeitsstunden) 

Präsenz-
studium in 

Stunden 

Selbststu-
dium in 
Stunden 

Art der Er-
bringung des 

Leistungs-
nachweises18 

Arbeitsauf-
wand (gesamt 

in Stunden) 

Gewicht für  
Gesamtnote 

 Zentralbereich  

Modul 1: Introduction 18 6 60 – 90 450 – 480 
modul- 

abhängig 
540 

75 % 
(Studien- 

begleitende 
Leistungsnach-

weise) 

Modul 2: Topic I 12 4– 8 60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 3: Topic II 12 4– 8 60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 4: Research Module 12 4 60 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 5: Project Module 12 4 60 300 
modul- 

abhängig 
360 

 Wahlpflichtbereich 

Modul 6: Elective I 12 4– 8 60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

Modul 7: Elective II 12 4– 8 60 – 120 240 – 300 
modul- 

abhängig 
360 

 Masterabschlussphase  

Master’s Thesis 24 0 0 720 Masterarbeit 720 20 % 

Final Colloquium 6 0 0 180 
Mündliche 

Prüfung 
180 5 % 

Summen 120 30 – 46 450 –690 2910 – 3150  3600 100 % 

 

 
18 Detaillierte Informationen zur Art der Leistungserbringung sind im ergänzenden Modulkatalog enthalten. 
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(3) 1Das Verhältnis von Selbst- und Präsenzstudienzei-
ten ist von den Studierenden im oben angegebenen 
Rahmen selbst zu bestimmen. 2Der Umfang des Prä-
senzstudiums beträgt somit mindestens 450 Stunden, 
bei einem maximalen Umfang des Selbststudiums von 
3150 Stunden. 3Näheres zu den Lehrveranstaltungen, 
insbesondere auch zu den Lehrformen, Teilnahmevo-
raussetzungen, Art und Umfang der Leistungsnach-
weise zur Leistungserbringung, ist im Modulkatalog ent-
halten, der in geeigneter Form ergänzend zu dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung veröffentlicht wird. 4Die 
Wahlfreiheit erfolgt unter Beachtung der Regelungen in 
§ 7 Abs. 5 S. 2 und 3. 
 
(4) 1Der Zentralbereich umfasst die Module 1 bis 5. 
2Modul 1 (Introduction, 18 ECTS-Credits) dient der Ein-
führung in für den Studiengang fundamentale sozialwis-
senschaftliche und kulturwissenschaftliche Theorien 
sowie in Erkenntnistheorie, Forschungsdesigns und 
empirische Methoden der Sozialforschung. 3Im Rah-
men dieses Moduls finden regelmäßig eine obligatori-
sche Einführungsveranstaltung „Social Studies: Theo-
retical Perspectives“ (6 ECTS) und eine obligatorische 
Einführungsveranstaltung „Social Studies: Empirical 
Research and Methods“ (6 ECTS-Credits) statt. 4Die 
übrigen 6 ECTS-Credits werden in einer wahlobligatori-
schen Veranstaltung aus dem weiteren Lehrangebot in 
diesem Modul erbracht. 5In Modul 2 (Topic I, 12 ECTS-
Credits) belegen die Studierenden eine der folgenden 
Wahlpflichtoptionen aus dem spezifischen Angebot des 
Studiengangs: 

− Capitalism, Social Inequality, Ecological Crises 

− Borders and Migration, Racism and Authoritari-
anism  

− Theory, Culture, Critique 
 
6In Modul 3 (Topic II, 12 ECTS-Credits) belegen die 
Studierenden eine weitere der Wahlpflichtoptionen ge-
mäß Satz 5. 7Das Modul 4 (Research Module, 
12 ECTS-Credits) initiiert und fördert die eigene For-
schungsarbeit der Studierenden in Forschungssemina-
ren und -kolloquien. 8Es bereitet die Studierenden stu-
dienbegleitend auf die Masterabschlussarbeit vor. 9Die 
Angebote des Modul 5 (Project Module; 12 ECTS-Cre-
dits) zielen auf ein Projektergebnis ab (Ausstellungen, 
Podcasts, Policy Briefs usw.) und können in Zusam-
menarbeit mit nicht-universitären Akteuren/Institutionen 
durchgeführt werden. 
 
(5) 1Der Wahlpflichtbereich setzt sich aus zwei Wahl-
pflichtmodulen (Module 6 und 7) à 12 ECTS-Credits zu-
sammen. 2In diesen Modulen müssen zwei unterschied-
liche aus den folgenden Wahloptionen (Electives) be-
legt werden: 
 

− Vertiefung der Wahlpflichtoption Topic I 

− Vertiefung der Wahlpflichtoption Topic II 

− Belegung einer weiteren Wahlpflichtoption (To-
pic III) aus dem Angebot des Studiengangs ge-
mäß Abs. 4 S. 5 

− Belegung eines Interdisciplinary Elective, dabei 
kann aus den folgenden Optionen gewählt wer-
den: 

o Central and East European Studies 
o Gender and Queer Studies 
o Cultural History 
o Philosophy and Arts in Times of Crisis 

− Vertiefung des Interdisciplinary Elective „Cent-
ral and East European Studies“ (nur anwählbar 
bei der Belegung des entsprechenden Inter-
disciplinary Electives in Modul 6) 

− Belegung der Wahloption „Language and Prac-
tice“ 

 

3Bei der Wahl der Option „Vertiefung des Interdiscipli-
nary Elective: Central and East European Studies“ bil-
den die Studierenden einen zusätzlichen thematischen 
Schwerpunkt aus, dieser wird ergänzend auf dem Zeug-
nis ausgewiesen.  
 
4Die Wahloption „Language and Practice“ eröffnet fol-
gende Wahlmöglichkeiten, die so gewählt bzw. kombi-
niert werden müssen, dass in der Summe 12 ECTS-
Credits erworben werden: 

o Fremdsprachennachweise gemäß § 7 Abs. 6. 

o Berufsqualifizierendes Praktikum mit einer 
Dauer von 4 oder 8 Wochen (Vollzeit) gemäß 
§ 7 Abs. 7, 

o Seminare und Workshops aus dem Bereich 
praxisrelevanter Fertigkeiten entsprechend der 
Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis, 

o Besuch von Lehrangeboten zur Vermittlung zu-
kunftsweisender Kompetenzen (Future Skills), 

o universitätsinterne Zertifikate und Microcreden-
tials. 

 

5Praxisrelevante Seminare und Workshops sowie Lehr-
angebote im Bereich der Future Skills werden jeweils 
rechtzeitig über das Vorlesungsverzeichnis des Studi-
engangs bekannt gegeben. 
 
 

§ 7 
Lehr- und Prüfungsformen sowie  

Organisation von Prüfungen 
(zu § 4, § 7, § 13, §§ 14 bis 16, § 23 Abs. 7 ASPO) 

 
(1) Im Rahmen des Studiengangs sind folgende Lehr-
formen vorgesehen: 
 

− Seminare 
− Vorlesungen 
− Kolloquien 
− Projekt- und Praxisseminare 
− Exkursionen 
− Praktika 
− Sprachkurse. 

 

(2) 1Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen 
aller unten aufgeführten Formen studienbegleitender 
Prüfungsleistungen bzw. Leistungsnachweise ist in der 
Regel die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen und der Nachweis einer mindestens mit „ausrei-
chend“ zu bewertenden individuell erkennbaren Ge-
samtleistung gemäß den Absätzen 4 bis 7. 2Eine Lehr-
veranstaltung gilt als regelmäßig besucht, wenn der 
bzw. die Studierende nicht mehr als 20 % gefehlt hat.
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(3) 1Die Studierenden werden von der Abteilung für In-
ternationales dabei unterstützt, geeignete Hochschulen 
für einen fakultativen Auslandsaufenthalt zu finden. 
2Der Studiengang bietet den Studierenden die Möglich-
keit, mit ausgewählten Partnerhochschulen im Ausland 
einen Doppelabschluss (Double Degree) zu erwer-
ben.5Die im Rahmen von Doppelabschlussabkommen 
ggf. abweichend zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen ergeben sich aus den jeweiligen ver-
traglichen Vereinbarungen mit der bzw. den beteiligten 
Partnerinstitutionen. 6Diese Studien- und Prüfungsleis-
tungen sind jeweils in einem spezifischen Modulplan 
dokumentiert, werden im unverbindlichen Studienver-
laufsplan berücksichtigt und in einer ergänzenden Mo-
dulbeschreibung erläutert, welche digital veröffentlicht 
und den Studierenden in geeigneter Weise zur Kenntnis 
gebracht wird. 7Der Pflicht- bzw. Wahlpflichtcharakter 
der ggf. abweichend zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen ergibt sich aus der ergänzenden Mo-
dulbeschreibung gemäß S. 6. 8Der Prüfungsausschuss 
entscheidet über die Anerkennung dieser im Rahmen 
eines Doppelabschlussabkommens erbrachten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen; nach Maßgabe der in 
dem jeweiligen Doppelabschlussabkommen mit der je-
weiligen ausländischen Partnerhochschule festgeleg-
ten Regelungen, sofern solche in dem Abkommen ge-
troffen worden sind. 
 
(4) 1Gemäß § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 ASPO sind die 
Qualifikationsziele sowie die Lehr- und Prüfungsformen 
im Modulkatalog festgelegt. 2Prüfungsleistungen sind in 
den in Abs. 5 bis 7 genannten Formen zu absolvieren. 
3Soweit sich ein Modul aus mehreren benoteten Teil-
leistungen zusammensetzt, orientiert sich die Gewich-
tung der Einzelnoten bei der Errechnung der Modulnote 
an der Anzahl der ECTS-Credits der einzelnen Teilleis-
tungen.  
 
(5) 1Der Stellenwert des einzelnen Leistungsnachwei-
ses für eine Lehrveranstaltung nach ECTS-Credits wird 
– neben der Teilnahme an der Lehrveranstaltung ge-
mäß Abs. 2 einschließlich der Vor- und Nachberei-
tungszeit – nach den folgenden Kriterien bestimmt: 
 
Für 3 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 

− Vortrag/Präsentation 
− ein Essay mit einem Umfang von 1.000 – 1.500 

Wörtern 
− kleiner Beitrag zur Wissenschaftskommunika-

tion (z.B. in Form von Social Media Posts); 
 
Für 6 ECTS-Credits eine der folgenden Leistungen: 

− eine Hausarbeit im Umfang von 3.000 – 3.500 
Wörtern 

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
3.000 – 3.500 Wörtern 

− Klausur (mit einer Prüfungsdauer von mindes-
tens 90 und höchstens 120 Minuten)  

− mündliche Prüfung mit einer Prüfungsdauer 
von ca. 20 Minuten 

− Vortrag/Präsentation (ca. 10-15 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung im Umfang von ca. 
2.000 Wörtern 

− Lehr- und Lernportfolios mit einem Umfang von 
3.000 – 3.500 Wörtern 

− Erstellen ca. 15-minütigen Podcasts mit schrift-
lichem Transkript und wissenschaftlichen Ver-
weisen 

− zwei Leistungen aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits; 

 
Für 9 ECTS-Credits (nur in Vertiefungsveranstaltun-
gen) 

− eine Hausarbeit im Umfang von 5.000 – 6.000 
Wörtern 

− mehrere Essays mit einem Gesamtumfang von 
5.000 – 6.000 Wörtern 

− je eine Leistung aus der vorgenannten Katego-
rie für 3 ECTS-Credits und aus der vorgenann-
ten Kategorie für 6 ECTS-Credits. 

 
2In einer einzelnen Lehrveranstaltung können maximal 
9 ECTS-Credits erworben werden. 3Mindestens drei der 
studienbegleitenden Leistungsnachweise müssen wäh-
rend des Studiums durch Hausarbeiten (6 oder 
9 ECTS) erbracht werden. 
 
(6) Leistungsnachweise für den Erwerb von Fremdspra-
chenkenntnissen bei der Belegung der Option Langu-
age and Practice können unter Berücksichtigung von 
Satz 2 – 4 wie folgt erworben werden: 
 
9 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert Basis bzw. A2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
12 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert I bzw. B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
12 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer modernen Fremdspra-
che auf dem Niveau von UNIcert II bzw. B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens (GER). Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 
12 ECTS-Credits: 

Sprachprüfung in einer Fremdsprache auf dem 
Niveau von UNIcert III bzw. C1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens (GER). 
Über die Anerkennung von Sprachnachweisen 
anderer Art entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
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12 ECTS-Credits: 
Zertifikat „Wissenschaftskommunikation“ in 
Deutsch als Fremdsprache gemäß Prüfungs-
ordnung für die studienbegleitende Fremdspra-
chenausbildung am Sprachenzentrum der Eu-
ropa-Universität Viadrina in deren jeweils gel-
tender Fassung. Über die Anerkennung von 
Sprachnachweisen anderer Art entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

 

2Die Anforderungen für die Sprachprüfungen regelt die 
Prüfungsordnung für die studienbegleitende Fremd-
sprachenausbildung am Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 3Im Rahmen der Option Language and 
Practice können keine Leistungsnachweise in der der 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) zugrundelie-
genden Sprache erbracht werden. 4Leistungsnach-
weise in den für die Zulassung benötigten Sprachen 
können nur in einem höheren als dem für die Zulassung 
benötigten Sprachniveau erworben werden. 5Leistungs-
nachweise für den Erwerb von Fremdsprachen müssen 
in der Zeit nach der Immatrikulation in den Studiengang 
erworben werden, um geltend gemacht zu werden. 
 
(7) 16 oder 12 ECTS-Credits können bei der Belegung 
der Option Language and Practice erworben werden 
durch den Nachweis über ein berufsqualifizierendes 
Praktikum mit einer Dauer von entsprechend vier bzw. 
acht Wochen in Vollzeit oder einer entsprechend länge-
ren Dauer in Teilzeit. 2Career Center und Abteilung für 
Internationale Angelegenheiten unterstützen bei der 
Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz ggf. 
auch im Ausland. 3Genaueres regeln die Praktikums-
richtlinien der Kulturwissenschaftlichen Fakultät. 4Über 
die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 8 
Prüfungsberechtigung 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2, § 11 Abs. 1 und 3,  
§ 15 Abs. 2, § 23 Abs. 5 S. 3 ASPO) 

 
(1) 1Zur Prüferin bzw. zum Prüfer kann nur bestellt wer-
den, wer in einem dem Fächerkanon der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät entstammenden Fach die Dispu-
tation des Promotionsverfahrens erfolgreich abge-
schlossen hat und im Übrigen die Voraussetzungen von 
§ 22 Abs. 5 BbgHG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 S. 1 
und 2 ASPO erfüllt. 2Für praxisrelevante Leistungen 
und/oder Sprachleistungen können in Übereinstim-
mung mit den Regeln für die Lehre der für das Angebot 
und die Durchführung zuständigen Einheiten (wie dem 
Sprachenzentrum) abweichende Regelungen für die 
Prüfungsberechtigung gelten. 3In Doppelabschlussab-
kommen können abweichende Bestimmungen von S. 1 
getroffen werden. 4Die Regelungen zur Prüfungsbe-
rechtigung bei der Masterarbeit und beim Abschlusskol-
loquium in § 17 Abs. 3 sowie § 18 S. 3 und 4 ASPO ge-
hen diesem Paragraphen vor.5Zum Beisitzer bzw. zur 
Beisitzerin studienbegleitender mündlicher Prüfungs-
leistungen gemäß § 15 Abs. 2 ASPO kann durch den 
Prüfungsausschuss bestellt werden, wer die Vorausset-
zungen gemäß § 11 Abs. 3 ASPO erfüllt.

(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen werden in 
der Regel von denjenigen Lehrenden abgenommen, die 
die betreffende Lehrveranstaltung abhalten, in deren 
Rahmen die Prüfungsleistung erfolgt, und die Voraus-
setzungen des § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllen. 2Bei Prüfungs-
leistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fort-
setzung des Studiums ist (letzte Wiederholungsmög-
lichkeit) bestellt der Prüfungsausschuss einen 2. Prüfer 
bzw. eine 2. Prüferin, der bzw. die die Voraussetzungen 
nach § 8 Abs. 1 S. 1 erfüllt. 3Der Prüfungsausschuss 
kann die Kompetenz zur Bestellung nach Abs. 1 S. 1 
und 5 und Abs. 2 S. 2 durch Beschluss auf seinen Vor-
sitzenden bzw. seine Vorsitzende und dessen oder de-
ren Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 
 
 

§ 9 
(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 12 ASPO) 

Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie 

Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 

 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen sowie die Anrechnung von 
außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten regelt § 12 ASPO. 
 
(2) 1Die antragstellende Person hat die erforderlichen 
Informationen über die Leistung, deren Anerkennung 
begehrt wird, beizubringen. 2Die Anerkennung und An-
rechnung erfolgt im Ergebnis einer Prüfung der von der 
antragstellenden Person beigebrachten Unterlagen. 
3Bei Ablehnung der Anerkennung von Leistungen nach 
§ 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch den Prüfungsausschuss 
wird auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden 
an den Prüfungsausschuss eine Anerkennungsprüfung 
durchgeführt, sofern der oder die Studierende glaubhaft 
macht, die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
anderweitig erworben zu haben. 4Die Anerkennungs-
prüfung wird von einem prüfungsberechtigten Hoch-
schullehrer oder einer prüfungsberechtigen Hochschul-
lehrerin der Kulturwissenschaftlichen Fakultät durchge-
führt, der bzw. die vom Prüfungsausschuss bestellt 
wird; der Prüfungsausschuss kann diese Kompetenz 
durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. seine 
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin übertragen. 5Die Prüfungsform dieser 
Anerkennungsprüfung wird, unter Beachtung von § 23 
Abs. 5 S. 1, Abs. 6 S. 1 ASPO, vom Prüfungsaus-
schuss in Absprache mit dieser Hochschullehrerin oder 
mit diesem Hochschullehrer festgelegt, unter Berück-
sichtigung der für das anzuerkennende Modul zu errei-
chenden Qualifikationsziele und Auswahl der in § 6 
Abs. 5 dieser Ordnung geregelten Prüfungsformen. 
 
(3) 1Bei Bestehen der Prüfung mit mindestens „ausrei-
chend“ gilt die Leistung als anerkannt. 2Bei Nichtbeste-
hen ist die Nichtanerkennung als Entscheidung des 
Prüfungsausschusses gemäß § 12 Abs. 6 S. 1 ASPO 
der bzw. dem betreffenden Studierenden mitzuteilen 
und zu begründen. 
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§ 10 
Verpflichtende Studienfachberatung 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 7, § 3 Abs. 3 und § 6 ASPO)  
 
(1) 1Haben die Studierenden die für die erfolgreiche Be-
endigung des Studiums vorgesehenen 120 ECTS-Cre-
dits, einschließlich der Abschlussprüfung, nicht bis zum 
Ende des achten Fachsemesters erworben und gegen-
über dem Prüfungsamt nachgewiesen, so ist der oder 
die Studierende gemäß §§ 22 Abs. 2 S. 2 und 21 Abs. 3 
S. 1 BbgHG verpflichtet, an einer Studienfachberatung 
nach § 3 Abs. 3 ASPO in Verbindung mit § 6 ASPO teil-
zunehmen. 2Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung der 
Frist von den Studierenden nicht zu vertreten ist. 3In Fäl-
len gemäß Satz 2 gewährt der Prüfungsausschuss auf 
Antrag, dem entsprechende Nachweise zur Glaubhaft-
machung beizufügen sind, eine angemessene Verlän-
gerung. 
 
(2) 1Die Studienfachberatung im Sinne des Abs. 1 S. 1 
erfolgt durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 2Die Studierenden werden 
nach dem Beginn des neunten Fachsemesters zu der 
Studienfachberatung schriftlich eingeladen. Die Bera-
tung erfolgt in Form eines persönlichen Gesprächs; in 
Ausnahmefällen kann diese auch schriftlich oder online 
erfolgen. 3Ziel dieser Studienfachberatung ist der 
schriftliche Abschluss einer Studienverlaufsvereinba-
rung gemäß § 6 Abs. 3 und 4 ASPO. 4Bei der Festle-
gung von Verpflichtungen wird die persönliche Situation 
der oder des Studierenden angemessen berücksichtigt. 
Die Vereinbarung ist spätestens zum Ende der Vorle-
sungszeit des neunten Fachsemesters abzuschließen. 
 
(3) 1Im Falle der Nichteinhaltung der Studienverlaufs-
vereinbarung aus triftigem Grund ist der Nachweis des 
triftigen Grundes unmittelbar nach Bekanntwerden und 
in schriftlicher Form an den Prüfungsausschuss zu er-
bringen. 2Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist 
diese grundsätzlich mit einem ärztlichen Attest nachzu-
weisen, aus dem die durch die Erkrankung hervorgeru-
fenen körperlichen bzw. psychischen Auswirkungen 
und die voraussichtliche Dauer der Erkrankung hervor-
gehen. 3Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangen. 
4Die Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss 
schriftlich und unter Vorlage entsprechender Nach-
weise beantragt werden. 5Die vorgelegten Gründe wer-
den vom Prüfungsausschuss geprüft. 6Bei Anerken-
nung der Gründe wird unverzüglich eine neue Studien-
verlaufsvereinbarung abgeschlossen. 
 
(4) 1Lehnen die Studierenden den Abschluss einer Stu-
dienverlaufsvereinbarung ab, schließen sie eine solche 
nicht innerhalb der in Abs. 2 und 3 genannten Frist ab 
oder haben die Studierenden auch nach Ablauf einer in 
der Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Frist 
nicht die für die erfolgreiche Beendigung des Studiums 
vorgesehenen ECTS-Credits erworben und gegenüber 
dem Prüfungsamt nachgewiesen, so werden sie gemäß 
§ 15 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BbgHG exmatrikuliert. 2Dies gilt 
nicht, wenn die Überschreitung der Frist von den Stu-
dierenden nicht zu vertreten ist. 

§ 11 
Masterarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 10 Abs. 3 S. 2,  
§ 17 Abs. 3, 4, 5 S. 2 und 3, Abs. 16,  

S. 3, § 18 S. 5 und 6 ASPO) 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Masterarbeit 
ist der Nachweis von mindestens 72 der insgesamt 
90 ECTS-Credits der studienbegleitenden Studien- und 
Prüfungsleistungen gemäß § 6 in Verbindung mit § 7 
Abs. 5 S. 3. 
 
(2) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 
18 Wochen und kann in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst werden. 
 
(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von ca. 20.000 
Wörtern und kann in deutscher oder englischer Sprache 
verfasst werden. 
 
(4) 1Die Masterarbeit ist mindestens von zwei Gutach-
tern bzw. Gutachterinnen aus dem Fachgebiet, auf das 
sich die Abschlussarbeit bezieht, zu bewerten. 2Die Gut-
achter bzw. Gutachterinnen bestellt der Prüfungsaus-
schuss unter den Voraussetzungen zur Prüfungsbe-
rechtigung gemäß § 7 Abs. 8 S. 1 und 2. 3Der Prüfungs-
ausschuss kann diese Kompetenz durch Beschluss auf 
seinen Vorsitzenden bzw. seine Vorsitzende und des-
sen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin über-
tragen. 4Mindestens ein Gutachter oder eine Gutachte-
rin, in der Regel der Erstgutachter oder die Erstgutach-
terin, muss die Einstellungsvoraussetzungen für Profes-
soren und Professorinnen nach dem Brandenburgi-
schen Hochschulgesetz erfüllen, in dem Fachgebiet, 
auf das sich die Abschlussarbeit bezieht, eine eigenver-
antwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausüben und soll 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät angehören. 5Er 
oder sie kann auch Juniorprofessor oder Juniorprofes-
sorin in dem Fachgebiet sein. 
 
(5) Die Masterarbeit wird gemäß § 17 Abs. 14 ASPO in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 
 
(6) 1Wird die Masterarbeit mit der Note „nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet, kann der bzw. die Studierende 
gemäß § 17 Abs. 16 ASPO einmal eine neue Masterar-
beit mit anderer Themenstellung anfertigen. 2Die An-
meldung des zweiten Masterarbeitsthemas soll spätes-
tens sechs Monate nach Bekanntgabe des Nichtbeste-
hens erfolgen. 
 
(7) Die Gutachten sind der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten spätestens eine Woche vor dem Abschlusskollo-
quium zur Kenntnis zu geben.  
 
(8) 1Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, ist in den Doppelabschlussab-
kommen sowie im Modulplan und der Modulbeschrei-
bung geregelt, ob die Masterarbeit an der Europa-Uni-
versität Viadrina oder der Partnerhochschule anzuferti-
gen ist. 
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(9) 1Für Studienabschlüsse, die Teil von Doppelab-
schlussabkommen sind, darf die Masterarbeit, abwei-
chend von § 17 Abs. 7 S. 1 und 2 ASPO mit einer von 
dem oder der Studierenden früher oder gleichzeitig an 
dieser oder der Partnerhochschule im Rahmen des 
Doppelabschlussabkommen vorgelegten Masterarbeit, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Verleihung eines 
akademischen Grades ist oder war, inhaltlich in wesent-
lichen Teilen identisch sein. 
 
 

§ 12 
Abschlusskolloquium 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 18 ASPO) 
 
1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Abschluss-
kolloquium (mündliche Masterprüfung) ist der Nach-
weis: 
− einer mind. mit der Note 4,0 bewerteten Masterar-

beit, 
− des erfolgreichen Abschlusses aller studienbeglei-

tenden Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 6 
in Verbindung mit § 7 Abs. 5 S. 3 im Gesamtumfang 
von 90 ECTS-Credits. 

 
(2) 1Die mündliche Abschlussprüfung besteht aus zwei 
thematischen Prüfungsteilen mit einer Dauer von je-
weils ca. 20 Minuten, also insgesamt ca. 40 Minuten. 
2Der erste Prüfungsteil besteht in der Regel aus der 
Verteidigung der Masterarbeit. 3Der zweite Prüfungsteil 
befasst sich mit einem Thema aus einem der belegten 
Foundations- oder Topic-Module (Modul 2 oder 3). 4Die 
Verteidigung der Masterarbeit kann ersetzt werden 
durch ein weiteres Thema aus einem der gewählten To-
pic-Module oder ggf. aus einem belegten Interdiscipli-
nary Elective. 5Die Prüfung wird mit einer Note gemäß 
§ 13 Abs. 1 und 2 bewertet. 6Die wesentlichen Gegen-
stände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Pro-
tokoll festzuhalten. 7Das Ergebnis der Prüfung ist dem 
Kandidaten bzw. der Kandidatin jeweils im Anschluss 
an die Prüfung bekanntzugeben. 
 
(3) 1Das Abschlusskolloquium wird vor zwei Prüfern 
bzw. Prüferinnen abgelegt. 2Die Prüfer bzw. Prüferin-
nen bestellt der Prüfungsausschuss unter den Voraus-
setzungen zur Prüfungsberechtigung gemäß § 7 Abs. 8 
S. 1 und 2; der Prüfungsausschuss kann diese Kompe-
tenz durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. 
seine Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter 
oder Stellvertreterin übertragen. 3Mindestens ein Prüfer 
oder eine Prüferin muss die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professoren und Professorinnen nach dem 
Brandenburgischen Hochschulgesetz erfüllen, in dem 
Fachgebiet, auf das sich die Abschlussarbeit bezieht, 
eine eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausü-
ben und soll der Kulturwissenschaftlichen Fakultät an-
gehören. 4Er oder sie kann auch Juniorprofessor oder 
Juniorprofessorin in dem Fachgebiet sein. 
 
(4) 1Maximal drei Angehörige und/oder Mitglieder der 
Hochschule können neben den an der Prüfung unmit-
telbar Beteiligten mit Zustimmung des Kandidaten bzw. 

der Kandidatin anwesend sein. 2Die Zulassung er-
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und die Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten 
bzw. die Kandidatin. 
 
(5) 1Wird das Abschlusskolloquium mit der Note „nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet, kann es einmal gemäß 
§ 25 Abs. 3 ASPO wiederholt werden. 2Diese Wieder-
holung des Abschlusskolloquiums soll spätestens drei 
Monate nach dem ersten Versuch des S. 1 erfolgen. 
 
 

§ 13 
Bewertung von Prüfungen und 
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), Abs. 2,  
§ 26 Abs. 1 S. 1 und 4 ASPO) 

 
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen, einschließ-
lich der Masterarbeit und des Abschlusskolloquiums, er-
folgt durch die gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a ASPO) aus-
zudrückenden Noten. 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen nach Abs. 1 werden Zwischenwerte gemäß § 23 
Abs. 2 ASPO gebildet. 

(3) 1Die Gesamtnote wird wie folgt berechnet:  

75 % Studienbegleitende Leistungsnachweise 
(Module 1 - 7) 

20 % Masterarbeit 

5 % Abschlusskolloquium 

 
2Bei der Errechnung der Note für die studienbegleiten-
den Leistungsnachweise orientiert sich die Gewichtung 
der Modulnoten an der Anzahl der ECTS-Credits (ge-
wichtetes arithmetisches Mittel gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 
ASPO). 
 
(4) Die Gesamtnote wird nach den Noten des § 26 
Abs. 1 S. 4 ASPO ausgedrückt. 
 
 

§ 14 
Studienwechsel 

 
1Studierende, die vor dem Inkrafttreten dieser Studien- 
und Prüfungsordnung gemäß Studien- und Prüfungs-
ordnung vom 6. Dezember 2016 in der Fassung der Än-
derungssatzung vom 15. Januar 2020 im Masterstudi-
engang Soziokulturelle Studien bereits eingeschrieben 
waren, können bis zum 30.09.2030 schriftlich und unwi-
derruflich beim Prüfungsamt beantragen, dass sie ihr 
Studium im Masterstudiengang Social Studies: Crisis, 
Culture, Critique weiterführen können und die Allge-
meine Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und 
Masterstudiengänge (ASPO) an der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) vom 13.07.2022 in der Fas-
sung der Änderungssatzung vom 17.07.2024 in Verbin-
dung mit dieser Studien- und Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Social Studies: Crisis, Culture, Cri-
tique in den jeweils geltenden Fassungen auf sie ange-
wandt wird. 2Studierende gemäß S. 1, die ihr Studium 
nicht bis zum 30.09.2030 abgeschlossen haben, 
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werden in diese studiengangspezifische Ordnung für 
den Masterstudiengang Social Studies: Crisis, Culture, 
Critique in Verbindung mit der Allgemeinen Studien- 
und Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 13.07.2022, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 17.07.2024, in den jeweils gelten-
den Fassungen überführt. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in Kraft. 


